
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 
 

 

Einberufung des Grossen Rates 
 
    

 
Basel, 28. Februar 2020 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt wird sich am  
Mittwoch, 11. März 2020, 09.00 Uhr und 15.00 Uhr  
sowie am 
Mittwoch, 18. März 2020, 09.00 Uhr, 15.00 Uhr und ev. 20.00 Uhr  
in ordentlicher Sitzung zur Behandlung der vorliegenden Geschäfte im Rathaus 
versammeln. 
 
Die Präsidentin: 
Salome Hofer 
 
 

Die Präsidentin schlägt im Einvernehmen mit dem Regierungsrat folgende Tagesordnung vor: 

1.  Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung    

2.  Entgegennahme der neuen Geschäfte    

3.  Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission  
(Nachfolge Lea Steinle, GB) 

   

4.  Wahl eines Mitglieds der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission 
(Nachfolge Barbara Wegmann, GB) 

   

5.  Wahl eines Mitglieds der IGPK Universitäts-Kinderspital beider Basel  
(Nachfolge Felix W. Eymann, GSK) 

   

6.  Wahl eines Mitglieds der IGPK Universitäts-Kinderspital beider Basel  
(Nachfolge Remo Gallacchi, GSK) 

   

Ratschläge und Berichte (nach Departementen geordnet) und Berichte zu 
Petitionen 

   

7.  Bericht des Ratsbüros zur Formulierung des Auftrags an die Parlamentarische 
Untersuchungskommission (PUK) betreffend Neubau des Biozentrums. 

Ratsbüro  19.5579.02 

8.  Ratschlag für die Bewilligung einer Rahmenausgabenbewilligung für die 
Akquisition und Durchführung von internationalen Sport-Grossanlässen für die 
Jahre 2021 bis 2024 

JSSK ED 19.0697.01 

9.  Bericht der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission zum Ratschlag 
Totalrevision des Gesetzes betreffend die Bestattungen (neu 
Bestattungsgesetz) 

JSSK BVD 13.0953.02 

10.  Bericht der UVEK betreffend Fristverlängerung Kantonale Gesetzesinitiative 
"Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren" 

UVEK BVD 19.0883.02 
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11.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Sanierung Vollzugszentrum 
Klosterfiechten, Klosterfiechtenweg 22 

BRK BVD 19.1654.01 

12.  Ausgabenbericht betreffend Ausgabenbewilligung für die Erarbeitung eines 
Umsetzungskonzepts zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Umfeld von 
Schulhäusern und Kindergärten sowie Zwischenberichte zu zwei Motionen 

 BVD 19.1866.01 
17.5144.03 
18.5351.03 

13.  Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag betreffend 
Rahmenausgabenbewilligung für die Programm- und Strukturförderung 
Orchester des Kantons Basel-Stadt für den Zeitraum Januar 2020 bis Juni 
2023 

BKK PD 19.1438.02 

14.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P379 "Der Zonenplan geht uns 
alle an. Wir wollen bei der Zonenplanrevision mitreden!" 

PetKo  18.5130.03 

15.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P380 "Für den Erhalt der 
Mattenstrasse 74/76" 

PetKo  18.5131.03 

16.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P388 "Es reicht! Keine weiteren 
Schnellschüsse bei der Regulierung der öffentlichen Schule" 

PetKo  18.5335.03 

17.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P389 "Nicht in unserem Namen, 
Basel – March against Syngenta" 

PetKo  18.5356.03 

18.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P398 "Stopp die Baumfällungen 
am Tellplatz" 

PetKo  19.5238.02 

19.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P399 "Gegen Rotlichtmilieu in 
einer Wohnstrasse" 

PetKo  19.5302.02 

20.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P400 "Gegen 
Schulabschlussreisen mit dem Flugzeug an Gymnasien" 

PetKo  19.5330.02 

21.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P402 "Rettet das La Torre auf 
dem Bruderholz" 

PetKo  19.5381.02 

22.  Bericht der Regiokommission zum Ratschlag Projekt zur Regionalen 
Entwicklung (PRE) "Genuss aus Stadt und Land": Ausgabenbewilligung für die 
Jahre 2019 bis 2025. Partnerschaftliches Geschäft  
Terminierung auf Mittwoch, 18. März 2020, 09.00 Uhr 

RegioKo WSU 18.1430.01 

Neue Vorstösse    

23.  Neue Interpellationen. Behandlung am 11. März 2020, 15.00 Uhr    

24.  Motionen 1 – 5 (siehe Seite 17 bis 19)    

 1. Beatrice Messerli und Konsorten betreffend Aufhebung der Parkbuchten 
an der St. Johanns Vorstadt 29/33 

  20.5012.01 

 2. Christian Griss und Konsorten betreffend rauchfreie öffentliche Spielplätze   20.5015.01 

 3. David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Umwandlung der Basler 
Kantonalbank in eine Aktiengesellschaft 

  20.5019.01 

 4. Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend Anpassung von § 7 Energiegesetz   20.5020.01 

 5. Luca Urgese und Konsorten betreffend bikantonale PUK für bikantonale 
Geschäfte und Institutionen 

  20.5021.01 
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25.  Anzüge 1 - 6 (siehe Seiten 24 bis 26)    

 1. Esther Keller und Konsorten betreffend Prüfung von Alternativen zu 
Silvesterfeuerwerk 

  20.5007.01 

 2. Sarah Wyss und Konsorten betreffend statistische Daten und 
übergeordnete Koordination im Bereich Gesundheit und Migration 

  20.5013.01 

 3. Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend den weiteren Ausbau der CO2-
neutralen Fernwärmeversorgung der IWB 

  20.5016.01 

 4. Jörg Vitelli und Konsorten betreffend mehr Güterumschlagsplätze und 
mehr Kurzzeitparkplätze 

  20.5017.01 

 5. Lisa Mathys und Konsorten betreffend zulässige Parkplatz-Anzahl auf 
Privatgrundstücken 

  20.5018.01 

 6. Balz Herter und Andrea Elisabeth Knellwolf betreffend Kongressstadt 
Basel 

  20.5028.01 

Schreiben und schriftliche Beantwortung von Interpellationen   
(nach Departementen geordnet)   

   

26.  Beantwortung der Interpellation Nr. 8 Ursula Metzger betreffend weibliche 
Genitalverstümmelung - wie ist die Situation in Basel und was werden für 
Massnahmen dagegen ergriffen? 

 GD 20.5039.02 

27.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Barbara Wegmann und 
Konsorten betreffend Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 PD 19.5280.02 

28.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Nicole Amacher und 
Konsorten betreffend Lohngleichheit: Lohngleichheitsanalysen für 
Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden 

 PD 19.5271.02 

29.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Heiner Vischer und Konsorten 
betreffend Parkiersituation der Velos im Rathaushof 

 PD 17.5313.02 

30.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Andrea Elisabeth Knellwolf und 
Konsorten betreffend mehr Sicherheit vor radikalen religiösen Tendenzen mit 
Gewaltpotenzial 

 PD 18.5049.02 

31.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Sebastian Frehner betreffend 
gemeinsame Trägerschaft für das Theater Basel  

 PD 11.5070.05 

32.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Hanspeter Gass und Konsorten 
betreffend ungenügender Abgeltung von Zentrumsleistungen im Bereich Kultur 

 PD 05.8449.05 

33.  Schreiben des Regierungsrates zu den Anzügen Luca Urgese und Konsorten 
betreffend Abstimmungsempfehlung auch bei direkt dem Volk vorgelegten 
Volksinitiativen (abschreiben) sowie Harald Friedl und Konsorten betreffend 
Verlängerung der Frist für die Festlegung von Abstimmungen (stehen lassen) 

 PD 16.5314.03 
18.5190.03 

34.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Thomas Grossenbacher und 
Konsorten betreffend Suffizienz im Kanton Basel-Stadt 

 PD 15.5283.03 

35.  Beantwortung der Interpellation Nr. 132 Sarah Wyss betreffend 
Dreirosenanlage 

 PD 19.5528.02 

36.  Beantwortung der Interpellation Nr. 141 Michela Seggiani betreffend 
Symposium «Ein Spielzeug sei das Weib dem Manne» im Naturhistorischen 
Museum 

 PD 19.5554.02 

37.  Beantwortung der Interpellation Nr. 142 Pascal Messerli betreffend Schutz vor 
religiösem Fundamentalismus 

 PD 19.5555.02 
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38.  Beantwortung der Interpellation Nr. 151 Tim Cuénod betreffend Steigerung des 
Bekanntheitsgrades grenzüberschreitender Fördertöpfe in der 
Nordwestschweiz 

 PD 20.5006.02 

39.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Edibe Gölgeli und Sarah Wyss 
betreffend Einführung Elternzeit 

 WSU 19.5255.02 

40.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Toya Krummenacher und 
Konsorten betreffend frei zugänglichem WiFi in Basel-Stadt für alle 

 WSU 19.5448.02 

41.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Raoul I. Furlano und Konsorten 
betreffend Erhaltung der Hauptpost 

 WSU 17.5230.02 

42.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Jörg Vitelli und Konsorten 
betreffend Wärmeverbundslösungen im Lehenmattquartier 

 WSU 17.5233.02 

43.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Stephan Schiesser und Konsorten 
betreffend gleich lange Spiesse für Basler Hotels 

 WSU 17.5355.02 

44.  Beantwortung der Interpellation Nr. 140 Daniela Stumpf betreffend 
Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit im Kanton Basel-Stadt 

 WSU 19.5551.02 

45.  Beantwortung der Interpellation Nr. 144 Lisa Mathys betreffend Verantwortung 
für das Basler Trinkwasser tragen 

 WSU 19.5557.02 

46.  Beantwortung der Interpellation Nr. 2 Sasha Mazzotti betreffend Lärmsanierung  WSU 20.5024.02 

47.  Beantwortung der Interpellation Nr. 3 Joël Thüring betreffend MCH Group AG - 
Folgen und Verantwortlichkeiten der jüngsten Entscheidungen des 
Verwaltungsrates 

 WSU 20.5027.02 

48.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Toya Krummenacher und 
Alexander Gröflin betreffend Wiedereingliederung der Basler Verkehrsbetriebe 
(BVB) in die kantonale Verwaltung 

 BVD 19.5322.02 

49.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Oswald Inglin und Konsorten 
betreffend Konzessionierung von Miet-E-Fahrzeugen 

 BVD 19.5282.02 

50.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Kaspar Sutter und Konsorten 
betreffend Ausbau Elsässerbahn nur mit Überdeckung und S-Bahn-Station 
Morgartenring 

 BVD 19.5368.02 

51.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Thomas Grossenbacher und 
Konsorten betreffend Untertunnelung und Finanzierung der gesamten 
Osttangente durch das Stadtgebiet – A2 Unterground – the way to the future 

 BVD 19.5281.02 

52.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Semsedin Yilmaz und 
Konsorten betreffend Verwirklichung der Zollibrücke/SNCF Brücke 

 BVD 19.5284.02 

53.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Remo Gallacchi und Andrea 
Elisabeth Knellwolf betreffend gesamtheitlicher Tram- und Busnetz-Entwicklung 

 BVD 19.5386.02 

54.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Jörg Vitelli und Konsorten 
betreffend kein Zubringer Allschwil ohne Bachgrabentram 

 BVD 19.5446.02 

55.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Lisa Mathys und Konsorten 
betreffend flankierende Massnahmen Autobahnzubringer Allschwil ZUBA 

 BVD 19.5447.02 

56.  Beantwortung der Interpellation Nr. 149 Kerstin Wenk betreffend Projekt 
Stadtterminal 

 BVD 20.5004.02 

57.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Daniel Goepfert und Konsorten 
betreffend Verbesserung der grenzüberschreitenden Tarifangebote im 
öffentlichen Verkehr 

 BVD 13.5181.04 
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58.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Rudolf Rechsteiner und Konsorten 
betreffend Feldtest von Elektrobus ohne Oberleitung 

 BVD 15.5574.03 

59.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Heiner Vischer und Konsorten 
betreffend Erhöhung der Sicherheit am Bahnhofplatz 

 BVD 17.5435.02 

60.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Raphael Fuhrer und Konsorten 
betreffend Auftrag für die Stadtgärtnerei zur Bildung der Bevölkerung über den 
Anbau, die Saisonalität und Artenvielfalt landwirtschaftlicher Produkte 

 BVD 17.5228.02 

61.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Michelle Lachenmeier und 
Konsorten betreffend Einführung von 3D-Fussgängerstreifen 

 BVD 17.5415.02 

62.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Thomas Grossenbacher und 
Konsorten betreffend Entsiedelungspotenziale in Basel-Stadt 

 BVD 17.5447.02 

63.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Lea Steinle und Konsorten 
betreffend mehr Bäume und Begrünung für Basel 

 BVD 17.5448.02 

64.  Beantwortung der Interpellation Nr. 11 Tim Cuénod betreffend 
Gesamtsanierung des Hallenbads Rialto 

 BVD 20.5042.02 

65.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Mark Eichner und Konsorten 
betreffend bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 FD 19.5283.02 

66.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Christophe Haller und 
Konsorten betreffend Anpassung des Gesetzes über die direkten Steuern 
(Steuergesetz) zur Dividendenbesteuerung 

 FD 19.5240.02 

67.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Christian Griss und Konsorten 
betreffend Anpassung der Besteuerung beim Bezug des Vorsorgekapitals aus 
der Säule 3a (Änderung Steuergesetz § 39d (recte:§ 39) Abs. 1) 

 FD 19.5279.02 

68.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Toya Krummenacher und 
Konsorten betreffend Problematik Früh-/Teilpensionierung von Kantons-
angestellten mit körperlich belastenden Berufsprofilen 

 FD 17.5434.02 

69.  Beantwortung der Interpellation Nr. 5 Toya Krummenacher betreffend 
kantonale Regelungen für Praktika 

 FD 20.5036.02 

70.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Doris Gysin und Konsorten 
betreffend Spielgruppen sind wichtig für die Sprachförderung, sie brauchen 
wirtschaftlich gesunde Bedingungen und Anerkennung! 

 ED 10.5275.05 

 
Traktandierte Geschäfte nach Dokumenten-Nummer sortiert: 

05.8449.05 32 17.5415.02 61 19.1438.02 13 19.5302.02 19 19.5557.02 45 
10.5275.05 70 17.5432.02 68 19.1654.01 11 19.5322.02 48 19.5579.02 7 
11.5070.05 31 17.5435.02 59 19.1866.01 12 19.5330.02 20 20.5004.02 56 
13.0953.02 9 17.5447.02 62 19.5238.02 18 19.5368.02 50 20.5006.02 38 
13.5181.04 57 17.5448.02 63 19.5240.02 66 19.5381.02 21 20.5024.02 46 
15.5283.03 34 18.1430.01 22 19.5255.02 39 19.5386.02 53 20.5027.02 47 
15.5574.03 58 18.5049.02 30 19.5271.02 28 19.5446.02 54 20.5036.02 69 
16.5314.03 33 18.5130.03 14 19.5279.02 67 19.5447.02 55 20.5039.02 26 
17.5228.02 60 18.5131.03 15 19.5280.02 27 19.5448.02 40 20.5042.02 64 
17.5230.02 41 18.5335.03 16 19.5281.02 51 19.5528.02 35   
17.5233.02 42 18.5356.03 17 19.5282.02 49 19.5551.02 44   
17.5313.02 29 19.0697.01 8 19.5283.02 65 19.5554.02 36   
17.5355.02 43 19.0883.02 10 19.5284.02 52 19.5555.02 37   
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Geschäftsverzeichnis 
Neue Ratschläge, Berichte und Vorstösse 
 
Tagesordnung Komm. Dep. Dokument 

1.  Bericht des Ratsbüros zur Formulierung des Auftrags an die 
Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) betreffend Neubau 
des Biozentrums. 

Ratsbüro  19.5579.02 

2.  Bericht der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission zum Ratschlag 
Totalrevision des Gesetzes betreffend die Bestattungen (neu 
Bestattungsgesetz) 

JSSK BVD 13.0953.02 

3.  Bericht der UVEK betreffend Fristverlängerung Kantonale 
Gesetzesinitiative "Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren" 

UVEK BVD 19.0883.02 

4.  Bericht der Regiokommission zum Ratschlag Projekt zur Regionalen 
Entwicklung (PRE) "Genuss aus Stadt und Land": Ausgabenbewilligung 
für die Jahre 2019 bis 2025. Partnerschaftliches Geschäft  

RegioKo WSU 18.1430.01 

5.  Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag betreffend 
Rahmenausgabenbewilligung für die Programm- und Strukturförderung 
Orchester des Kantons Basel-Stadt für den Zeitraum Januar 2020 bis 
Juni 2023 

BKK PD 19.1438.02 

6.  Ausgabenbericht betreffend Ausgabenbewilligung für die Erarbeitung 
eines Umsetzungskonzepts zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im 
Umfeld von Schulhäusern und Kindergärten sowie Zwischenberichte zu 
zwei Motionen 

 BVD 19.1866.01 
17.5144.03 
18.5351.03 

7.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P379 "Der Zonenplan geht 
uns alle an. Wir wollen bei der Zonenplanrevision mitreden!" 

PetKo  18.5130.03 

8.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P380 "Für den Erhalt der 
Mattenstrasse 74/76" 

PetKo  18.5131.03 

9.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P388 "Es reicht! Keine 
weiteren Schnellschüsse bei der Regulierung der öffentlichen Schule" 

PetKo  18.5335.03 

10.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P389 "Nicht in unserem 
Namen, Basel – March against Syngenta" 

PetKo  18.5356.03 

11.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P398 "Stopp die 
Baumfällungen am Tellplatz" 

PetKo  19.5238.02 

12.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P399 "Gegen Rotlichtmilieu 
in einer Wohnstrasse" 

PetKo  19.5302.02 

13.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P400 "Gegen 
Schulabschlussreisen mit dem Flugzeug an Gymnasien" 

PetKo  19.5330.02 

14.  Bericht der Petitionskommission zur Petition P402 "Rettet das La Torre 
auf dem Bruderholz" 

PetKo  19.5381.02 

15.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Christophe Haller und 
Konsorten betreffend Anpassung des Gesetzes über die direkten 
Steuern (Steuergesetz) zur Dividendenbesteuerung 

 FD 19.5240.02 

16.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Christian Griss und 
Konsorten betreffend Anpassung der Besteuerung beim Bezug des 
Vorsorgekapitals aus der Säule 3a (Änderung Steuergesetz § 39d 
(recte:§ 39) Abs. 1) 

 FD 19.5279.02 

17.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Remo Gallacchi und 
Andrea Elisabeth Knellwolf betreffend gesamtheitlicher Tram- und 
Busnetz-Entwicklung 

 BVD 19.5386.02 

18.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Jörg Vitelli und 
Konsorten betreffend kein Zubringer Allschwil ohne Bachgrabentram 

 BVD 19.5446.02 

19.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Lisa Mathys und 
Konsorten betreffend flankierende Maßnahmen Autobahnzubringer 
Allschwil ZUBA 

 BVD 19.5447.02 

20.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Michelle Lachenmeier und 
Konsorten betreffend Einführung von 3D-Fussgängerstreifen 

 BVD 17.5415.02 
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21.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Thomas Grossenbacher und 
Konsorten betreffend Entsiedelungspotenziale in Basel-Stadt 

 BVD 17.5447.02 

22.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Lea Steinle und Konsorten 
betreffend mehr Bäume und Begrünung für Basel 

 BVD 17.5448.02 

23.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Toya Krummenacher 
und Konsorten betreffend frei zugänglichem WiFi in Basel-Stadt für alle 

 WSU 19.5448.02 

24.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Doris Gysin und Konsorten 
betreffend Spielgruppen sind wichtig für die Sprachförderung, sie 
brauchen wirtschaftlich gesunde Bedingungen und Anerkennung! 

 ED 10.5275.05 

    

Überweisung an Kommissionen    

25.  Ratschlag Areal Nauentor. Zonenänderung, Wohnanteiländerung, 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 109, Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 160, Festsetzung eines Bebauungsplans sowie Änderung der 
Bau- und Strassenlinien im Bereich Gartenstrasse, Nauenstrasse, Peter 
Merian-Strasse, Peter Merian Brücke, Hochstrasse, Solothurnerstrasse, 
Meret Oppenheim-Strasse, Bahnhof Basel SBB 

BRK BVD 20.0023.01 

26.  Ratschlag Hochhaus Heuwaage. Zonenänderung, Festsetzung eines 
Bebauungsplans, Zuweisung der Lärmempfindlichkeitsstufe, Änderung 
des Wohnanteilplans, Änderung von Bau-und Strassenlinien sowie 
Abweisung von Einsprachen im Bereich Steinenvorstadt, 
Steinentorstrasse und Birsig-Parkplatz (Hochhaus Heuwaage) 

BRK BVD 20.0190.01 

27.  Ausgabenbericht betreffend Umsetzung des Entsorgungsmonopols bei 
Gewerbekehricht gemäss VVEA (Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) 

UVEK BVD 19.1838.01 

28.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Sanierung der 
Rauracherstrasse mit Umgestaltung der Bushaltestellen Bahnhof 
Niederholz und Habermatten 

UVEK BVD 20.0137.01 

29.  Ratschlag betreffend Nachtragskredit Staatsbeiträge an den RFV Basel 
für die Jahre 2020-2023 

FKom PD 19.0749.03 

30.  Petition P412 "Stopp! – keine Fussgänger- und Velofeindliche 
Verkehrsplanung in Basel" 

PetKo  20.5057.01 

31.  Petition P413 "Dolmetscherwesen im Gesundheitsbereich" PetKo  20.5056.01 
    

An den Parlamentsdienst zur späteren Traktandierung    

32.  Motionen:    

 1. Esther Keller und Konsorten betreffend Erhöhung der 
Velofreundlichkeit der Basler Innenstadt 

  20.5045.01 

 2. David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend keine 
Lenkungsabgabe auf unterbrechbare Stromlieferungen aus 
erneuerbaren Energien für Elektromobilität 

  20.5053.01 

 3. Esther Keller und Konsorten betreffend Förderung der 
Elektromobilität durch Gratis-Parkieren 

  20.5054.01 

 4. Oliver Bolliger und Konsorten betreffend mehr gemeinnützige 
Wohnungen dank Immobilien Basel-Stadt 

  20.5066.01 

 5. Beatrice Messerli und Konsorten betreffend mehr gemeinnützige 
Wohnungen dank Basler Richtplan 

  20.5067.01 

 6. Tonja Zürcher und Konsorten betreffend mehr gemeinnütziger 
Wohnraum dank angemessener Bodenwerte im Wohnbauprogramm 
1000+ 

  20.5068.01 

 7. Beat Leuthardt und Konsorten betreffend faire energetische 
Sanierungen ohne Verlust von bezahlbaren Mieten (grien saniere 
statt digg profitiere) 

  20.5069.01 

 8. Stephan Mumenthaler und Konsorten betreffend Verzicht auf 
Leistungsauftrag Hauswirtschaft an nur einen privaten Anbieter 

  20.5070.01 
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33.  Anzüge:    

 1. Joël Thüring und Konsorten betreffend Stimm- resp. Wahlunterlagen 
für Neuzuzüger und Neueingebürgerte 

  20.5046.01 

 2. Raphael Fuhrer und Konsorten betreffend eine gemeinsame 
Schnittstelle für alle umweltfreundlichen Fortbewegungsarten und 
Verkehrsangebote 

  20.5060.01 

 3. Beat K. Schaller und Konsorten für einen attraktiven Verkehr – auch 
für Pendler 

  20.5061.01 

 4. Sarah Wyss und Konsorten betreffend Menschenhandel langfristig 
bekämpfen 

  20.5062.01 

 5. Barbara Wegmann und Konsorten betreffend bessere 
Velosicherheit von der Johanniterbrücke bis zum Bahnhof SBB 

  20.5071.01 

 6. Luca Urgese und Konsorten betreffend Digitalisierung vorantreiben - 
Einbürgerungsverfahren digitalisieren 

  20.5072.01 

 7. Luca Urgese und Konsorten betreffend Vertrauen durch 
Transparenz über Einwohnerdaten - Einführung eines "Reversed 
Big Brother Principle" 

  20.5073.01 

 8. David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Vergünstigungen in 
Parkings für Elektroautos 

  20.5074.01 

 9. David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Pilotversuch mit 
Mobility Pricing in Basel-Stadt 

  20.5075.01 

 10. Alexander Gröflin und Konsorten betreffend Ausstandspflicht im 
Grossen Rat 

  20.5076.01 

 11. Georg Mattmüller und Konsorten betreffend integrative Arbeitsplätze   20.5077.01 

 12. Pascal Messerli und Konsorten betreffend Einsparung von Papier 
sowie Druck- und Versandkosten im Ratsbetrieb 

  20.5078.01 

 13. Pascal Messerli und Konsorten betreffend Einsparung von Papier 
sowie Druck- und Versandkosten 

  20.5079.01 

34.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Stephan Luethi-Brüderlin 
und Konsorten betreffend eine Anne Frank-Terrasse in Basel würde uns 
gut anstehen 

 JSD 18.5357.02 

35.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug David Jenny und Konsorten 
betreffend Ermittlung Rechtsbestand und Rechtssetzungsaktivität 

 JSD 17.5386.02 

    

Kenntnisnahme    

36.  Schreiben des Regierungsrates zur Schriftlichen Anfrage Remo 
Gallacchi betreffend Einzug von Mitgliederbeiträgen durch den Staat zu 
Gunsten der privaten Organisation FSS 

 FD 19.5501.02 

37.  Schreiben des Regierungsrates zur Schriftlichen Anfrage Claudio 
Miozzari betreffend Schulraumplanung Basel West 

 ED 19.5509.02 

38.  Schreiben des Regierungsrates zur Schriftlichen Anfrage Oliver Bolliger 
betreffend rechtlichen Vorgaben bei Polizeiaktionen und in der 
Untersuchungshaft 

 JSD 19.5539.02 

39.  Schreiben des Regierungsrates zur Schriftlichen Anfrage Joël Thüring 
betreffend Kosten des Konferenzföderalismus 

 JSD 19.5523.02 
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Beim Parlamentsdienst zur Traktandierung liegende Geschäfte 
 

1.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Heiner Vischer und Konsorten 
betreffend Parkiersituation der Velos im Rathaushof  (11. Dezember 2019) 

 PD 17.5313.02 

2.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Andrea Elisabeth Knellwolf und 
Konsorten betreffend mehr Sicherheit vor radikalen religiösen Tendenzen 
mit Gewaltpotenzial  (11. Dezember 2019) 

 PD 18.5049.02 

3.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Daniel Goepfert und Konsorten 
betreffend Verbesserung der grenzüberschreitenden Tarif-angebote im 
öffentlichen Verkehr  (11. Dezember 2019) 

 BVD 13.5181.04 

4.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug I. Raoul Furlano und Konsorten 
betreffend Erhaltung der Hauptpost (15. Januar 2020) 

 WSU 17.5230.02 

5.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Jörg Vitelli und Konsorten 
betreffend Wärmeverbundslösungen im Lehenmattquartier  
(15. Januar 2020) 

 WSU 17.5233.02 

6.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Sebastian Frehner betreffend 
gemeinsame Trägerschaft für das Theater Basel (15. Januar 2020) 

 PD 11.5070.05 

7.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Hanspeter Gass und Konsorten 
betreffend ungenügender Abgeltung von Zentrumsleistungen im Bereich 
Kultur (15. Januar 2020) 

 PD 05.8449.05 

8.  Schreiben des Regierungsrates zu den Anzügen Luca Urgese und 
Konsorten betreffend Abstimmungsempfehlung auch bei direkt dem Volk 
vorgelegten Volksinitiativen (abschreiben) sowie Harald Friedl und 
Konsorten betreffend Verlängerung der Frist für die Festlegung von 
Abstimmungen (stehen lassen) (15. Januar 2020) 

 PD 16.5314.03 
18.5190.03 

9.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Heiner Vischer und Konsorten 
betreffend Erhöhung der Sicherheit am Bahnhofplatz (15. Januar 2020) 

 BVD 17.5435.02 

10.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Raphael Fuhrer und Konsorten 
betreffend Auftrag für die Stadtgärtnerei zur Bildung der Bevölkerung über 
den Anbau, die Saisonalität und Artenvielfalt landwirtschaftlicher Produkte 
(15. Januar 2020) 

 BVD 17.5228.02 

11.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Rudolf Rechsteiner und 
Konsorten betreffend Feldtest von Elektrobus ohne Oberleitung 
(15. Januar 2020) 

 BVD 15.5574.03 

12.  Motionen: (12. Februar 2020)    

 1. Beatrice Messerli und Konsorten betreffend Aufhebung der Parkbuchten 
an der St. Johanns Vorstadt 29/33 

  20.5012.01 

 2. Christian Griss und Konsorten betreffend rauchfreie öffentliche 
Spielplätze 

  20.5015.01 

 3. David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Umwandlung der Basler 
Kantonalbank in eine Aktiengesellschaft 

  20.5019.01 

 4. Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend Anpassung von § 7 
Energiegesetz 

  20.5020.01 

 5. Luca Urgese und Konsorten betreffend bikantonale PUK für bikantonale 
Geschäfte und Institutionen 

  20.5021.01 

13.  Anzüge: (12. Februar 2020)    

 1. Esther Keller und Konsorten betreffend Prüfung von Alternativen zu 
Silvesterfeuerwerk 

  20.5007.01 

 2. Sarah Wyss und Konsorten betreffend statistische Daten und 
übergeordnete Koordination im Bereich Gesundheit und Migration 

  20.5013.01 
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 3. Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend den weiteren Ausbau der CO2-
neutralen Fernwärmeversorgung der IWB 

  20.5016.01 

 4. Jörg Vitelli und Konsorten betreffend mehr Güterumschlagsplätze und 
mehr Kurzzeitparkplätze 

  20.5017.01 

 5. Lisa Mathys und Konsorten betreffend zulässige Parkplatz-Anzahl auf 
Privatgrundstücken 

  20.5018.01 

 6. Balz Herter und Andrea Elisabeth Knellwolf betreffend Kongressstadt 
Basel 

  20.5028.01 

14.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Mark Eichner und 
Konsorten betreffend bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
(12. Februar 2020) 

 FD 19.5283.02 

15.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Semsedin Yilmaz und 
Konsorten betreffend Verwirklichung der Zollibrücke/SNCF Brücke 
(12. Februar 2020) 

 BVD 19.5284.02 

16.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Thomas Grossenbacher und 
Konsorten betreffend Suffizienz im Kanton Basel-Stadt (12. Februar 2020) 

 PD 15.5283.03 

17.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Toya Krummenacher und 
Konsorten betreffend Problematik Früh-/Teilpensionierung von Kantons-
angestellten mit körperlich belastenden Berufsprofilen (12. Februar 2020) 

 FD 17.5432.02 

18.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Nicole Amacher und 
Konsorten betreffend Lohngleichheit: Lohngleichheitsanalysen für 
Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden (12. Februar 2020) 

 PD 19.5271.02 

19.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Oswald Inglin und 
Konsorten betreffend Konzessionierung von Miet-E-Fahrzeugen 
(12. Februar 2020) 

 BVD 19.5282.02 

20.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Toya Krummenacher und 
Alexander Gröflin betreffend Wiedereingliederung der Basler 
Verkehrsbetriebe (BVB) in die kantonale Verwaltung (12. Februar 2020) 

 BVD 19.5322.02 

21.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Kaspar Sutter und 
Konsorten betreffend Ausbau Elsässerbahn nur mit Überdeckung und S-
Bahn-Station Morgartenring (12. Februar 2020) 

 BVD 19.5368.02 

22.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Thomas Grossenbacher 
und Konsorten betreffend Untertunnelung und Finanzierung der gesamten 
Osttangente durch das Stadtgebiet – A2 Unterground – the way to the future 
(12. Februar 2020) 

 BVD 19.5281.02 

23.  Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Stephan Schiesser und 
Konsorten betreffend gleich lange Spiesse für Basler Hotels 
(12. Februar 2020) 

 WSU 17.5355.02 

24.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Edibe Gölgeli und Sarah 
Wyss betreffend Einführung Elternzeit (12. Februar 2020) 

 WSU 19.5255.02 

25.  Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Barbara Wegmann und 
Konsorten betreffend Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
(12. Februar 2020) 

 PD 19.5280.02 
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Bei Kommissionen liegen 
  Dokumenten 
  Nr. 

  Ratsbüro  

1.  Anzug Christian C. Moesch betreffend Parlaments-Email-Adressen 
(19. Februar 2020 an Ratsbüro) 

19.5540.01 

   

 Geschäftsprüfungskommission (GPK)  

 Keine  

   

 Finanzkommission (FKom)  

2.  Anzug Felix Meier und Konsorten betreffend Verbesserung des Budgetierungsverfahrens  
(18. März 2015 an FKom / 7. Juni 2017 stehen lassen) 

15.5025.01 

3.  Ratschlag zu einem Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (EG BGS) sowie 
zum Gesamtschweizerischen Geldspiel-konkordat (GSK) und zur Interkantonalen Vereinbarung 
betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotterien (IKV 2020)  
(11. Dezember 2019 an FKom) 

19.1517.01 

4.  Bericht zu den Ereignissen der Generellen Aufgabenprüfung für die Legislatur 2017 – 2021 und 
Bericht zu einem Anzug (15. Januar 2020 an FKom) 

18.0652.01 
18.5393.02 

   

 Petitionskommission (PetKo)  

5.  Petition P379 "Der Zonenplan geht uns alle an. Wir wollen bei der Zonenplanrevision mitreden" 
(11. April 2018 an PetKo / 19. September 2018 an RR zur Stellungnahme) 

18.5130.01 

6.  Petition P380 "Für den Erhalt der Mattenstrasse 74/76" (11. April 2018 an PetKo / 16. Januar 
2019 an RR zur Stellungnahme) 

18.5131.01 

7.  Petition P387 "Gute Arbeitsbedingungen für gute Bildung!" (17. Oktober 2018 an PetKo / 20. 
Februar 2019 an RR zur Stellungnahme) 

18.5293.01 

8.  Petition P388 „Es reicht! Keine weiteren Schnellschüsse bei der Regulierung der öffentlichen 
Schule“(17. Oktober 2018 an PetKo / 20. Februar 2019 an RR zur Stellungnahme) 

18.5335.01 

9.  Petition P389 "Nicht in unserem Namen, Basel" - March against Syngenta  
(5. Dezember 2018 an PetKo / 8. Mai 2019 Rückweisung an PetKo) 

18.5236.01 

10.  Petition P390 "Racial Profiling ade! Migrantinnen und Migranten fordern 
Sensibilisierungsprogramm" (5. Dezember 2018 an PetKo / 8. Mai 2019 Überweisung an RR 
zur Stellungnahme) 

18.5381.01 

11.  Petition P391 "Kein Parkhaus unter dem Tschudi-Park" (5. Dezember 2018 an PetKo / 26. Juni 
2019 Überweisung an RR zur Stellungnahme) 

18.5382.01 

12.  Petition P397 "Keine Massenkündigungen – Moratorium jetzt!" (5. Juni 2019 an PetKo) 19.5237.01 

13.  Petition P398 "Stopp die Baumfällungen am Tellplatz" (5. Juni 2019 an PetKo) 19.5238.01 

14.  Petition P399 "Gegen Rotlichtmilieu in einer Wohnstrasse" (26. Juni 2019 an PetKo) 19.5302.01 

15.  Petition P400 "Gegen Schulabschlussreisen mit dem Flugzeug an Gymnasien" 
(11. September 2019 an PetKo) 

19.5330.01 

16.  Petition P401 "Erhöhung der Sozialhilfe im Kanton Basel-Stadt" (11. September 2019 an PetKo) 19.5367.01 
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17.  Petition P402 "Rettet das La Torre auf dem Bruderholz" (16. Oktober 2019 an PetKo) 19.5381.01 

18.  Petition P403 "Verbindung vom Gundeli in die Stadt über den Bahnhof – jetzt"  
(13. November 2019 an PetKo) 

19.5504.01 

19.  Petition P404 "Unsere Zukunft unverpackt" (11. Dezember 2019 an PetKo) 19.5526.01 

20.  Petition P405 "Im Angesicht des unnatürlichen Klimawandels: Zolli halbieren und 
Rosentalanlage stärken" (11. Dezember 2019 an PetKo) 

19.5543.01 

21.  Petition P406 ""Jai Jagat - Unterstützung globaler Marsch nach Genf"  
(11. Dezember 2019 an PetKo) 

19.5544.01 

22.  Petition P407 "Bildungswahl für alle statt für wenige" (11. Dezember 2019 an PetKo) 19.5545.01 

23.  Petition P408 "Bildung zu Hause ermöglichen" (11. Dezember 2019 an PetKo) 19.5546.01 

24.  Petition P409 "Aufarbeitung der gefällten Entscheidungen der BVB-Führung sowie deren 
Auswirkungen auf den Betrieb seit der Auslagerung im Jahr 2006" (15. Januar 2020 an PetKo) 

19.5576.01 

25.  Petition P410 "Ehrung für Hermann Hesse" (15. Januar 2020 an PetKo) 19.5577.01 

26.  Petition P411 "Für einen wirksamen Baumschutz – für einen Schutz des Mikroklimas" 
(12. Februar 2020 an PetKo) 

20.5003.01 

   

 Wahlvorbereitungskommission (WVKo)  

27.  Rücktritt von Anina Lesmann als Richterin am Sozialversicherungsgericht per 31. März 2020 
(11. Dezember 2019 an WVKo) 

19.5562.01 

28.  Rücktritt von Patrick von Hahn als Richter beim Strafgericht per 31. Juli 2020 
(12. Februar 2020 an WVKo) 

20.5026.01 

   

 Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK)  

29.  Ratschlag Totalrevision des Gesetzes betreffend die Bestattungen (neu Bestattungsgesetz)  
(16. Oktober 2019 an JSSK) 

13.0953.01 

30.  Ratschlag für die Bewilligung einer Rahmenausgabenbewilligung für die Akquisition und 
Durchführung von internationalen Sport-Grossanlässen für die Jahre 2021 bis 2024  
(15. Januar 2020 an JSSK) 

19.0697.01 

31.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Gesamtsanierung der Kunsteisbahn 
Margarethen sowie Bericht zu einem Anzug (15. Januar 2020 an JSSK/Mitbericht BRK) 

19.1663.01 
15.5249.03 

   

 Gesundheits- und Sozialkommission (GSK)  

32.  Ausgabenbericht betreffend Bewilligung von Ausgaben für die Realisierung des Projekts E-
DOKID – Einführung eines elektronischen schulärztlichen Dossiers im Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst (12. Februar 2020 an GSK) 

19.1799.01 

   

 Bildungs- und Kulturkommission (BKK)  

33.  Ratschlag betreffend Rahmenausgabenbewilligung für die Programm- und Strukturförderung 
Orchester des Kantons Basel-Stadt für den Zeitraum Januar 2020 – Juli 2023 
(13. November 2019 an BKK) 

19.1438.01 



13 
  

34.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für Staatsbeiträge in der Quartierarbeit für den 
Betrieb von 15 Quartiertreffpunkten, zwei Stadtteilsekretariaten und einer Quartierkoordination 
in den Jahren 2020 bis 2023 (11. Dezember 2019 an BKK) 

19.0761.01 

   

 Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK)  

35.  Ratschlag "Landhof für alle" zur Sanierung und Öffnung des Grün- und Freiraums Landhof mit 
Abbruch des Tribünengebäudes und dem Bau eines Pavillons mit öffentlichem WC sowie 
Bericht zu einem Anzug (14. März 2018 an UVEK / Mitbericht BRK) 

18.0047.01 
10.5073.05 

36.  Petition P377 "Landhof" (11. April 2018 an UVEK / Mitbericht BRK) 18.5128.01 

37.  Petition P378 "Nein zum Quartierparking Landhof" (11. April 2018 an UVEK / Mitbericht BRK) 18.5129.01 

38.  Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Achse Burgfelderstrasse-
Missionsstrasse-Spalenvorstadt im Zuge von Sanierungsmassnahmen sowie Bericht zu einem 
Anzug (27. Juni 2018 an UVEK) 

18.0443.01 
08.5297.06 

39.  Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Umgestaltung der Tramhaltestellen in 
der Hardstrasse (27. Juni 2018 an UVEK) 

18.0462.01 

40.  Künftige Parkierungspolitik. Ratschlag zur Anpassung des Umweltschutzgesetzes und von § 74 
des Bau- und Planungsgesetzes sowie Stellungnahme zur Motion Christian C. Moesch und 
Konsorten betreffend erweiterte Nutzung von öffentlichen Parkplätzen (blaue Zonen) – 
Anpassung der Verordnung zur Parkraumbewirtschaftung (5. Dezember 2018 an UVEK) 

18.1410.01 
16.5366.03 

41.  Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend stressfreie Innerstadt - für alle (ohne 
Doppelhaltestellen und ohne Tram-/Velo-Konflikte - dank cleveren Verkehrsmassnahmen) 
(21. März 2019 an UVEK) 

18.5254.02 

42.  Ratschlag zur Umgestaltung der Bäumlihofstrasse (26. Juni 2019 an UVEK) 19.0288.01 

43.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für übergesetzliche Lärmschutzmassnahmen 
Osttangente sowie Bericht zur Motion Dominique König-Lüdin und Konsorten betreffend 
griffigem Lärmschutz entlang der Osttangente (26. Juni 2019 an UVEK) 

19.0718.01 
17.5439.03 

44.  Ratschlag zur Erneuerung der St. Jakobs-Strasse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am 
Knoten St. Jakob sowie zur Neuorganisation der Bus- und Tramhaltestellen St. Jakob und der 
Tram-Abstellanlage Schänzli (26. Juni 2019 an UVEK) 

19.0702.01 

45.  Bericht und Ratschlag betreffend Kantonale Gesetzesinitiative "Stadtbelebung durch 
vernünftige Parkgebühren" (11. September 2019 an UVEK) 

19.0883.01 

46.  Ratschlag Gesamtkonzept Elektromobilität. Vergabe eines bedingt rückzahlbaren, zinslosen 
Darlehens an die Industriellen Werke Basel (IWB) für die Finanzierung von 200 öffentlich 
zugänglichen Ladestationen auf Allmend. Anpassung des kantonalen Umweltschutzgesetzes 
sowie Beantwortung von zwei Motionen und drei Anzügen (11. September 2019 an UVEK) 

19.0926.01 
19.0931.01 
17.5064.04 
17.5070.03 
16.5274.03 
17.5063.03 
16.5169.03 

47.  Bericht über den Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahre 
2018 (11. September 2019 an UVEK) 

19.1020.01 

48.  Ratschlag zur Umgestaltung von Rümelinsplatz sowie Schnabel- und Münzgasse zu einem 
lebendigen und anziehenden innerstädtischen Begegnungsort im Zuge notwendiger 
Erhaltungsarbeiten (11. September 2019 an UVEK) 

19.0665.01 

49.  Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend Joggeli und FCB Match-Abtransporte. 
Verbesserung der Tram-Gleisanlagen anstelle der neu geplanten Verschlechterungen 
(13. November 2019) 

19.5300.01 
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50.  Ratschlag zur Rahmenausgabenbewilligung als Darlehen an die BVB für eine 
kundenorientierte, einheitliche Ausrüstung der ÖV-Haltestellen gemäss 
Haltestellenausstattungskonzept (15. Januar 2020 an UVEK) 

19.1281.01 

   

 Bau- und Raumplanungskommission (BRK)  

51.  Ratschlag "Landhof für alle" zur Sanierung und Öffnung des Grün- und Freiraums Landhof mit 
Abbruch des Tribünengebäudes und dem Bau eines Pavillons mit öffentlichem WC sowie 
Bericht zu einem Anzug (14. März 2018 an UVEK / Mitbericht BRK) 

18.0047.01 
10.5073.05 

52.  Ratschlag „Areal Messe Basel“ (Neubau Rosentalturm) (11. April 2019 an BRK /  
26. Juni 2019 Rückweisung an BRK) 

18.0082.02 

53.  Petition P377 "Landhof" (11. April 2018 an UVEK / Mitbericht BRK) 18.5128.01 

54.  Petition P378 "Nein zum Quartierparking Landhof" (11. April 2018 an UVEK / Mitbericht BRK) 18.5129.01 

55.  Zonenplanrevision Teil II. Ratschlag für Massnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung und 
zur Bereinigung von Zonenplan Wohnanteilplan und Bebauungsplan sowie Abweisung von 
Einsprachen sowie Bericht zu zwei Anzügen (12. September 2018 an BRK) 

18.0768.01 
13.5366.04 
16.5023.02 

56.  Zonenplanrevision Teil II: Ratschlag für Massnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung und 
zur Bereinigung von Zonenplan, Wohnanteil und Bebauungsplänen sowie Abweisung von 
Einsprachen; nachträgliche Einspracheergänzung (9. Januar 2019 an BRK) 

18.0768.02 

57.  Ratschlag betreffend Anpassung des Gesetzes über die Wohnraumförderung 
(Wohnraumfördergesetz, WRFG) sowie Bericht zu zwei Motionen (9. Januar 2019 an BRK / 
Mitbericht der WAK) 

18.1529.01 
17.5018.03 
17.5444.03 

58.  Ratschlag Lärmempfindlichkeitsstufenplan Innenstadt sowie Bericht zu einer Motion, einem 
Anzug und Antwort zu zwei Petitionen (8. Mai 2019 an BRK) 

19.0180.01 
16.5365.03 
15.5013.04 
15.5454.04 
16.5405.04 

59.  Ratschlag betreffend Revision der Mehrwertabgabe. Änderung des Bau- und Planungsgesetzes 
(BPG) und Bericht zu zwei Anzügen und zu einer Motion (26. Juni 2019 an WAK / Mitbericht 
BRK) 

16.0836.01 
11.5206.05 
15.5544.02 
17.5322.03 

60.  Ratschlag zu energetisch sinnvollen Sanierungen, Umbauten oder Erneuerungen (§ 106 des 
Bau- und Planungsgesetzes) sowie Schreiben zur Motion der Bau- und 
Raumplanungskommission betreffend Vereinfachung des Baubewilligungswesens 
(16. Oktober 2019 an BRK) 

19.1369.01 
18.5155.03 

61.  Ratschlag spezielle Nutzungspläne für den öffentlichen Raum. Festsetzung spezieller 
Nutzungspläne sowie Abweisung von Einsprachen im Bereich Barfüsserplatz/Theaterplatz, 
Kasernenareal, Marktplatz, Münsterplatz, Oberer Rheinweg, Schützenmattpark und Unterer 
Rheinweg (11. Dezember 2019 an BRK) 

19.1491.01 

62.  Ratschlag betreffend Planung Stadtteilrichtplan Kleinhüningen-Klybeck und Bericht zu Anzügen 
(11. Dezember 2019 an BRK) 

19.1392.01 
10.5327.05 
12.5226.05 
13.5171.05 
14.5243.05 
14.5244.05 
14.5245.05
14.5246.05 
14.5425.04 
14.5426.05 
14.5327.05 
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63.  Rahmenausgabenbewilligungen für bauliche Massnahmen zur Umsetzung der 
Schulharmonisierung und zum Ausbau der Tagesstrukturen - Dritter und letzter Bericht über die 
Mittelverwendung, Stand Ende 2018 - sowie Schlussbericht zur Umsetzung der 
Schulraumoffensive 2011 (11. Dezember 2019 an BRK) 

19.1544.01 

64.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Gesamtsanierung der Kunsteisbahn 
Margarethen sowie Bericht zu einem Anzug (15. Januar 2020 an JSSK/Mitbericht BRK) 

19.1663.01 
15.5249.03 

65.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Sanierung Vollzugszentrum Klosterfichten, 
Klosterfiechtenweg 22 (15. Januar 2020 an BRK) 

19.1654.01 

66.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Projektierung der neuen Primarschule 
Walkeweg mit zwei Doppelkindergärten sowie Zonenänderung im Bereich 
Münchensteinerstrasse, Walkeweg und Änderung des Bebauungsplans Nr. 207.2 für die neue 
Primarschule Walkenweg (15. Januar 2020 an BRK) 

19.1695.01 

67.  Ratschlag Ersatzneubau Robi Bachgraben, Felsplattenstrasse 11, 4055 Basel. 
Ausgabebewilligung für die Realisierung (15. Januar 2020 an BRK) 

19.1745.01 

68.  Ratschlag Erweiterung Rheinbad Breite, St. Alban-Rheinweg 195, 4052 Basel. 
Ausgabenbewilligung für die Realisierung sowie Bericht zum Anzug Christian von Wartburg und 
Konsorten betreffend Rheinbad Breite original. Vorwärts zur alten Grösse 
(12. Februar 2020 an BRK) 

19.1800.01 
16.5082.03 

   

 Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK)  

69.  Ratschlag betreffend Anpassung des Gesetzes über die Wohnraumförderung 
(Wohnraumfördergesetz, WRFG) sowie Bericht zu zwei Motionen (9. Januar 2019 an BRK / 
Mitbericht der WAK) 

18.1529.01 
17.5018.03 
17.5444.03 

70.  Ratschlag betreffend Revision der Mehrwertabgabe. Änderung des Bau- und Planungsgesetzes 
(BPG) und Bericht zu zwei Anzügen und zu einer Motion (26. Juni 2019 an WAK / Mitbericht 
BRK) 

16.0836.01 
11.5206.05 
15.5544.02 
17.5322.03 

71.  Ratschlag und Bericht betreffend Kantonale Volksinitiative „Kein Lohn unter 23.-„ und 
Gegenvorschlag für ein Gesetz über den kantonalen Mindestlohn (Mindestlohngesetz, MiloG) 
(12. Februar 2020 an WAK) 

19.0471.02 

72.  Ratschlag betreffend Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern vom 12. April 2000 
(Steuergesetz) sowie Bericht zur Motion Kerstin Wenk und Konsorten betreffend Änderung des 
Gesetzes betreffend Steuerschulden auf Grund von amtlichen Einschätzungen 
(12. Februar 2020 an WAK) 

19.1830.01 
16.5472.03 

73.  Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit 
der Basler Personenschifffahrt AG (BPG) für die Jahre 2020 – 2024 (12. Februar 2020 an WAK) 

19.1833.01 

   

 Regiokommission (RegioKo)  

74.  Ratschlag Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE) „Genuss aus Stadt und Land“: 
Ausgabenbewilligung für die Jahre 2019 bis 2025 Partnerschaftliches Geschäft 
(13. Februar 2019 an RegioKo) 

18.1430.01 

   

 Spezialkommission Klimaschutz  

75.  Anzug Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend Einsetzung einer Spezialkommission des 
Grossen Rates zum Klimaschutz (20. November 2019) 

19.5266.01 
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 Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommissionen  

 Keine  

   

 Begleitung von laufenden oder geplanten Staatsvertragsverhandlungen  

76.  Öffentliches Beschaffungswesen (4. Februar 2015 an WAK)  

77.  Vereinbarung über die BVB und die BLT (4. Februar 2015 an UVEK)  

78.  Revision Interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und 
Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und 
Wetten vom 7. Januar 2005 (IVLW) (24. Juni 2015 an FKom) 
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Motionen 
 
 

1. Motion betreffend Aufhebung der Parkbuchten an der St. Johanns Vorstadt 
29/33 (vom 12. Februar 2020) 

20.5012.01 
 

Immer wieder werden Tramlinien durch falsch parkierte Autos behindert oder gar blockiert. Es sind verschiedene 
Linien, die davon betroffen sind, aber die Falschparkierenden in den Parkbuchten an der St. Johanns Vorstadt 
sind regelmässig die Ursache von Staus auf der Linie 11, der auch Auswirkungen auf die Buslinie 30 und den 
Personenverkehr auf der Achse Johanniterbrücke Richtung Kleinbasel und Richtung Spalentor hat. Denn wenn 
das Tram die Kreuzung nicht queren kann, weil ein falsch parkiertes Auto die Weiterfahrt verhindert, ist auch der 
Busverkehr der Linie 30 und der übrige Verkehr in beiden Richtungen betroffen. In der Woche vom 4.11. - 
8.11.2019 war dies mindestens zweimal der Fall, Es ging sogar so weit, dass an einem Tag, das Tram zurück zur 
Tramhaltestelle fahren musste und die Fahrgäste aufgefordert wurden, sich zu überlegen, welche anderen 
Verkehrsmittel oder Verkehrsverbindungen für sie möglich seien, da nicht abzusehen sei, wann die Behinderung 
behoben sein wird. 
Ausserdem sind auch die Velofahrenden, die Richtung Totentanz unterwegs sind durch die parkierten Autos 
gefährdet, da zwischen Parkbuchtbegrenzung und Tramgeleise nur wenig Platz ist und wenn die Autos über das 
Parkfeld hinausragen, wird es gefährlich. Die Parkbuchten für den Güterumschlag können nicht verbreitert 
werden, da an dieser Stelle die Breite des Trottoirs schon sehr eng ist. 
Die St. Johanns Vorstadt ist kein Einzelfall. Es gibt auf dem gesamten ÖV-Netz weitere Abschnitte mit dieser 
Problematik, wie beispielsweise Austrasse und Bruderholzstrasse. Die Blockaden in der St. Johanns Vorstadt 
kommen jedoch besonders oft vor und treffen mit der Blockade der Kreuzung nicht nur den öffentlichen Verkehr, 
sondern auch den Individualverkehr. Zudem ist neben der St. Johanns Vorstadt auch eine zentrale Achse 
Grossbasel-Kleinbasel betroffen. 
Deshalb fordern die Unterzeichnenden dieser Motion eine Aufhebung der Parkplätze in den Parkbuchten der St. 
Johanns Vorstadt 29/33, damit der Tramverkehr und damit auch der Busverkehr und sonstiger Personenverkehr 
nicht weiter behindert wird. Die Güterumschlagsplätze sind möglichst nahe zu ersetzen. 

Beatrice Messerli, Tonja Zürcher, David Wüest-Rudin, Toya Krummenacher, Barbara Wegmann, 
Oliver Bolliger, Lea Steinle, Christian von Wartburg, Alexandra Dill, Jérôme Thiriet, Danielle 
Kaufmann, Raphael Fuhrer, Thomas Grossenbacher, Beat Leuthardt 

 
 

2. Motion betreffend rauchfreie öffentliche Spielplätze (vom 12. Februar 2020) 20.5015.01 
 

In der Interpellation von Christian Griss betreffend lebendige und saubere Plätze in Basel vom Juni 2019 
(19.5262.01) wird die Prüfung eines Rauchverbots auf öffentlichen Spielplätzen thematisiert. 
Die Gründe eines Rauchverbots auf öffentlichen Spielplätzen liegen auf der Hand: 
− Kinder werden vor Passivrauch geschützt. 
− Eltern verzichten in Anwesenheit von Kindern auf das Rauchen und nehmen so ihre Vorbildfunktion wahr. 
− Zigarettenstummel enthalten giftige und krebserregende Substanzen. Werden sie unachtsam 

weggeworfen, können sie die Gesundheit von Kindern gefährden. Ein Verschlucken kann zu 
Vergiftungserscheinungen führen. 

− Zigarettenstummel verrotten extrem langsam. Auf einem rauchfreien Spielplatz entsteht weniger Abfall und 
die Reinigungskosten werden reduziert. 

Die Idee von rauchfreien Spielplätzen ist nicht neu. Sie wurde bereits in verschiedenen Kantonen umgesetzt und 
auch in Baselland kennen einzelne Gemeinden (u.a. Liestal, Pratteln und Münchenstein) ein entsprechendes 
Rauchverbot. Im Dezember 2019 überwies der Landrat des Kantons Basel-Landschaft der Regierung eine Motion 
von Miriam Locher für rauchfreie Spielplätze und Schulareale. In Basel-Stadt planen die Bildungslandschaften der 
Primarschulen Bläsi, St. Johann/Volta, Thierstein, Wasgenring und Gotthelf gemeinsam mit dem 
Gesundheitsdepartement BS und der Stadtgärtnerei eine Sensibilisierungskampagne für rauchfreie Spielplätze. 
Die Unterzeichneten fordern den Regierungsrat auf, dem Grossen Rat die notwendigen gesetzlichen Grundlagen 
vorzulegen, so dass auf öffentlichen Spielplätzen des Kantons Basel-Stadt ein Rauchverbot auf 2022 in Kraft 
treten kann. 

Christian Griss, Jessica Brandenburger, Thomas Strahm, Thomas Grossenbacher, Andrea 
Elisabeth Knellwolf, Olivier Battaglia, Oswald Inglin, Beatrice Isler, Balz Herter, Daniel Hettich 

 
 

3. Motion betreffend Umwandlung der Basler Kantonalbank in eine 
Aktiengesellschaft (vom 12. Februar 2020) 

20.5019.01 
 

Die Basler Kantonalbank (BKB) hat eine Bilanzsumme von 45 Milliarden Franken. Sie ist damit die 9.- grösste 
Bank der Schweiz. Der Kanton Basel-Stadt haftet voll für die Bank, die Steuerzahlenden stehen voll im 
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Geschäftsrisiko. Mit der Integration der Bank Cler in den BKB-Konzern steigt das potentielle Maximalrisiko für den 
Kanton um weitere 18 Milliarden (Bilanzsumme Cler) auf etwa 63 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Der Kanton 
Basel-Stadt hat Einnahmen von etwa 2,8. Milliarden - etwa 5 Prozent der Bilanzsumme. 
Auch wenn die BKB grundsätzlich sicher ist und solide wirtschaftet: Das Risiko ist für den Kanton Basel-Stadt viel 
zu gross. Und es wird völlig unzureichend bzw. überhaupt nicht abgegolten, wie kürzlich in den regionalen 
Medien aufgezeigt wurde. Es wird lediglich der Wettbewerbsvorteil, den die BKB aufgrund der Staatsgarantie hat, 
mit gegen 9 Mio. Franken abgegolten. Der Kanton Basel-Stadt muss quasi ungeschützt für eine 20-mal grössere 
Bilanzsumme als seine Einnahmen geradestehen. 
Im Moment abgeklärt wird, ob die Integration der Bank Cler in die BKB überhaupt gesetzlich zulässig ist. Die 
damit verbundene Ausdehnung der Staatsgarantie wollte man schon 2015 in den Kommissionen bei der Beratung 
des neuen BKB-Gesetzes einstimmig verhindern (damals noch Bank Coop). Betriebsökonomisch falsch wäre es 
aber, die Cler zu verkaufen - in der heutigen Bankenlandschaft wird economy of scale immer wichtiger. 
Wachstum ist also richtig, aber nicht konform mit dem Leistungsauftrag und inkompatibel mit der Staatsgarantie. 
Die einfachste Möglichkeit, ein mögliches Fiasko für den Kanton verhindern zu können und das Problem mit der 
Integration der Cler in die BKB zu lösen, ist, die BKB in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und die 
Staatsgarantie aufzuheben. Die PS Anteilseigner sollten dabei als Aktionäre beteiligt bleiben. Damit erhält der 
Kanton die Option, in einer Krise politisch zu entscheiden, ob die Staatsgarantie gewährt wird, oder ob sie den 
Kanton finanziell überfordern würde. Damit wird auch die politische Mitwirkung gestärkt. Aus kantonaler Sicht 
macht eine Umwandlung auch ökonomisch Sinn, denn der Kanton verdient weiterhin Geld mit den Dividenden 
und neu mit Steuereinnahmen (da die Bank heute steuerfrei agieren kann, was wettbewerbsverzerrend ist). Für 
die Bank entfällt die Komfortsituation der Staatsgarantie, was sie sicherer und effizienter macht. Experten 
sprechen bei der Staatsgarantie von einer «moral hazard» Situation, bei der solche Banken tendenziell zu hohe 
Risiken eingehen. Die Staatsgarantie ist auch deshalb ein Auslaufmodell, weil ein Dienstleistungsabkommen mit 
der EU absehbar ist, welches Staatsbeihilfen verbieten wird. 
Im Zuge der Umwandlung der BKB in eine Aktiengesellschaft soll der Kanton die Aktienmehrheit nicht verkaufen, 
sondern sie behalten. Eine spätere Veräusserung unterstünde den Entscheiden der gesetzlich vorgesehenen 
Behörden bzw. Gremien. 
Die Motionäre verlangen deshalb, dass die Regierung innerhalb eines Jahres die BKB in eine Aktiengesellschaft 
umwandelt. Der im BKB Gesetz definierte Leistungsauftrag soll in revidierter Form in den Statuten der neuen 
Aktiengesellschaft unter Berücksichtigung der Bank CLER festgeschrieben werden. Die PS-Scheine werden in 
Aktien gewandelt. 

David Wüest-Rudin, Esther Keller, Katja Christ 
 
 

4. Motion betreffend Anpassung von § 7 Energiegesetz (vom 12. Februar 2020) 20.5020.01 
 

Im Energiegesetz Basel-Stadt ist in §2, Abs. 4 die Zielsetzung verankert, bis ins Jahr 2020 den CO2-neutralen 
Anteil im Fernwärmenetz des Kantons auf 80% zu erhöhen. Diese Anforderung gilt jedoch nicht für 
Wärmeverbünde, die nicht Teil des Fernwärmenetzes der IWB sind. Gemäss §7 des Energiegesetz, Abs. 5 sind 
nämlich Gebäude mit einem Anschluss an ein bestehendes Fernwärmenetz von den Effizienz-Vorschriften 
gemäss §7, Abs. 2 befreit, wenn der erneuerbare Anteil der Wärmeproduktion mindestens 20% beträgt. 
Der damit für Wärmeverbünde geforderte erneuerbare Anteil von minimal 20% ist sehr tief im Vergleich mit dem 
für das Fernwärmenetz der IWB heute schon vorgeschriebenen CO2-neutralen Anteil von 80%. Der vom Gesetz 
geforderte Anteil ist so tief, dass er geeignet ist, einen falschen Anreiz zur Realisierung und Betreibung von 
neuen Wärmeverbünden zu setzen, deren Wärme zu einem überwiegenden Anteil aus nichterneuerbarer Energie 
stammt. Dies gerät mit dem Ziel in Konflikt, wonach die Schweiz bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr 
ausstossen sollte. Da Wärmeverbünde einen sehr langen Investitionszyklus haben, muss der Ausstieg aus der 
fossilen Energiequellen langfristig geplant werden. 
Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat, den entsprechenden Passus im Energiegesetz so 
anzupassen, dass für alle neuen Wärmeverbünde die gleichen Anforderungen wie für das Fernwärmenetz der 
IWB gelten. Für bereits bestehende Wärmeverbünde, die dieses Ziel nicht erreichen, soll eine 
Besitzstandsregelung eingeführt werden, bis die getätigten Investitionen abgeschrieben sind und die Anlagen 
erneuert werden müssen. Für Erneuerungsinvestitionen sollen hingegen dieselben Zielwerte gelten, wie für die 
Fernwärme der IWB. 

Jürg Stöcklin, Raphael Fuhrer, Barbara Wegmann, Jean-Luc Perret, Lisa Mathys, Stefan Wittlin, Jo 
Vergeat, Harald Friedl, Thomas Grossenbacher, Sebastian Kölliker, David Wüest-Rudin, Esther 
Keller, Pascal Pfister, Michelle Lachenmeier, Jörg Vitelli 

 
 

5. Motion betreffend bikantonale PUK für bikantonale Geschäfte und Institutionen 
(vom 12. Februar 2020) 

20.5021.01 
 

Der Grosse Rat befasst sich aktuell mit der Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission 
(PUK), um die entstandenen Verzögerungen und Mehrkosten beim Neubau des Biozentrums zu untersuchen. 
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Der Neubau wird durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft gemeinsam finanziert. Entsprechend 
wurde das Geschäft in beiden Kantonsparlamenten als partnerschaftliches Geschäft behandelt. Hierbei handelt 
es sich um eine Form der Zusammenarbeit, die in der „Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft über die Zusammenarbeit der Behörden“ (SG 118.300) geregelt ist. 
Die beiden Kantone führen mehrere Institutionen gemeinsam. Die oben genannte Vereinbarung sieht deshalb in § 
13 vor, dass bei entsprechenden Staatsverträgen interparlamentarische Geschäftsprüfungskommissionen 
eingerichtet werden, um die parlamentarische Oberaufsicht zu gewährleisten.  
Wie der Fall des Neubaus Biozentrums nun beispielhaft aufzeigt, besteht jedoch eine Aufsichtslücke, indem nur 
jeder Kanton für sich eine PUK einsetzen kann. Eine bikantonale PUK ist hingegen nicht vorgesehen. Eine solche 
unikantonale PUK ist in ihrer Untersuchungstätigkeit zwangsläufig immer eingeschränkt, weil ihre Zuständigkeit 
und ihr Zugriff sich auf das kantonale Hoheitsgebiet beschränken. So verfügt eine baselstädtische PUK 
beispielsweise über kein Einsichtsrecht in Unterlagen aus dem Kanton Basel-Landschaft. Zudem ist auch die 
Akzeptanz einer Untersuchung höher, wenn sie von Ratsmitgliedern aus beiden betroffenen Kantonen 
durchgeführt wurde. 
Die Unterzeichnenden fordern den Regierungsrat daher auf, mit dem Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft Verhandlungen aufzunehmen, um die Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Behörden mit der 
Möglichkeit einer bikantonalen parlamentarischen Untersuchungskommission zu ergänzen, damit in zukünftigen 
Fällen eine lückenlose parlamentarische Aufsicht sichergestellt ist. 

Luca Urgese, Joël Thüring, Tim Cuénod, Christian C. Moesch, Andreas Zappalà, Mark Eichner, 
Beat Braun, Martina Bernasconi, Balz Herter, Jeremy Stephenson, Stephan Mummenthaler, Harald 
Friedl 

 
 

6. Motion betreffend Erhöhung der Velofreundlichkeit der Basler Innenstadt 20.5045.01 
 

Ein hoher Anteil an emissionsarmen Verkehrsmitteln trägt unbestritten zur Attraktivität einer Stadt bei. Basel ist 
bereits eine velofreundliche Stadt, doch es gibt noch ungenutztes Potential. Nicht nachvollziehbare Fahrverbote 
für Velos sollten wo immer möglich vermieden werden. Genau diese gibt es jedoch bei den reinen 
Fussgängerzonen, die durch das Verkehrskonzept Innenstadt geschaffen wurden. 
Das Verkehrskonzept enthält die Regelung, dass nicht-gewerbliche Velofahrende gewisse Strassen auch 
ausserhalb der Sperrzeiten nicht befahren dürfen - so unter anderem die Freie Strasse. Dies führt zur 
unverständlichen Situation, dass Lieferwagen zwischen 5 und 11 Uhr morgens in der Freien Strasse zirkulieren 
dürfen, während Velofahrende absteigen und laufen müssen. 
Die Motionäre laden die Regierung dazu ein, dem Grossen Rat einen Vorschlag zu unterbreiten, wie das 
Verkehrskonzept Innenstadt dergestalt angepasst werden kann, dass Velofahrende ausserhalb der Sperrzeiten 
die autofreie Kernzone befahren dürfen. Begründbare Ausnahmen sollen dabei nach wie vor möglich sein und 
entsprechend beschildert werden, bspw. bei besonders beengten Platzverhältnissen wie beim Rheinsprung. 

Esther Keller, David Wüest-Rudin, Beatrice Isler, Christian C. Moesch, Kaspar Sutter, Jérôme 
Thiriet, Sandra Bothe 

 
 

7. Motion betreffend keine Lenkungsabgabe auf unterbrechbare Stromlieferungen 
aus erneuerbaren Energien für Elektromobilität 

20.5053.01 
 

Mit der Lenkungsabgabe auf Strom will man einen marktwirtschaftlichen Anreiz setzen, weniger Strom zu 
verbrauchen resp. diesen möglichst effizient zu nutzen. Gleichzeitig will man die Elektromobilität fördern, um 
damit fossile Treibstoffe durch erneuerbaren Strom zu ersetzen. 
Die Lenkungsabgabe auf Strom führt nun dazu, dass Personen oder Firmen, die auf Elektromobilität umsteigen 
und damit mehr Strom verbrauchen, entsprechend viel Lenkungsabgabe bezahlen müssen. Netto - nach der 
Rückerstattung der Lenkungsabgabe (Stromsparbonus) - werden alle diejenigen die sich für Elektromobilität und 
eine Abkehr von fossilen Treibstoffen entschieden haben, durch die Lenkungsabgabe finanziell bestraft. 
Ein analoger Mechanismus gilt auch für den Ersatz von fossilen Heizungen durch Wärmepumpen. Wohlweislich 
wurde aber die Stromlieferung für Wärmepumpen im Energiegesetz von der Lenkungsabgabe befreit (§ 28 Abs 3 
Auf unterbrechbaren Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien für Wärmepumpen wird keine 
Lenkungsabgabe erhoben.) 
Die Regelung - wie sie für Wärmepumpen schon lange gilt - soll nun auf Elektromobilität ausgeweitet werden. Der 
Regierungsrat wird deshalb beauftragt, das Energiegesetz mit Wirkung von einem Jahr ab Zweitüberweisung wie 
folgt anzupassen (Anpassung hervorgehoben): 
§ 28 Abs 3 Auf unterbrechbaren Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien für Wärmepumpen und 
Elektromobilität wird keine Lenkungsabgabe erhoben. Die Abrechnung erfolgt gesondert vom übrigen 
Verbrauch. 

David Wüest-Rudin, Esther Keller, Sandra Bothe, Christian Griss, Daniel Sägesser, Andreas 
Zappalà, Lisa Mathys, Lea Steinle 
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8. Motion betreffend Förderung der Elektromobilität durch Gratis-Parkieren 20.5054.01 
 

Die Anzahl der Elektrofahrzeuge nimmt in Basel-Stadt von Jahr zu Jahr zu, jedoch in sehr bescheidenem Masse. 
Der Anteil Elektrofahrzeuge am Gesamtbestand betrug per Oktober 2019 nur 0.6% (385 reine Elektroautos auf 
ca. 62'000 PWs). Und dies, obwohl sowohl auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene schon Schritte eingeleitet 
wurden, um die Attraktivität der Elektrofahrzeuge zu erhöhen, u.a. mit der Aktion "Wirtschaft unter Strom" zur 
Förderung der Elektromobilität in Unternehmen sowie mit der befristeten Reduktion der Motorfahrzeugsteuern. 
Um den Wandel von Verbrennungsmotoren zu emissionsarmen Antrieben zu beschleunigen, braucht es weitere 
Anreize. Eine Massnahme, die in Skandinavien erfolgreich umgesetzt worden ist, ist das privilegierte Parkieren 
für Elektrofahrzeuge. Die Regierung schreibt in ihrem "Ratschlag Gesamtkonzept Elektromobilität" von Juli 2019, 
dass sie diese Option nur dann prüfen wolle, falls die Zielsetzung, dass Elektrofahrzeuge bei den 
Neuzulassungen von Personenwagen bis 2022 einen Anteil von mindestens 15% ausmachen sollen, verfehlt 
werde. Die Motionäre sind jedoch der Meinung, dass man bereits jetzt mit zusätzlichen Mitteln die Attraktivität von 
Elektroautos erhöhen sollte, um ihren Anteil in den kommenden Jahren nochmals deutlich zu erhöhen. Konkret 
sollen Elektrofahrzeuge (inkl. alternative emissionsarme Antriebsformen wie Brennstoffzellentechnologien) von 
Basler Haltern auf Kantonsgebiet von Parkgebühren auf öffentlichem Grund (blaue Zone) befreit werden. Dies 
soll sowohl für natürliche wie auch für juristische Personen gelten, die in Basel-Stadt steuerpflichtig sind. 
Es ist den Motionären bewusst, dass Parkraum ein begrenztes Gut ist, mit dem sorgfältig umgegangen werden 
soll, und auch die Motionäre wünschen sich keine Massnahmen, die den motorisierten Individualverkehr im 
Gegensatz zu ÖV oder Sharingmodellen zusätzlich attraktiv machen. Es überwiegt jedoch das übergeordnete Ziel 
der Reduktion der Verbrennungsmotoren in der Stadt. Die Motionäre sind der Meinung, dass Gratis-Parkieren für 
Elektroautos kein ausreichender Anreiz für Nicht-Autobesitzer wäre, um sich ein Auto anzuschaffen. Jedoch kann 
das Parkier-Privileg für Autobesitzer beim nächsten Erneuerungszyklus den Ausschlag zugunsten eines 
Elektrofahrzeugs geben. Und damit würden der CO2-Ausstoss, die Feinstaub- und Lärmemissionen in der Stadt 
reduziert. Das Parkier-Privileg wäre zudem eine Unterstützung für eCarsharing-Systeme. 
Der Regierungsrat wird deshalb eingeladen, innert zwei Jahren die gesetzlichen Grundlagen (Verordnung über 
die Parkraumbewirtschaftung) anzupassen, um Gratis-Parkieren für Elektrofahrzeuge von juristischen wie 
persönlichen Fahrzeughaltern in Basel-Stadt auf öffentlichem Grund (blaue Zone) zu ermöglichen. Die Regelung 
soll gelten, bis der Anteil der Elektrofahrzeuge den Zielwert von 15 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge im 
Kanton Basel-Stadt überstiegen hat. 

Esther Keller, David Wüest-Rudin, Beat Braun, Sandra Bothe, Joël Thüring, Andrea Elisabeth 
Knellwolf, Edibe Gölgeli 

 
 

9. Motion betreffend mehr gemeinnützige Wohnungen dank Immobilien Basel-
Stadt 

20.5066.01 
 

Das Finanzhaushaltsgesetz und seine Verordnung regeln die Bewirtschaftung der Immobilien. Eine besondere 
Rolle dabei hat Immobilien Basel-Stadt (IBS). In § 54 Abs. l lit. a der Finanzhaushaltverordnung ist festgelegt, 
dass die IBS mit dem Immobilien-Management eine Rendite erzielen muss. Dabei ist die "wirtschaftliche, 
ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit" zu berücksichtigen. 
Dies hat bisher jedoch nicht dazu geführt, dass Liegenschaften nach gemeinnützigen Kriterien bzw. nach 
Kostenfaktoren gebaut, vermietet oder verwaltet werden. Selbst bei den Liegenschaften des angekündigten 
Programms 1000+ wird von der Kostenmiete abgesehen. Dies widerspricht der mehrfach von der 
Stimmbevölkerung bestätigten Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnen und der Umsetzung des Rechts auf 
Wohnen. 
Deshalb fordern die Unterzeichnenden dieser Motion, dass das Finanzhaushaltgesetz und die 
Finanzhaushaltverordnung so geändert werden, dass Immobilien im Besitz der Stadt (Einwohnergemeinde Basel) 
in der Regel gemäss gemeinnützigen Kriterien (Kostenmiete) gebaut, vermietet und verwaltet werden. 

Oliver Bolliger, Tonja Zürcher, Beat Leuthardt, Jessica Brandenburger, Jo Vergeat, Thomas 
Grossenbacher, Beatrice Messerli, Georg Mattmüller, Toya Krummenacher, Harald Friedl, Raphael 
Fuhrer, Stefan Wittlin, Michela Seggiani, Nicole Amacher, Beda Baumgartner, Pascal Pfister 

 
 

10. Motion betreffend mehr gemeinnützige Wohnungen dank Basler Richtplan 20.5067.01 
 

Im neuesten Richtplan wird festgelegt, dass bei der Entwicklung neuer Wohngebiete ein Anteil von mindestens 
einem Drittel an "preisgünstigem" Wohnraum anzustreben sei. 
In der Antwort auf die Schriftliche Anfrage von Georg Mattmüller betreffend "Kostenmiete im Zusammenhang mit 
dem Wohnbauprogramm 1'000+" liefert der Regierungsrat aber unterschiedliche Definitionen zur Begrifflichkeit 
"preisgünstig". 
Im einen Fall wird "preisgünstig" in den Kontext des gemeinnützigen Wohnungs-Neubaus gestellt. Im anderen 
Fall wird "preisgünstig" auf die Begrifflichkeit "preisgünstig gewinnstrebig" ausgeweitet und auf ein neues Modell 
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von Rendite-Neubauten ausgerichtet und zwar einerseits auf Immobilien Basel mit ihrem Wohnbauprogramm 
1000plus und andererseits auf private Investoren. 
Diesen Widerspruch verstärkt der Kantonsbaumeister, indem er in einem Interview im Onlineportal "Bajour" 
geltend macht, gemeinnütziger Wohnungsbau beschränke sich nur auf private Wohngenossenschaften. Aber 
auch der Kanton kann und muss gemeinnützigen Wohnraum erstellen. 
Weitere Neubauten würde aber dem Modell der "preisgünstig gewinnstrebigen" Wohnungs-Neubauten 
unterliegen, wie dies derzeit die Pläne für ein Gebäude des neuen "Wohnbauprogramms 1000plus" auf dem 
Rosentalareal zeigen. 
Das würde bedeuten, dass die Richtplan-Zielvorgabe von mindestens einem Drittel, die nach allgemeinem 
Verständnis für gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert sein sollte, in Tat und Wahrheit auf Rendite-orientierten 
staatlichen und privaten Wohnungsbau ausgeweitet wird. Ein Teil oder der ganze Anteil der ein Drittel-Vorgabe 
würde so dem gemeinnützigen Wohnungsbau entzogen werden. 
Die Unterzeichnenden der Motion fordern deshalb, dass die im Richtplan festgesetzte Zielvorgabe von 
"mindestens einem Drittel an preisgünstigen Wohnungsbau" einzig und allein den gemeinnützigen 
Wohnbauträgern (staatlichen und privaten) reserviert bleibt. 

Beatrice Messerli, Tonja Zürcher, Oliver Bolliger, Jo Vergeat, Jessica Brandenburger, Jérôme 
Thiriet, Alexandra Dill, Georg Mattmüller, Sarah Wyss, Beda Baumgartner, Nicole Amacher, Sasha 
Mazzotti, Thomas Grossenbacher, Beat Leuthardt 

 
 

11. Motion betreffend mehr gemeinnützige Wohnungen dank angemessener 
Bodenwerte im Wohnbauprogramm 1000+ 

20.5068.01 
 

Der Regierungsrat hat im Herbst 2019 das Wohnbauprogramm 1000+ lanciert. Es sieht vor, bis 2035 über 1000 
neue Wohnungen in Eigeninvestition des Kantons zu bauen und diese zu "preisgünstigen" Mietzinsen zu 
vermieten. Weiter soll ein Bonus-Modell zum Einsatz kommen, das mit einem Mietzins-Bonus Anreize zur 
Reduktion der Wohnfläche durch Belegungsvorschriften setzt. 
Im Januar 2020 teilte Immobilien Basel (IBS) mit, dass der Kanton Basel-Stadt der MCH Group AG zwei 
Gebäude abgekauft hat: das Musical Theater und die Messehalle 3. IBS wollen auf dem Areal der heutigen 
Messehalle 3 die Planung für eine Neubebauung der Parzelle im Finanzvermögen vorantreiben. Die Rede ist von 
200 Wohnungen. 
Allerdings versteht der Regierungsrat das Wohnbauprogramm 1000+ nicht als gemeinnütziges Projekt, sondern 
definiert "preisgünstig" als "preisgünstig gewinnstrebigen" Wohnungsbau. Kurz: Er will weiterhin damit eine 
Rendite erzielen (siehe Antwort auf Schriftliche Anfrage Georg Mattmüller betr. Kostenmiete im Zusammenhang 
mit dem Wohnbauprogramm 1'000+). Dies widerspricht dem von der Basler Bevölkerung am 9. Februar 2020 
deutlich bestätigte Willen, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. 
Bei Liegenschaften auf eigenen Boden besteht zudem Gestaltungsspielraum, um Kosten zu senken und die Höhe 
der Mietzinsen zu beeinflussen. Als aktuelles Beispiel sei neben den geplanten Wohnungen bei der Messe, die 
Planung eines kommunalen Gebäudes auf dem Rosental-Areal erwähnt. In der Stadt Zürich wird beim 
Wohnungsbau auf städtischen Grundstücken der Bodenwert nicht nach dem Verkehrswert berechnet, sondern 
gemäss den sogenannten Richtlinien '65 auf einen prozentualen Anteil von maximal 20% an den 
Gesamtanlagekosten begrenzt. Dies reduziert die Mietpreise massgeblich und sollte auch beim Programm 1000+ 
so gehandhabt werden. 
Deshalb fordern die Unterzeichnenden,  
− das Wohnbauprogramm 1000+ gemeinnützig im Verwaltungsvermögen voranzutreiben. Dabei sollen die 

anerkannten Grundsätze für gemeinnützige Bauträger verfolgt werden (Kostenmiete). 
− Weiter soll bei Liegenschaften des Wohnbauprogramms 1000+ auf eigenem Boden der Bodenwert bei der 

Mietpreisberechnung nach dem Vorbild der Stadtzürcher "Richtlinien für die Anrechnung von Land beim 
Wohnungsbau auf städtischen Grundstücken" (sogenannte Richtlinien '65) begrenzt werden. 

Tonja Zürcher, Beat Leuthardt, Beatrice Messerli, Oliver Bolliger, Stefan Wittlin, Alexandra Dill, 
Jessica Brandenburger, Jo Vergeat, Sarah Wyss, Thomas Grossenbacher, Sasha Mazzotti, 
Raphael Fuhrer, Michela Seggiani, Thomas Widmer-Huber, Jérôme Thiriet, Ursula Metzger 

 
 

12. Motion betreffend faire energetische Sanierungen ohne Verlust von bezahlbaren 
Mieten ("grien saniere statt digg profitiere") 

20.5069.01 
 

Die Basler Wohnbevölkerung hat am 9. Februar 2020 mit knapp 63% (Stadt) bzw. mit gut 60% (Kanton) einer 
Änderung der Bundesverfassung zugestimmt. Eines der drei zentralen Anliegen sind Massnahmen zur 
gegenseitigen Förderung von Klimaschutz und Wohnschutz, konkret zum Schutz der Wohnbevölkerung vor dem 
Missbrauch von energetischen Sanierungen zur massiven Mietzinserhöhungen und (Massen-) Kündigungen. 
Solche Mietzinsspiralen und Kündigungen sind gemäss Bundeszivilrecht möglich, stehen aber in Widerspruch 
zum neuen Wohnschutz in § 34 Kantonsverfassung, wonach die Wohnbevölkerung mit kantonalen öffentlich-
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rechtlichen Massnahmen vor Verdrängung und Vertreibung aus allen Quartieren zu schützen ist. Der Ausgang 
der neuesten Abstimmung in Basel hat in eindrücklicher Weise die Zielsetzung und den Paradigmenwechsel 
aufgrund der Wohnschutzabstimmung vom 10. Juni 2018 bestätigt und gefestigt. 
Die Unterzeichnenden verlangen daher, dass die Regierung binnen Jahresfrist eine Gesetzesvorlage vorlegt mit 
folgenden unverzichtbaren Elementen: 
1. Werden Fördergelder beantragt, so ist der direkt betroffene Teil der Wohnbevölkerung, auch im Sinne des 

von der Schweiz am 18. September 1992 unterzeichneten UN-Sozialpakts frühzeitig zu informieren und 
mitzubeteiligen. 

2. Fördergelder für eine energetische Sanierung werden nur dann gewährt, wenn: 
a) der Antrag spätestens im Zeitpunkt des Baugesuchs gestellt wird; 
b) das gesamte Bauvorhaben zu keinen Einzel- oder Massenkündigungen führt; 
c) der Wohnraum nach Sanierung bezahlbar, d.h. ohne deutliche Verteuerung bleibt. 

Beat Leuthardt, Tonja Zürcher, Beatrice Messerli, Oliver Bolliger, Raphael Fuhrer, Jérôme Thiriet, 
Ursula Metzger, Georg Mattmüller, Nicole Amacher, Thomas Gander, Beda Baumgartner, Pascal 
Pfister, Jo Vergeat, Sarah Wyss, Claudio Miozzari, Christian von Wartburg, Lea Steinle 

 
 

13. Motion betreffend Verzicht auf Leistungsauftrag Hauswirtschaft an nur einen 
privaten Anbieter 

20.5070.01 
 

In der ambulanten Langzeitpflege dienen ärztlich verordnete Hauswirtschaftsleistungen betagten oder kranken 
Menschen, zu Hause leben zu können. Der Kanton Basel-Stadt hat heute für die Hauswirtschaft einen 
Leistungsvertrag mit einem einzigen privaten Anbieter abgeschlossen, mit Spitex Basel. Der Leistungsvertrag 
steht vor der Verlängerung um weitere vier Jahre (ab 2021). Dem Vernehmen nach bewerben sich andere 
Anbieter nun ebenfalls um den Leistungsvertrag. Das fördert zutage, dass die heutige Situation unbefriedigend 
ist. 
Spitex Basel erhält die Kosten abgegolten, die ihr durch Sicherstellung der Grundversorgung entstehen. 
Grundversorgung heisst, dass Spitex Basel "im Rahmen des Zumutbaren (...) eine Leistungspflicht hat. Diese 
Pflicht gilt explizit auch für betriebswirtschaftlich unattraktive Fälle, beispielsweise Kurzeinsätze oder administrativ 
komplexe Fälle." (Ziff. 3.1. Abs. 1 Bst. a Leistungsvertrag). Die bezuschussten Leistungen umfassen auch 
"Begleiten und Betreuen" (Anhang Leistungsvertrag Ziff. 1.2. Abs. 1 Nr. 8). Der Zuschuss des Kantons ist 
abgestuft nach Einkommenssituation der Kunden/-innen. Je nach deren Prämienverbilligungsstufe PVG erhält 
Spitex Basel mehr Zuschuss, darf aber auch weniger in Rechnung stellen. Die im Vertrag vorgegebenen Tarife, 
die Spitex Basel den Kunden/-innen in Rechnung stellen darf, in Fr. pro Stunde sind TG1 = 31.- (PVG 1-6, 
Sozialhilfe und EL), TG2 = 35.- (PVG 7-12), TG3 = 40.- (PVG 13-18) sowie TG4 = 45.- (übrige Leistungsbezüger). 
Auf alle diese Tarife wurden im Vertrag anerkannte Kosten und ein Zuschuss durch den Kanton definiert. 
Das Angebot an Hauswirtschaftsleistungen von gewerblichen und nicht-gewerblichen nicht subventionierten 
Anbietern ist vielfältig und für die Versorgung ausreichend. Die KVO sieht keine Leistungsaufträge für 
Hauswirtschaft vor. Nach §9 Abs. 2 Gesundheitsgesetz fördert der Kanton spitalexterne Angebote u.a. 
betreuerischer und hauswirtschaftlicher Natur. Eine Förderung ist aber nicht notwendig. Das Angebot aller 
privaten Anbieter (inkl. Spitex Basel) reicht vollkommen aus. Die Leistungspflicht für Spitex Basel gilt nur "im 
Rahmen des Zumutbaren". In diesem Rahmen bieten alle Anbieter Hauswirtschaftliche Leistungen an. Bestünden 
daran Zweifel, könnte die Leistungspflicht als Teil der Betriebsbewilligung vorausgesetzt werden. 
Der Tarif TG4 von Spitex Basel liegt mit CHF 45.- pro Stunde im Rahmen des Marktpreises, für den die anderen 
nicht subventionierten Anbieter aber keine Zuschüsse erhalten. Zuschüsse des Kantons an Spitex Basel über den 
Marktpreis hinaus, sind daher nicht nachvollziehbar und sind mit Blick auf einen sparsamen Umgang mit 
Steuermitteln auch nicht vertretbar. Gemäss Auskunft des Regierungsrats (Antwort auf Schriftliche Anfrage David 
Wüest-Rudin 19.5375.02, S. 8) kostet das den Kanton unnötig 3.5 Mio. pro Jahr, die er ohne Leistungs- oder 
Qualitätseinbusse einsparen könnte. 
Darüber hinaus gewährt der Kanton Zuschüsse für vergünstigte Tarife für einkommensschwächere Personen. 
Hier ist nicht nachvollziehbar, warum solche Zuschüsse nur einem privaten Anbieter gewährt werden. Es ist 
davon auszugeben, dass alle anderen Anbieter ebenfalls einkommensschwächere Personen betreuen oder 
zumindest betreuen könnten. Folge ist, dass sich einkommensschwächere Personen nicht diejenige Spitex 
aussuchen können, die sie gerne möchten, sondern auf Spitex Basel angewiesen sind, weil sie dort den 
günstigeren, vom Kanton bezuschussten Tarif erhalten. Nur wer es sich leisten kann, kann auswählen. Zudem 
müssen einkommensschwache Personen ihre finanziellen Verhältnisse einem privaten Anbieter offenlegen, statt 
nur gegenüber dem Kanton. Das sollte wenn möglich vermieden werden. 
Die Förderung eines einzigen Anbieters, von Spitex Basel, widerspricht auch dem Grundsatz Subjektförderung 
vor Objektförderung. In der ambulanten Langzeitpflege gilt dieses Prinzip, wie auch mittlerweile in praktisch allen 
anderen Bereichen auch (z.B. für Menschen mit Behinderungen), jedoch nicht in der Hauswirtschaft. Das ist 
stossend. Der Kanton soll einkommensschwache Personen per Subjektfinanzierung individuell einzeln für ihre 
bezogenen Hauswirtschaftsleistungen unterstützen und nicht eine einzige private Organisation. 
Der heutige Leistungsauftrag Hauswirtschaft ist zur Sicherung des Angebots unnötig, bedeutet 3.5 Millionen 
Franken im Jahr unnötige Ausgaben, ist diskriminierend für einkommensschwache Personen und widerspricht 
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dem Prinzip Subjektfinanzierung vor Objektfinanzierung. Der Regierungsrat wird beauftragt, im Bereich 
Hauswirtschaft keinen Leistungsauftrag mehr zu vergeben. Sollte dies für den heute geförderten Anbieter Spitex 
Basel eine zu kurzfristige Änderung sein, kann der Kanton den heutigen Leistungsvertrag ein Jahr länger laufen 
lassen. 

Stephan Mumenthaler, Christian C. Moesch, Raoul I. Furlano, David Wüest-Rudin, Joël Thüring, 
Eduard Rutschmann, Sandra Bothe, Esther Keller 

 
 



24 
 
 

Anzüge 
 
 

1. Anzug betreffend Prüfung von Alternativen zu Silvesterfeuerwerk 
(vom 12. Februar 2020) 

20.5007.01 
 

Die traditionelle Silvesterfeier lockt jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher in die Stadt Basel. Teil der 
Silvesterfeier ist neben der Feier auf dem Münsterplatz mit Stadtposaunenchor und Glühwein auch das 
Feuerwerk. Dieses Jahr ist es das 20. Mal, dass das Feuerwerk dank der Unterstützung von Michele Parini, dem 
Grand Hotel Trois Rois, dem Grand Casino Basel sowie dem Swisslos-Fonds Basel-Stadt veranstaltet werden 
kann. Den privaten Initianten gebührt Dank, da sie damit eine Attraktion für Basel geschaffen haben.  
Für Silvester 2019 wurde das Feuerwerk um einen Drittel von 21 auf 16 Minuten reduziert, hauptsächlich aus 
Gründen der Umweltverträglichkeit, wie das Basler Präsidialdepartement argumentierte. Wie eine nicht-
repräsentative Umfrage der Basler Zeitung in diesem Zusammenhang bestätigt, vermag das Feuerwerk aus 
mehreren Gründen einen wachsenden Anteil der Bevölkerung nicht mehr zu überzeugen (Lärm, Feinstaub, 
«überflüssig»). Die Anzugstellenden sind deshalb der Meinung, dass es an der Zeit sei, über Alternativen 
nachzudenken.  
Von Drohnen- über Laser- bis hin zu Licht- und Tonshows wie auf dem Bundesplatz in Bern sind dank neuer 
Technologien attraktive Spektakel möglich, die aufgrund ihrer Neuheit neue Besucherinnen und Besucher nach 
Basel locken könnten. Diese Alternativformen können auch aufgrund geringerer Umweltbelastung überzeugen. 
Die Gemeinde St. Moritz hat bereits für die diesjährige Jahreswechselfeier das Feuerwerk durch eine 
Drohnenshow ersetzt (LINK). 
Die Anzugstellenden laden deshalb die Regierung dazu ein, zu prüfen und zu berichten, ob die Partner des 
traditionellen Feuerwerks offen für mögliche Alternativen für Silvester 2020 wären. 

Esther Keller, David Wüest-Rudin, Katja Christ 
 
 

2. Anzug betreffend statistische Daten und übergeordnete Koordination im 
Bereich Gesundheit und Migration (vom 12. Februar 2020) 

20.5013.01 
 

Migrantinnen und Migranten sind oft Risiken ausgesetzt, die sich sequentiell und kumulativ negativ auf die 
Gesundheit auswirken können. Sprachliche, administrative, kulturelle oder ökonomische Barrieren können den 
Zugang zum Gesundheitssystem erschweren. So ist ihr Gesundheitszustand in vielen Fällen weniger gut als jener 
der Schweizer Bevölkerung, wobei Frauen stärker davon betroffen sind als Männer (Quelle: Bundesamt für 
Gesundheit). Gemäss dem Schreiben des Regierungsrates zur schriftlichen Anfrage Wyss (19.5261.02) besteht 
spezifischer Bedarf, die Gesundheit der Migrationsbevölkerung sowie einen chancengleichen Zugang zum 
Gesundheitssystem zu fördern. Dies ist auch im Gesundheitsgesetz so festgehalten. 
Seit 2008 wurden auf transkultureller Gesundheitsförderung und Prävention verschiedene Präventionsprojekte 
und Massnahmen entwickelt. Diese sind oftmals im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Im 
Versorgungssystem selbst ist die Datenlage nach Kenntnisstand der Anzugsstellenden etwas unklarer. So 
schreibt der Regierungsrat selbst, dass zur Identifizierung spezifischer Lücken im System - vor allem zur 
Erreichung von vulnerablen Personen, namentlich sozioökonomisch benachteiligten Gruppen - eine optimierte 
Datenlage hilfreich wäre. Dies wird so auch vom BAG bestätigt. 
Aus diesem Grund bitten die Anzugsstellenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
- Mit welchen Mitteln eine bessere Datenlage erreicht werden könnte um die Lücken im Versorgungssystem 

und den Gesundheitszustand besser identifizieren zu können um geeignete Massnahmen zu treffen. 
Dabei sind die Schlüsselmerkmale zur Erfassung des Migrationshintergrundes in Schweizerischen 
Gesundheitsdatenerhebung (Anleitung BAG) zu berücksichtigen. 

Desweiteren bitten die Anzugstellenden die Schaffung einer projektunabhängigen Koordination für den Bereich 
«Gesundheit und Migration» zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsstellen und privaten Institutionen 
innerhalb des Kantons einzusetzen. 

Sarah Wyss, Sebastian Kölliker, Oliver Bolliger, Kerstin Wenk, Jessica Brandenburger, Pascal 
Pfister 

 
 

3. Anzug betreffend den weiteren Ausbau der CO2-neutralen 
Fernwärmeversorgung der IWB (vom 12. Februar 2020) 

20.5016.01 
 

Im Energiegesetz Basel-Stadt ist in §2, Abs. 4 die Zielsetzung verankert, bis ins Jahr 2020 den CO2-neutralen 
Anteil im Fernwärmenetz des Kantons auf 80% zu erhöhen. Fernwärme wird heute durch die thermische 
Verwertung von Kehricht, Erdgas, Holz und Umweltwärme erzeugt. Die Zielsetzung 80% Fernwärme aus 
erneuerbaren Quellen wird mit dem Bau des 2. Holzheizkraftwerks, der Inbetriebnahme eines neuen 
Wärmespeichers, dem Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage für die KVA und die HKW I und II und weiteren 

https://www.blick.ch/news/statt-feuerwerk-st-moritz-feiert-neujahr-mit-einzigartiger-schweizer-drohnenshow-id15686521.html
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Massnahmen voraussichtlich im laufenden Jahr erreicht. Damit sollten die Anstrengungen, den Anteil CO2-
neutraler Fernwärme weiter zu steigern, aber nicht ein Ende finden. 
Ziel sollte es sein, die Fernwärmeversorgung im Hinblick auf eine 100% CO2-Neutralität weiter auszubauen, nicht 
zuletzt auch deshalb, weil die Fernwärmeversorgung in Basel gemäss dem kantonalen Energierichtplan noch an 
Bedeutung gewinnen wird. 
Mit diesem Anzug wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen und zu berichten, 
1. welche Massnahmen erforderlich sind, um die CO2-neutrale Fernwärmeversorgung der IWB weiter 

auszubauen im Hinblick auf eine vollständige Klimaneutralität der Fernwärmeversorgung bis spätestens 
ins Jahr 2050, 

2. welche technischen Varianten (Effizienzmassnahmen, vermehrter Einsatz von Holz oder anderer 
erneuerbaren Energien) für die Erreichung einer 100%igen CO2-Neutralität in Frage kommen, 

3. ob und welche kantonalen Beiträge oder Darlehen allfällig zur Realisierung dieser Zielsetzung notwendig 
sind, dies unter Berücksichtigung der bereits bestehender Fördermöglichkeiten und des absehbaren 
Anstiegs der CO2-Abgaben, 

4. wie erreicht werden kann, dass die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien für die Betroffenen 
auch im Bereich der Fernwärme zu keinen Mehrkosten führt. 

Jürg Stöcklin, Harald Friedl, Raphael Fuhrer, Barbara Wegmann, Jean-Luc Perret, Lisa Mathys, 
Stefan Wittlin, Jo Vergeat, Thomas Grossenbacher, Sebastian Kölliker, David Wüest-Rudin, Esther 
Keller, Pascal Pfister, Michelle Lachenmeier, Jörg Vitelli 

 
 

4. Anzug betreffend mehr Güterumschlagplätze und mehr Kurzzeitparkplätze 
(vom 12. Februar 2020) 

20.5017.01 
 

Gewerbetreibende haben mit der Gewerbeparkkarte die Möglichkeit, ihren Lieferwagen in der Blauen Zone 
unbeschränkt abzustellen. Tatsache ist aber, dass in den stark besiedelten Quartieren der Stadt (Gundeli, St. 
Johann, Matthäus, Kleinhüningen) die blauen Parkplätze durchwegs mit Autos, welche eine Anwohnerparkkarte 
unter der Windschutzscheibe haben, belegt sind. Der Effekt ist, dass Handwerker, Lieferfirmen ihre Autos 
verboten oder halb auf dem Trottoir abstellen. Damit riskieren sie unnötige Bussen. Dem notleidenden Gewerbe 
wäre geholfen, wenn vermehrt Güterumschlagplätze geschaffen werden. So hätten sie die Möglichkeit ohne 
Parkplatzsuche ihren Lieferwagen korrekt nahe bei der Kundschaft abzustellen. Dies nützt allen, den Firmen die 
schneller ans Ziel kommen und den Kunden weil weniger Arbeitszeit verrechnet werden muss. 
Ähnlich ergeht es der Kundschaft, die beim Einkaufen aufs Auto angewiesen ist. In zahlreichen 
Geschäftsstrassen sind die Blauen-Zone-Parkplätze vor den Läden dauernd belegt. Um kurzzeitige Einkäufe 
tätigen zu können muss vielfach herumgekurvt werden bis ein freier Parkplatz gefunden wird. Mit der Anordnung 
von Kurzzeitparkplätzen (30 Minuten) hat die Autokundschaft die Möglichkeit, direkt vor dem Laden ihr Auto 
abzustellen. Dies bringt den Läden mehr Kundschaft und somit auch mehr Umsatz. 
Um den Anwohnenden gleichwohl Parkplätze zur Verfügung zu stellen, sollten die Güterumschlagsplätze als 
auch die Kurzzeitparkplätze in der Nacht und an Sonn-/Feiertagen den Inhabern von Anwohnerparkkarten 
freigegeben werden. 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten. 
− ob im Interesse des Gewerbes in der Stadt mehr Güterumschlagsparkplätze geschaffen werden können 
− ob im Interesse der Ladenbetreiber mehr Kurzzeitparkplätze vor den Geschäften eingerichtet werden 

können. 
Jörg Vitelli, Lisa Mathys, Tim Cuénod, Jean-Luc Perret, Stefan Wittlin, Semseddin Yilmaz, Seyit 
Erdogan, David Wüest-Rudin, Thomas Grossenbacher, Kaspar Sutter, Pascal Pfister, Talha Ugur 
Camlibel, Beat Leuthardt, Jérôme Thiriet, Edibe Gölgeli 

 
 

5. Anzug betreffend zulässiger Parkplatz-Anzahl auf Privatgrundstücken 
(vom 12. Februar 2020) 

20.5018.01 
 

Der Anspruch auf Parkplätze, die auf dem öffentlichen Grund "immer und für alle" zur Verfügung stehen sollen, 
lässt sich nicht erfüllen. Der Platz in Basel ist knapp, und die Kosten für Parkplätze auf öffentlichem Grund 
bezahlt die Allgemeinheit. Das ist nicht gerecht. Gemäss Verursachendenprinzip ist es richtig, dass der benötigte 
Parkplatz für das eigene Auto (zu wirtschaftlichen Bedingungen) gemietet oder für Eigenbedarf auf eigene Kosten 
auf einem Privatgrundstück erstellt wird. 
Die Parkplatzverordnung (PPV) sieht vor, dass grundsätzlich pro Wohnung nur ein Parkplatz bewilligt wird, bei 
grossen Wohnungen ab 140m2 ausnahmsweise auch mehrere. 
Gerade beim Bau von Mehrfamilienhäusern wird schon heute üblicherweise nicht die höchstmögliche Anzahl an 
Parkplätzen erstellt, weil die Nachfrage nicht gegeben ist. 
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Entsprechend kann aus heutiger Sicht auf die starke Einschränkung in der PPV §8 verzichtet werden. 
Liegenschaftseigentümer/innen sollen unter Einhaltung der Vorschriften im Bau- und Planungsgesetz bis zu zwei 
Parkplätze pro Wohnung auf ihrem privaten Grundstück gedeckt und zweckgebunden für die jeweiligen 
Bewohnenden erstellen können. Dies kann auch zu einer Entschärfung der Nachfrage nach Allmendparkplätzen 
in den Quartieren beitragen. 
Der Regierungsrat wird gebeten, eine dahingehende Anpassung der PPV zu prüfen. 

Lisa Mathys, Kaspar Sutter, Danielle Kaufmann, Stefan Wittlin, Thomas Gander, Tim Cuénod, Jörg 
Vitelli, Jean-Luc Perret, Thomas Grossenbacher, David Wüest-Rudin, Edibe Gölgeli, Pascal Pfister 

 
 

6. Anzug betreffend Kongressstadt Basel (vom 12. Februar 2020) 20.5028.01 
 

Die MCH Group steckt zurzeit zweifellos in Schwierigkeiten. Es gehören ihr weiterhin grosse Hallen, welche für 
die Messen mit rückläufiger Tendenz zu gross erscheinen. Ein aufstrebender, verwandter Wirtschaftszweig ist 
das Kongresswesen. Kongresse bedürfen zwar eines grossen Akquisitionsaufwands, finden üblicherweise 
einmalig am gleichen Ort statt und sind weniger ertragreich als die früheren Messen. 
Allerdings tragen sie viel zu einer guten Reputation unserer Stadt bei und bilden mit ihren Teilnehmenden eine 
interessante Kundschaft für Hotels, Restaurants und sonstiges Gewerbe. Von besonderem Interesse sind 
Confex-Veranstaltungen mit einer Verbindung von conferences (Kongressen) und exhibitions (Ausstellungen). 
Diese verbinden gleichsam die Vorteile von Messen und Kongressen und können so ein neues Publikum 
anziehen. 
Die aktuellen Messegebäude waren seinerzeit eine gute Investition. Einige Hallen, insbesondere das Congress 
Center Basel, sind aber bereits in die Jahre gekommen. Ausserdem wurden die Hallen für die einfache 
Präsentation von Gütern an Ständen gebaut, was den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt. Es dürfte für die 
MCH Group interessant sein, das Standbein Kongresse stark auszubauen. Das bedingt erhebliche Investitionen 
in die Infrastruktur. Es dürfte möglich sein, in den bestehenden Gebäuden eine hervorragende Infrastruktur für 
Kongresse und Confex-Anlässe einzurichten, welche die weitere Nutzung dieser Hallen für die konventionellen 
Messen allerdings nicht ausschliesst. Sinnvoll ist dann wohl auch, dass die verbleibenden Hallen im Eigentum 
und in der Hoheit der Messegesellschaft bleiben. 
Basel hat grundsätzlich sehr gute Voraussetzungen, eine national und international anerkannte Messestadt zu 
bleiben und zukünftig auch Kongressstadt zu werden. Zahlreiche andere Städte rüsten auf, Basel droht den 
Anschluss zu verlieren. Mit einer intelligenten und kräftigen Investition in den geeigneten Teilen des 
Gebäudeparks (v.a. die Halle 4 und der Eventbereich in der Halle 1) kann die MCH in die Lage versetzt werden, 
diesen Geschäftszweig stark auszubauen und somit die Profitabilität zu steigern. Parallel gewinnt auch die 
Region Basel in erheblichem Mass an Attraktivät und Wertschöpfung. 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, in welcher Form der Kanton die MCH 
Group dabei unterstützen kann, die Förderung der Kongresse (insbesondere der Confex-Veranstaltungen) 
voranzutreiben. 

Balz Herter, Andrea Elisabeth Knellwolf 
 
 

7. Anzug betreffend Stimm- resp. Wahlunterlagen für Neuzuzüger und 
Neueingebürgerte 

20.5046.01 
 

Neuzuzüger und/oder Neueingebürgerte können meistens kurz darauf das erste Mal an kantonalen und 
nationalen Abstimmungen oder Wahlen teilnehmen. Sie erhalten das Stimm- und Wahlcouvert per Post 
zugestellt. Hierfür bezieht das für den Abstimmungsprozess verantwortliche Büro "Wahlen und Abstimmungen" 
der Staatskanzlei die entsprechend in das Stimmregister per einen bestimmten Stichtag erfassten Personen und 
Daten. 
Durch diese (verständliche) Stichdatumssetzung kann es jedoch passieren, dass Personen, welche bis zum 
Stichdatum noch nicht erfasst wurden, die Abstimmungs- und/oder Wahlunterlagen nicht erhalten. In einem 
solchen Fall können sich die entsprechenden Personen umgehend beim Büro "Wahlen und Abstimmungen" 
melden und erhalten, sofern sie stimmberechtigt sind, unverzüglich in einem Nachversand die entsprechenden 
Unterlagen zugestellt - oder können sie vor Ort abholen. 
Zweifelsohne benötigt es aufgrund der Logistik ein Stichdatum für den automatisierten Zusand. Oftmals sind die 
Neuzugezogenen oder Neueingebürgerten aber nicht in Kenntnis des nächsten Abstimmungs- oder Wahltermins, 
würden aber allenfalls gerne an der Abstimmung teilnehmen. Sie auf diese Abstimmung und das nicht erhaltene 
Couvert aufmerksam zu machen, ist derzeit in den internen Prozessen des Kantons nicht explizit vorgesehen. 
Die Unterzeichnenden sind der Ansicht, dass im Rahmen einer Stärkung der Partizipation an den demokratischen 
Prozessen in unserem Kanton auf diesen Umstand speziell aufmerksam gemacht werden sollte und die 
betroffenen Personen bspw. mit Erhalt der Wohnsitzbescheinigung oder Urkunden auf eine Bezugsmöglichkeit 
des Couverts hingewiesen werden sollten. Ob das Angebot dann wahrgenommen wird, obliegt in der 
Verantwortung des Einzelnen. 
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Die Anzugsstellenden bitten deshalb zu prüfen und zu berichten, wie künftig die Neuzugezogenen / 
Neueingebürgerten in unkomplizierter Art und Weise (bspw. mit dem "Willkommen-Schreiben" des Kantons) 
ausdrücklich auf das nächste Abstimmungsdatum hingewiesen werden könnten und so u.a. auch darauf 
aufmerksam gemacht wird, dass sie bei Nicht-Erhalt des Couverts aufgrund des überschrittenen Stichdatums die 
Unterlagen im Büro "Wahlen und Abstimmungen" beziehen / nachbestellen können. 

Joël Thüring, Luca Urgese, Christian von Wartburg, Eduard Rutschmann, Balz Herter, Jessica 
Brandenburger, Pascal Messerli, Beat Leuthardt, Jo Vergeat, Beatrice Isler, Tonja Zürcher, Toya 
Krummenacher, Patricia von Falkenstein, Sebastian Kölliker, Esther Keller, Sandra Bothe 

 
 

8. Anzug betreffend eine gemeinsame Schnittstelle für alle 
umweltfreundlichen Fortbewegungsarten und Verkehrsangebote 

20.5060.01 
 

Das Angebot an Fortbewegungsarten und Verkehrsangeboten wird in unserem Kanton immer vielfältiger. Diese 
Entwicklung ermöglicht der Bevölkerung, die einzelnen Angebote gezielt und auf nützliche Weise in Anspruch zu 
nehmen. Dadurch entsteht nur so viel Verkehr wie nötig und die Umweltbelastung sinkt. Das Bündel an 
Verkehrsangeboten bietet mittlerweile für viele Haushalte und vermehrt auch Unternehmen eine echte Alternative 
zum eigenen Auto. Konkret gibt es bereits folgende Angebote: 
 

− Klassischer öffentlicher Verkehr TNW Billette und verschiedene Abos; Swisspass 

− Mobility, mobility-go (catch a car) Mitgliedschaft, Tarif nach Zeit/Distanz 

− Mobility for business Mitgliedschaft, Tarif nach Zeit/Distanz 

− carvelo2go Tarif nach Zeit 

− Pick-e-bike Tarif nach Zeit 

− Veloparking Bahnhof SBB Einzeltarif und Abos 

− Diverse Anbieter Mikromobilität Starttarif und Tarif nach Zeit 

− Tax Tarif nach Zeit/Distanz 

Bereits sind weitere in Planung wie das angekündigte Veloverleihsystem. Weitere Angebote dürften folgen. Eine 
gemeinsame Schnittstelle ergibt aus folgenden Gründen Sinn: 
1. Einfachheit und Zugänglichkeit: Beim eigenen Auto ist der Autoschlüssel Zugang für alle Nutzungen, bei 

den Alternativen ist je nach Angebot ein anderer Zugang nötig. Pro Zugang muss jeweils ein 
personalisiertes Nutzungskonto (Überprüfung Alter, Führerschein etc.) erstellt werden. 

2. Die verschiedenen umweltfreundlichen Angebote ergänzen sich und machen im Verbund Sinn. Trotzdem 
müssen heute diese Angebote separat gebucht und bezahlt werden. 

3. In der Vergangenheit kam es vor, dass sich Anbieter kurzfristig zurückzogen und Guthaben verfallen sind. 
Durch Entkoppelung von Anbieter und Schnittstelle kann das vermieden werden. 

Fortbewegungsarten und Verkehrsangebote gelten gemeinhin als umweltfreundlich, wenn sie flächeneffizient, 
klimaschonend, emissionsarm und ressourcenschonend sind. Zudem sollten sie die Sozialstandards einhalten. 
National sind Bestrebungen einer gemeinsamen Schnittstelle für solche Verkehrsangebote im Zusammenhang 
mit dem Swisspass sowie ein Pilotprojekt von SBB in Gange, jedoch liegt der Fokus nicht auf lokalen Angeboten. 
Eine gemeinsame Schnittstelle ist sowohl analog, z. Bsp. über eine Chip-Karte, wie auch digital anzustreben. 
Aktuell laufen Bemühungen, den Datenschutz zu verbessern sowie die Datenverwendung transparenter zu 
gestalten. 
Die Unterzeichnenden fordern den Regierungsrat auf zu prüfen und berichten, 
1. ob sich der Regierungsrat auf nationaler Ebene, im TNW sowie bei den verschiedenen Verkehrsanbietern 

für eine gemeinsame Schnittstelle einsetzten kann. 
2. wie dabei die Nutzenden über ihre Datenverwendung mitbestimmen können und die Daten im öffentlichen 

Interesse, z. Bsp. Optimierung des Angebots und kennzahlenbasiertes Monitoring der Nutzung, verwendet 
werden können. 

3. wie die Tarifierung in Richtung "Mobilität als Service" weiterentwickelt und die Bezuschussung durch die 
öffentliche Hand angepasst werden kann, so dass intermodale Wegeketten und ein multimodaler 
Mobilitätstil attraktiver werden. 

Raphael Fuhrer, Jérôme Thiriet, Kaspar Sutter, Beat Leuthardt, Esther Keller, David Wüest-Rudin, 
Lisa Mathys, Beat K. Schaller, Jörg Vitelli, Beat Braun, Martina Bernasconi, Christian Griss, 
Alexander Gröflin 
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9. Anzug für einen attraktiven öffentlichen Verkehr – auch für Pendler 20.5061.01 
 

Die Strasseninfrastruktur unseres Kantons gerät an ihre Grenzen. Gerade in den Morgen- und Abendstunden ist 
auch auf den Hauptverkehrsachsen der Stau mehr die Regel als die Ausnahme. Ein Teil des 
Verkehrsaufkommens zu diesen Zeiten wird von Pendlern verursacht, wie ein Augenschein an Brennpunkten 
sofort zeigt. 
Das Statistische Amt Basel-Stadt weist für 2017 einen Antei! von über 15% der Pendler aus, welche mit dem Auto 
in die Stadt kommen (Tabelle "T11.5 - 05 Hauptverkehrsmittel"1 (https://www.statistik.bs.ch/zahlen/tabellen/11-
verkehr-mobilitaet/pendler.html)  
Nicht nur belasten diese über 13'000 Autos den rollenden Verkehr, sondern sie belegen auch heiss begehrte 
Parkplätze. Auch wenn ein Teil der Fahrzeuge auf privatem Grund parkiert und andere während der Arbeitszeit 
als Arbeitsfahrzeuge eingesetzt werden, besteht doch eine erhebliche Belastung des Parkraums durch die 
verbleibenden Fahrzeuge. Wir müssen jede Möglichkeit ausschöpfen, um auch im Bereich des Pendlerverkehrs 
Entlastungen herbeiführen zu können. Unser öffentlicher Verkehr könnte noch mehr dazu beitragen. 
Neben den bestehenden Angeboten gilt es, weitere Angebote zu schaffen, um der pendelnden Mitbevölkerung 
aus dem Umland den ÖV stärker schmackhaft machen. Eine solche Möglichkeit besteht darin, einen 
Mechanismus zwischen dem Quellensteuerabzug und dem Bezug des U-Abo im TNW zu schaffen. Vermittels 
Quellensteuerabzug in Höhe eines TNW-Abonnements, welcher bei Bezug des Abonnements zu dessen Zahlung 
verwendet wird, lässt sich für Pendler ein Anreiz schaffen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. 
Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten, wie sich  
− mittels zusätzlichem Quellensteuerabzug und Anrechnung an das U-Abo oder anderer Angebote des 

TNW-Raums  
− oder ähnlicher fiskalischer Anreize 
Möglichkeiten erschliessen, für Pendler einen verstärkten Umsteigeeffekt vom Auto auf den ÖV zu erreichen. 

Beat K. Schaller, Daniela Stumpf, Thomas Müry, Balz Herter, Peter Bochsler, Esther Keller, 
Raphael Fuhrer, Beat Leuthardt 

 
 

10. Anzug betreffend Menschenhandel langfristig bekämpfen 20.5062.01 
 

Der Regierungsrat hat der Bekämpfung des Menschenhandels in der Legislaturplanung 2019-2021 zum zweiten 
Mal in Folge einen Schwerpunkt beigemessen (Quelle: https://www.bs.ch/nm/2019-kriminalitaetsbekaempfung-
einschliesslich-strafverfolgung-regierungsrat-definiert-gewaltdelikte-einbruch-und-menschenhandel-unveraendert-
als-schwerpunkte-rr.html). 
Die Antworten des Regierungsrates zu den zwei Schriftlichen Anfragen (Geschäftsnummern: 16.5246 und 
16.5247) aus dem Jahr 2016 zeigen auch, dass der Kanton bemüht ist, den Menschenhandel zu bekämpfen. So 
gibt es beispielsweise den runden Tisch Prostitution oder die finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle Aliena. 
Die Zahlen aus der Antwort (2011-2014) zeigen, dass es relativ und absolut gesehen die registrierten Straftaten 
im kantonalen Vergleich eher hoch sind, bei den Verurteilungen ist die relative Zahl jedoch sehr gering. (Quelle: 
Beantwortung Geschäftsnummer 16.5246.02). 
Laut Bundesamt für Statistik kam es im Kanton Basel-Stadt zwischen 2014 und 2018 zu keiner Verurteilung 
wegen Menschenhandels, schweizweit waren es 55 Verurteilungen (Quelle: Bundesamt für Statistik). 
Am 14. Januar begann der Prozess gegen zwei mutmassliche Täterinnen- wegen Menschenhandel und 
Prostitution. Das Urteil wird im März erwartet. 
Trotz Verurteilung und Schwerpunktsetzung bleiben Verurteilungen im Kanton Basel-Stadt – nicht zuletzt auch 
aufgrund fehlender Zeugenaussagen - eine Rarität. Dies obwohl die Anzahl der registrierten Straftaten relativ 
hoch sind. 
In Zürich beispielsweise wurde 2014 ein spezialisierter Fachdienst mit 10 Stellen aufgebaut, welcher sich 
ausschliesslich dem Menschenhandel und Menschenschmuggel widmet. Und die Verurteilungsrate im Kanton 
Zürich liegt deutlich höher als im Kanton Basel-Stadt. 
Es ist von hoher Wichtigkeit, dass auch im Kanton Basel-Stadt langfristig und mit genügend Ressourcen 
Menschenhandel bekämpft wird. 
Deshalb bitten die Anzugsstellenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten was unternommen werden 
könnte, um diesen Zustand nachhaltig zu verbessern. Im Besonderen folgende Punkte: 
1. Wie könnte ein nachhaltiger Fachdienst (analog Zürich) aufgebaut werden? (Ob dies mit mehr Stellen oder 

aber einer Verschiebung der Stellen bewerkstelligt werden soll bedarf der Einschätzung des 
Fachdepartements). 

2. Welche "Anreize" bietet das kantonale Gesetz um den betroffenen Frauen und Männer eine Sicherheit zu 
geben damit die Opfer aussagen (Beispielsweise Anwendung Härtefallklausel)? 

3. Welche Berufsgruppen und Fachstellen müssen in diesen Fachdienst eingebunden werden und wie? 
4. Welche weiteren Massnahmen können zur verbesserten Vertrauensbildung getroffen werden? 

Sarah Wyss, Jessica Brandenburger, Beatrice Messerli, Pascal Pfister, Alexandra Dill 

https://www.statistik.bs.ch/zahlen/tabellen/11-verkehr-mobilitaet/pendler.html
https://www.statistik.bs.ch/zahlen/tabellen/11-verkehr-mobilitaet/pendler.html
https://www.bs.ch/nm/2019-kriminalitaetsbekaempfung-einschliesslich-strafverfolgung-regierungsrat-definiert-gewaltdelikte-einbruch-und-menschenhandel-unveraendert-als-schwerpunkte-rr.html
https://www.bs.ch/nm/2019-kriminalitaetsbekaempfung-einschliesslich-strafverfolgung-regierungsrat-definiert-gewaltdelikte-einbruch-und-menschenhandel-unveraendert-als-schwerpunkte-rr.html
https://www.bs.ch/nm/2019-kriminalitaetsbekaempfung-einschliesslich-strafverfolgung-regierungsrat-definiert-gewaltdelikte-einbruch-und-menschenhandel-unveraendert-als-schwerpunkte-rr.html


29 
 
 

11. Anzug betreffend bessere Velosicherheit von der Johanniterbrücke bis 
zum Bahnhof SBB 

20.5071.01 
 

Die Strecke des City-Rings, von der Johanniterbrücke via Schanzenstrasse, Schönbeinstrasse, Schützengraben, 
Steinengraben und Heuwaage-Viadukt bis zum Bahnhof SBB, ist eine wichtige Velo-Pendlerroute. Aus grossen 
Teilen des Matthäus-, Rosental-, Clara- und St. Johann-Quartiers ist diese Route zum Bahnhof SBB mit Abstand 
die schnellste. Die Strecke ist gemäss Teilrichtplan Velo dann auch eine Pendlerroute, gewisse Teile gehören 
zudem zur Basisroute.  
Viele Velofahrende beklagen sich über die mangelnden Velosicherheitsvorkehrungen entlang dieser Strecke, 
namentlich fehlt ein durchgehender Velostreifen.  
Zahlreiche Stellen auf dieser Route sind für Velofahrende gefährlich, meist in Zusammenhang mit dem hohen 
MIV-Aufkommen und dem Temporegime: 
− Querung der Kreuzung St. Johanns-Vorstadt – Schanzenstrasse in beide Richtungen 
− Einfahrt in Schönbeinstrasse nach Rotlicht beim Spalentor (Richtung Johanniterbrücke) 
− Verengung der Fahrspur nach Einmündung Spalentorweg (Richtung Bahnhof SBB) 
− Schützengraben nach Querung Schützenmattstrasse in beide Richtungen (Mangel an Sichtbarkeit und 

Platz) 
− Verengung der Fahrspur nach Bushaltestelle Universität (Richtung Johanniterbrücke) 
− Schmaler werdende Spur in der Kurve Steinengraben nach Bushaltestelle Universität (Richtung Bahnhof 

SBB) 
− Kurve Steinengraben vor Abzweigung "Auf der Lyss", mangelnde Sichtbarkeit für Fahrspur geradeaus 

(Richtung Johanniterbrücke) 
− Schmaler werdende Fahrspur Steinengraben nach Querung Leonhardsstrasse (Richtung 

Johanniterbrücke) 
− Querung Steinenschanze: Mangelnde Sichtbarkeit (Richtung Bahnhof SBB) 
− Einfahrt Steinentorberg: Mangelnde Sichtbarkeit trotz rotem Belag (Richtung Bahnhof SBB) 
− Fahrbahnquerungen von Nauenstrasse bis Heuwaage-Viadukt: Mangelnder Platz zwischen den beiden 

Autospuren (Richtung Johanniterbrücke) 
Zusätzlich stehen die Busse auf der erwähnten Strecke regelmässig im Stau, was der geltenden Priorisierung des 
öVs gemäss Kantonsverfassung widerspricht.  
Die Unterzeichnenden bitten aus diesen Gründen die Regierung Massnahmen zu prüfen: 
− welche eine durchgehende sichere Verbindung für Velofahrende auf der Strecke Johanniterbrücke – 

Cityring – Bahnhof SBB, insbesondere an den oben erwähnten Stellen, gewährleisten. 
− welche den betroffenen Buslinien die ihnen zustehende Priorisierung ermöglichen. 

Barbara Wegmann, Raphael Fuhrer, David Wüest-Rudin, Christian Griss, Jérôme Thiriet, Jean-Luc 
Perret, Beat Braun, Martina Bernasconi, Lea Steinle 

 
 

12. Anzug betreffend Digitalisierung vorantreiben – Einbürgerungsverfahren 
digitalisieren 

20.5072.01 
 

Wer sich im Kanton Basel-Stadt einbürgern lassen will, findet auf der Webseite der Abteilung 
"Bevölkerungsdienste und Migration" verschiedene PDF-Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Diese sind 
auszudrucken und unterschrieben einzureichen. Zudem wird auf verschiedene Dokumente hingewiesen, die mit 
dem Einbürgerungsgesuch zusammen eingereicht werden müssen. Die meisten dieser Unterlagen müssen beim 
Kanton beschafft werden, z.B. Auszüge aus dem Zivilstands- und dem Betreibungsregister oder ein 
Steuerausweis. 
Die Abwicklung der Einbürgerungsgesuche zwischen Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene erfolgt in 
Papierform. Bewerberinnen und Bewerber wissen dadurch nicht, wie weit das Verfahren bereits fortgeschritten 
ist. Unvollständige Unterlagen führen zudem dazu, dass nachträglich Dokumente eingefordert werden müssen, 
wodurch das Verfahren verzögert wird. 
Der Kanton Zürich hat im Oktober 2019 ein Projekt lanciert, um das Einbürgerungsverfahren zu digitalisieren und 
dadurch einfacher und transparenter zu machen (vgl. 
https://egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/elektronisches-
einbuergerungsverfahren.html). Bewerberinnen und Bewerber können ihr Gesuch künftig online einreichen. Die 
Dossiers werden vollumfänglich digital geführt, sodass der Status des Gesuchs jederzeit sowohl für Bewerbende 
als auch für die zuständigen Amtsstellen einsehbar ist. Verwaltungsabläufe werden automatisiert, es wird mehr 
Transparenz für alle Beteiligten geschaffen. 
Die Zürcher Plattform führt die Einbürgerungswilligen online durch den Erfassungsprozess ihres Gesuchs, 
welches schliesslich direkt elektronisch eingereicht werden kann. Es soll nicht mehr nötig sein, vorgängig 
Dokumente bei der Verwaltung zu beschaffen. 

https://egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/elektronisches-einbuergerungsverfahren.html
https://egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/elektronisches-einbuergerungsverfahren.html
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Mit dem eKonto hat der Kanton Basel-Stadt die Voraussetzungen dafür geschaffen, seine Dienstleistungen sicher 
und bevölkerungsnah digital anbieten zu können. 
Ausgehend von diesen Ausführungen wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen und zu berichten: 
− ob das Einbürgerungsverfahren im Kanton Basel-Stadt vollständig digitalisiert werden kann, 
− ob dabei auf die Erfahrungen, die IT und die Prozesse des Kantons Zürich und allenfalls auch anderer 

Kantone zurückgegriffen werden kann, 
− ob hierbei darauf geachtet werden kann, dass Dokumente mit Informationen, die beim Kanton ohnehin 

bereits vorhanden sind, künftig von Bewerbenden nicht mehr beschafft, sondern direkt vom Kanton 
abgefragt werden können, 

− ob dadurch eine Möglichkeit geschaffen werden kann, den Stand des Einbürgerungsverfahrens jederzeit 
abfragen zu können, 

− ob die Bearbeitungszeit der Einbürgerungsverfahren dadurch verkürzt werden kann, 
− ob dadurch das Verfahren effizienter gemacht werden kann und in der Folge die Gebühren reduziert 

werden können. 
Luca Urgese, Erich Bucher, Christian C. Moesch, Esther Keller, Olivier Battaglia, Thomas 
Grossenbacher, Edibe Gölgeli 

 
 

13. Anzug betreffend Vertrauen durch Transparenz über Einwohnerdaten – 
Einführung des "Reversed Big Brother Principle" 

20.5073.01 
 

Digitalisierung birgt grossartige Chancen. Sie löst bei der Bevölkerung aber auch Unsicherheit und Besorgnis 
aus. Dies geht aus einem tell-Bericht von Digitalswitzerland hervor, der im Februar 2020 publiziert wurde und der 
die Einstellung der Bevölkerung zum Thema Digitalisierung untersucht hat. 
Aus diesem Bericht wird ersichtlich, dass die Bevölkerung insbesondere darüber unsicher ist, was mit den 
persönlichen Daten passiert und wer zu diesen Zugang hat. Nur 48% der Befragten haben Vertrauen gegenüber 
Regierung und öffentlichen Ämtern, wenn es um persönliche Informationen und Daten geht. 
Der Staat verfügt jedoch über umfassende Daten seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Viele davon werden für 
die tägliche Arbeit der Behörden benötigt. Welche Daten dies alles sind und wo diese überall liegen, ist allerdings 
schwer zu durchschauen. Besteht ein latentes Misstrauen gegenüber den Behörden, kann dies sinnvolle 
Digitalisierungsprojekte unnötig in Frage stellen. Soll die Digitalisierung ein Erfolg sein, so sind deshalb 
vertrauensbildende Massnahmen und Transparenz im Umgang mit den Daten notwendig. 
Als beispielhaft kann hierfür der Umgang von Estland mit den Einwohnerdaten dienen: In Estland haben die 
Einwohnerinnen und Einwohner über eine staatliche Plattform Zugriff auf all ihre persönlichen Daten, die beim 
Staat vorhanden sind. In einem Logfile können sie sehen, wer wann auf welche ihrer Daten zugegriffen hat und 
was damit gemacht wurde. Bezeichnet wird dies als das "Reversed Big Brother Principle". 
Ausgehend vom Grundsatz, dass jeder das Recht an seinen persönlichen Daten hat und dem Schutz der 
Persönlichkeit des Individuums hohe Bedeutung beizumessen ist, wäre eine solche Übersicht über die 
gespeicherten Personendaten und ein Logfile über die Zugriffe eine geeignete Massnahme, um das Vertrauen 
der Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons in den (vom Anzugsteller nicht in Frage gestellten) 
sorgfältigen Umgang der Behörden mit den persönlichen Informationen und Daten zu gewährleisten. 
Ausgehend von diesen Ausführungen wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen und zu berichten: 
− ob im eKonto des Kantons Basel-Stadt alle beim Kanton verfügbaren persönlichen Daten der registrierten 

Benutzerinnen und Benutzer angezeigt werden können, 
− ob der Zugriff auf diese Daten protokolliert und das Zugriffsprotokoll für die Benutzerinnen und Benutzer 

ebenfalls im eKonto einsehbar gemacht werden kann, 
− ob, sollte der Regierungsrat das estnische Modell ablehnen, er eine andere Möglichkeit sieht, um das 

"Reversed Big Brother Principle" anderweitig umzusetzen. 
Luca Urgese, Erich Bucher, Christian C. Moesch, Alexander Gröflin, Olivier Battaglia, Thomas 
Grossenbacher, Thomas Gander 

 
 

14. Anzug betreffend Vergünstigungen in Parkings für Elektroautos 20.5074.01 
 

Die Anzahl der Elektrofahrzeuge nimmt in Basel-Stadt von Jahr zu Jahr zu, jedoch in sehr bescheidenem Masse. 
Der Anteil Elektrofahrzeuge am Gesamtbestand betrug per Oktober 2019 nur 0.6% (385 reine Elektroautos auf 
ca. 62'000 PWs). Und dies, obwohl sowohl auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene schon Schritte eingeleitet 
wurden, um die Attraktivität der Elektrofahrzeuge zu erhöhen, u.a. mit der Aktion "Wirtschaft unter Strom" zur 
Förderung der Elektromobilität in Unternehmen sowie mit der befristeten Reduktion der Motorfahrzeugsteuern. 
Um den Wandel von Verbrennungsmotoren zu emissionsarmen Antrieben zu beschleunigen, braucht es weitere 
Anreize. Eine Massnahme, die in Skandinavien erfolgreich umgesetzt worden ist, ist das privilegierte Parkieren 
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für Elektrofahrzeuge. Die Regierung schreibt in ihrem "Ratschlag Gesamtkonzept Elektromobilität" vom Juli 2019, 
dass sie diese Option nur dann prüfen wolle, falls die Zielsetzung, dass Elektrofahrzeuge bei den 
Neuzulassungen von Personenwagen bis 2022 einen Anteil von mindestens 15% ausmachen sollen, verfehlt 
werde. Die Anzugstellenden sind jedoch der Meinung, dass man bereits jetzt mit zusätzlichen Mitteln die 
Attraktivität von Elektroautos erhöhen sollte, um ihren Anteil in den kommenden Jahren nochmals deutlich zu 
erhöhen. 
Die Regierung soll prüfen, inwiefern man in öffentlichen Parkings auf Kantonsgebiet eine Reduktion der 
Gebühren für Elektrofahrzeuge ermöglichen könnte, allenfalls nur für Basler Halter. Diese Massnahme macht 
umso mehr Sinn, als dass die Verlagerung von Parkplätzen auf Allmend hin zu unterirdischen Parkings 
angestrebt wird. Überdies ist die Auslastung unterirdischer Parkings deutlich tiefer als diejenige der Parkplätze 
auf Allmend. 
Die Anzugstellenden laden deshalb die Regierung dazu ein, zu prüfen und zu berichten, ob und in welchem Mass 
eine Vergünstigung für Elektroautos (und vergleichbare emissionsarme Technologien) in öffentlichen Parkings in 
der Stadt Basel sinnvoll wäre. Er soll dabei prüfen, ob diese Massnahme auf Basler Halter beschränkt werden 
soll. 

David Wüest-Rudin, Esther Keller, Tim Cuénod, Thomas Gander, Christian C. Moesch, Andreas 
Zappalà, Pasqualine Gallacchi 

 
 

15. Anzug betreffend Pilotversuch mit Mobility Pricing in Basel-Stadt 20.5075.01 
 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2019 die Ergebnisse der Wirkungsanalyse von Mobility 
Pricing am Beispiel der Region Zug zur Kenntnis genommen. Die Analyse hat gezeigt, dass Mobility Pricing einen 
wesentlichen Beitrag zum Glätten von Verkehrsspitzen in stark belasteten Agglomerationen leisten kann. Gemäss 
dem Hauptszenario kann die Verkehrsmenge im motorisierten Individualverkehr (MIV) in den Spitzenstunden um 
9% bis 12% reduziert werden, im öffentlichen Verkehr (ÖV) um 5% bis 9%. Insgesamt resultiert damit eine 
deutlich spürbare Verringerung der überlasteten Strecken. Das Ziel von Mobility Pricing gemäss den Grundsätzen 
des Konzeptberichts 2016 - verkehrsträgerübergreifend Verkehrsspitzen zu glätten - kann somit erreicht werden. 
Die Abklärungen haben weiter gezeigt, dass die für Mobility Pricing erforderlichen Technologien vorhanden sind. 
Der Datenschutz kann gewährleistet werden, indem in einem künftigen Mobility Pricing-Gesetz die spezifischen 
Datenschutzanforderungen explizit und konkret definiert werden. 
Der Bundesrat hat nun das UVEK und das EFD beauftragt, in einer nächsten Etappe ein Konzept zur Sicherung 
der langfristigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur zu erarbeiten. Bestehende Steuern und Abgaben sollen 
dabei durch eine leistungsabhängige Abgabe abgelöst werden. Zudem sollen die rechtlichen Grundlagen für 
Pilotversuche von Mobility Pricing geschaffen werden. Damit sollen Kantone und Gemeinden, die dies wollen, 
entsprechende Projekte durchführen können. 
Der Bundesrat hat nun das UVEK beauftragt, Kantone sowie Städte und Gemeinden zu suchen, die 
Pilotversuche mit Mobility Pricing durchführen möchten. Um solche Pilotversuche zu ermöglichen, hat er das 
UVEK beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage vorzubereiten, die die rechtlichen Grundlagen für die 
Durchführung von Pilotversuchen schafft. 
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob sie bereit ist, in Basel-Stadt einen 
solchen Pilotversuch mit Mobility Pricing durchzuführen und sich dementsprechend beim Bundesrat resp. beim 
UVEK dafür einzusetzen. Da das UVEK die teilnehmenden Kantone und Städte bis Mitte 2020 festlegen will, 
bitten die Unterzeichnenden um rasche Bearbeitung des Anzugs. 

David Wüest-Rudin, Esther Keller, Thomas Grossenbacher, Claudio Miozzari, Andreas Zappalà, 
Sandra Bothe, Beat Braun 

 
 

16. Anzug betreffend Ausstandspflicht im Grossen Rat 20.5076.01 
 

Das Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO) regelt in § 8 den Ausstand der Mitglieder des 
Grossen Rates. Darin wird festgehalten, dass sich Mitglieder des Grossen Rates bei Geschäften in den Ausstand 
begeben müssen, die sie unmittelbar persönlich betreffen. Es ist die Rede von einer Ausstandspflicht im Plenum 
und in den Kommissionen. 

§ 8 Ausstand 
1 Die Mitglieder des Grossen Rates begeben sich bei Geschäften, die sie unmittelbar persönlich betreffen, 
in den Ausstand. 
2 Die Ausstandspflicht gilt für die Vorbereitung, Beratung und die Beschlussfassung im Plenum und in den 
Kommissionen. 

In der Praxis interpretieren die Mitglieder des Grossen Rates diese Ausstandspflicht sehr unterschiedlich. Die 
Formulierung "unmittelbar persönlich betreffen" ist ausgesprochen vage. 
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So treten Mitglieder im Plenum und in Kommissionen nach eigenem Ermessen in den Ausstand oder eben nicht. 
Hier bedarf es einer Klärung und einer Präzisierung seitens des Grossen Rates, um sicherzustellen, dass die 
Ausstandspflicht auch im Ratsbetrieb gelebt wird. 
Aus diesen Gründen wird das Büro beauftragt zu prüfen und zu berichten:  
− ob und ggf. wie die Formulierung "unmittelbar persönlich betreffen" im Zusammenhang mit der 

Ausstandspflicht präzisiert werden kann; 
− wie aus Sicht des Büros anhand von gängigen Fallbeispielen § 8 GO interpretiert wird; 
− wie eine einheitliche Praxis zur Ausstandspflicht im gesamten Ratsbetrieb gelebt werden kann; 
− wie von Amtes wegen durch den Parlamentsdienst geprüft werden könnte, ob ein Ratsmitglied bei einem 

Geschäft in den Ausstand zu treten hat oder nicht; 
− mit welchem Prozess demnach die Mitglieder des Grossen Rats in den Ausstand beordert werden können.  

Alexander Gröflin, Lorenz Amiet, Eduard Rutschmann, Heinrich Ueberwasser, Daniela Stumpf, 
Rudolf Vogel, Felix Wehrli, Roger Stalder, Beat K. Schaller, Roland Lindner, Gianna Hablützel-
Bürki, Pascal Messerli, Christian Meidinger, Patrick Hafner 

 
 

17. Anzug betreffend integrative Arbeitsplätze 20.5077.01 
 

Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben es grundsätzlich schwer, einer 
geregelten Lohnarbeit nachzugehen und sind auf dem ersten Arbeitsmarkt benachteiligt. Der Kanton verfügt über 
ein professionelles Care Management für Mitarbeitende, die in temporäre Arbeitsunfähigkeit geraten (z.B. 
Hirnschlag), um das Anstellungsverhältnis nach Möglichkeit (zuweilen teilweise) zu erhalten. Eine klassische Re-
Integration, die Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen in den 1. Arbeitsmarkt ist damit aber nicht erfolgt. 
In der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage bezüglich integrativer Arbeitsplätze (16.5498.01) wurden im 
Wesentlichen die Bemühungen des Kantons im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzerhalt sowie der Einsatz von 
Integrations- resp. Trainingsarbeitsplätze beschrieben. Letztere seien in ausreichender Zahl vorhanden, die 
Beschäftigung erfolgt über eine Institution der Behindertenhilfe. Keine Aussagen wurden zu 1. Arbeitsmarkt-
Integrationen von beeinträchtigten Personen gemacht, die aus der Erwerbslosigkeit (klass. Arbeitsmarkt) eine 
Stelle suchen, resp. beim Kanton arbeiten (könnten). 
Im Sinne der Inklusion muss eine Verlagerung von "geschützten" Arbeitsplätzen, die über die Behindertenhilfe 
schon heute finanziert sind, in das 1. Arbeitsmarkt-Umfeld angestrebt werden. Im Hinblick auf das verabschiedete 
und demnächst in Kraft tretende Behindertenrechtegesetz (BRG) des Kantons Basel-Stadt sollte die Situation 
insgesamt neu beurteilt werden. 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat daher zu prüfen und zu berichten, 
1. Wie haben sich die Zahlen bei den Integrations- resp. Trainingsarbeitsplätze seit Beantwortung der oben 

benannten Schriftlichen Anfrage entwickelt? Die Anzahl soll bei Bedarf erhöht werden. 
2. Integrationsarbeitsplätze durch Behinderteninstitutionen sollen bei Bedarf auch als dauerhafte 

Anstellungen erfolgen können und die Anzahl erhöht werden.  
3. Integrationsarbeitsplätze durch Behinderteninstitutionen sollen in privaten Betrieben eingerichtet werden. 
4. Der Kanton soll Arbeitsplätze mit klassischer Re-lntegration (Wiedereingliederung) in den 1. Arbeitsmarkt 

(nicht Arbeitsplatzerhalt) einführen. 
5. Der Kanton plant im Rahmen des bestehenden Sollstellenplanes auch dauerhafte 

Integrationsarbeitsplätze (über Behindertenhilfe sowie klass. 1. Arbeitsmarkt-Re-Integration) fix mit. 
Georg Mattmüller, Edibe Gölgeli, Christophe Haller, Daniela Stumpf, Olivier Battaglia, Lea Steinle, 
Thomas Widmer-Huber, Esther Keller, Oliver Bolliger 

 
 

18. Anzug betreffend Einsparung von Papier sowie Druck- und Versandkosten 
im Ratsbetrieb 

20.5078.01 
 

Im Grossen Rat können die einzelnen Parlamentarier selbst entscheiden, ob sie einen Papierversand wünschen 
oder darauf verzichten wollen. Diejenigen, welche sich für die Papierversion entscheiden, erhalten sämtliche 
Dokumente des Grossen Rates in Papier per Post ausgehändigt. Der Status quo ist zwar für alle Ratsmitglieder 
bequem, aber gleichzeitig auch eine Papierverschwendung, zumal unter anderem auch sämtliche Interpellationen 
und Schriftliche Anfragen mitverschickt werden. Im digitalen Zeitalter sollten in sämtlichen Bereichen vermehrt 
Schwerpunkte auf E-Paper und Onlineversände gelegt werden. Seit kurzem wurde zudem das alte Extranet mit 
dem neuen benutzerfreundlichen System "Pixas" ersetzt, wodurch das papierlose Parlament weiterhin gefördert 
werden kann. 
Die Anzugstellenden haben aber ein gewisses Verständnis für alle Ratsmitglieder, welche sich an den 
Papierversand gewöhnt haben und von diesem bereits seit Jahren Gebrauch machen. Aus diesem Grund sollten 
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Möglichkeiten geschaffen werden, dass langfristig die Papierverschwendung reduziert werden kann und die 
bisherigen Ratsmitglieder nicht auf den Papierversand verzichten müssen. 
Die Anzugstellenden bitten deshalb das Ratsbüro zu prüfen und zu berichten, ob man den Ratsmitgliedern, die 
zukünftig neu gewählt werden oder nachrücken, nur noch den papierlosen Versand anbieten könnte. 

Pascal Messerli, Gianna Hablützel-Bürki, Thomas Grossenbacher, Martina Bernasconi, Balz 
Herter, Stephan Mumenthaler, Jérôme Thiriet 

 
 

19. Anzug betreffend Einsparung von Papier sowie Druck- und Versandkosten 20.5079.01 
 

Im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips kommunizieren die Departemente, die jeweiligen Organe und Institutionen 
des Kantons Basel-Stadt aber auch die einzelnen Subventionsempfänger transparent über ihre Tätigkeiten. 
Einladungen für Veranstaltungen, Jahresberichte, Informationsmaterial, Flyer etc. werden häufig immer noch auf 
Papier gedruckt und via Post an einen grösseren Adressatenkreis verschickt. Da viele Mandatsträger teilweise 
mehrere öffentliche Ämter ausüben, werden diese Papiere je nach Effizienz der jeweiligen Datenbank teilweise 
doppelt und dreifach verschickt. Der Status quo führt in vielen Fällen zu einer Ressourcen- und 
Papierverschwendung. Im digitalen Zeitalter sollten jedoch in sämtlichen Bereichen vermehrt Schwerpunkte auf 
E-Paper und Onlineversände gelegt werden. Wenn in diesen Bereichen eine Digitalisierung stattfinden würde, 
hätte man bereits einen grossen Stapel an Papier verhindert. Gleichzeitig könnte man auch Druck- und 
Versandkosten einsparen, sodass unter dem Strich ein ökologischer sowie ein ökonomischer Mehrwert 
resultieren würden. 
Die Anzugstellenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
− Ob die einzelnen Departemente, ihre Organe und Institutionen einen Schwerpunkt auf den Onlineversand 

legen können und den Papierdruck sowie den Postversand bei Jahresberichten, Einladungen, 
Informationsbroschüren und Flyer etc. reduzieren können. 

− Ob die jeweiligen Datenbanksysteme optimiert werden können, so dass bei den dringenden 
Postversänden keine bzw. weniger Mehrfachversände an die gleichen Personen stattfinden. 

− Ob auch private Institutionen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, ermuntert werden können, einen 
Schwerpunkt auf digitale Versande zu setzen. 

Pascal Messerli, Jo Vergeat, Claudio Miozzari, Michelle Lachenmeier, Olivier Battaglia, Thomas 
Grossenbacher, Gianna Hablützel-Bürki, Martina Bernasconi, Balz Herter, Luca Urgese, Stephan 
Mumenthaler, Jérôme Thiriet, Joël Thüring 
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Interpellationen 
 
 
 

Interpellation Nr. 132 (Dezember 2019) 
betreffend Dreirosenanlage 

19.5528.01 
 

Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel hat mit dem Kleinstadt-Gespräch vom 30. Oktober 2019 ein Thema 
aufgenommen, welches vielen Akteuren unter den Nägeln brennt. Die Diskussion war kontrovers, aber sehr 
konstruktiv. Zahlreiche Akteure wie Verwaltung (Stadtgärtnerei, Stadtentwicklung, Polizei) wie aber auch die 
Nachbarschaft, professionelle Akteure der Jugendarbeit, NutzerInnen der Anlagen und Weitere waren anwesend. 
Die Politik hielt sich bislang aus der Diskussion heraus. Angesichts des offenen Briefes der JuAr, welcher am 
31. Oktober 2019 veröffentlicht wurde, ist es der Interpellantin ein Anliegen, die Herausforderungen auf der 
Dreirosenanlage (Nutzungskonflikt) politisch aufzugreifen.  
Dies auch, weil die Beantwortung der Interpellation Felix Wehrli (Geschäftsnummer 19.5455.02) aufzeigt, dass 
die polizeilich registrierten Ereignissen und Strafbeständen in letzter Zeit zugenommen haben.  
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:  
1. Wie schätzt der Regierungsrat die Situation auf der Dreirosenanlage ein?  
2. Welches Departement und welche Abteilung haben die Federführung? Falls kein Departement die 

Federführung hat, bittet die Interpellantin ein zuständiges Departement zu benennen. 
3. Mit den Tendenzen der Mediterranisierung des öffentlichen Raums und der 24-Stunden-Gesellschaften 

bedarf es bei verschiedenen Departementen auch mehr Ressourcen, um die zunehmenden 
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum zu bearbeiten. Wie viel Ressourcen braucht es nach Ansicht des 
Regierungsrats für diese Aufgabe?  

4. Seit wann gibt es einen Runden Tisch um die Thematik der Dreirosenanlage? Welche 
Verbesserungsmassnahmen konnten bereits umgesetzt werden und welche Massnahmen sind für 2020 in 
Planung?  
Welche von dem Runden Tisch vorgeschlagenen Verbesserungen konnten nicht umgesetzt werden und 
weshalb?  

5. (Ist bereits in Frage 3 enthalten) Das Mittel eines offenen Briefes ist heftig. Aus Sicht des Regierungsrates, 
welche Gründe führten dazu? Wie hätte eine solche Eskalation vermieden werden können?  

6. Wie geht der Regierungsrat mit dem Spagat der Verdrängung, dem Recht der Nutzung des öffentlichen 
Raumes für alle und den Bedürfnissen der betroffenen Institutionen der Jugendarbeit um?  

7. Zwei Forderungen stachen in der öffentlichen Diskussion besonders heraus:  
A: Der Ruf nach „intensiverer Betreuung. Die Vorstellungen über Betreuer, deren Aufgaben, Zielgruppe 
und dem Zeitumfang für die Betreuung sind unterschiedlich und reichen von mehr Präsenz der (Jugend-
)Polizei bis hin zu Rangersystemen und aufsuchender Sozialarbeit. Ist der Regierungsrat gewillt für ein 
Ausbaus der sozialarbeiterischen Tätigkeiten in diesem Gebiet Mittel beim Grossen Rat zu beantragen?  
B: Den Akteuren zu Folge ist die Unterbeschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit gewisser Personen und deren 
Perspektivlosigkeit ein Teil des Nutzungskonflikts: Welche politischen Massnahmen schlägt der 
Regierungsrat vor um sich dieser Thematik vermehrt anzunehmen (sowohl bei Personen mit wie auch 
ohne Schweizer Pass)? Kann der Regierungsrat sich vorstellen auf der Dreirosenanlage Beschäftigungen 
anzubieten oder könnten bereits in diesem Bereich tätige Akteure dies tun (mit einem Leistungsauftrag)? 

Sarah Wyss 
 
 

Interpellation Nr. 140 (Dezember 2019) 
betreffend Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit im Kanton Basel-Stadt 

19.5551.01 
 

Im Frühjahr 2019 wurde die von der Christoph Merian Stiftung in Auftrag gegebene Studie Obdachlosigkeit, 
Wohnungslosigkeit und prekäres Wohnen - Ausmass, Profil und Bedarf in der Region Basel“ von Matthias Drilling 
(Fachhochschule Nordwestschweiz) et al. Veröffentlicht (Link zur Publikation:  
https://www.lives-nccr.ch/sites/default/files/pdf/publication/lives_wp_76_drilling.pdf). 
Die Studie benennt erstmals genauere Zahlen zum Thema. Einige wichtige Fragen beantwortet sie jedoch nicht. 
Es handelt sich um Informationen, die hiesigen Institutionen bei der Organisation, Planung und Budgetierung ihrer 
aktuellen und zukünftigen Hilfsmassnahmen/-projekte sehr dienlich wären (Bedarfsabklärung). 
Ich ersuche den Regierungsrat daher um die Beantwortung der nachstehenden Fragen: 
1. Wie viele Einwohner des Kantons Basel-Stadt (nach Gemeinden aufgeschlüsselt) sind Zurzeit in 

Notwohnungen untergebracht? 
2. Wie viele Personen (Klienten) werden aktuell bei der IG Wohnen betreut (offene Dossiers), um eine 

Wohnung / ein Zimmer zu finden? 

https://www.lives-nccr.ch/sites/default/files/pdf/publication/lives_wp_76_drilling.pdf
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3. Welche Institutionen / Amtsstellen vermitteln nebst der Sozialhilfe Basel-Stadt Hilfesuchende an die IG 
Wohnen? 

4. Wie vielen Klienten konnte die IG Wohnen in den Jahren 2015 bis 2018 eine Wohnung / ein Zimmer 
vermitteln? 

5. Weshalb veröffentlicht die IG Wohnen seit dem Jahr 2015 auf ihrer Website keine Zahlen mehr bezüglich 
der vermittelten Wohnplätze? 

6. Wie wird die IG Wohnen finanziert (Finanzierungsquellen; Beträge; prozentuale Aufteilung)? 
Auf der Website finden sich diesbezüglich aktuell keine Angaben. In einer am 02.07.2019 publizierten 
Pressemitteilung des Regierungsrats heisst es: „Bereits beschlossen hat der Regierungsrat als kurzfristige 
Massnahme die Stärkung der Wohnvermittlung und Wohnberatung durch die IG Wohnen, indem sowohl das in 
der Leistungsvereinbarung vorgesehene Kostendach für die Wohnungsvermittlungen als auch der Staatsbeitrag 
für die öffentliche Sprechstunde substanziell erhöht wurden.“ (Titel der Mitteilung: Regierungsrat beschliesst 
Zielwert und Massnahmen zur Umsetzung der Verfassungsinitiative „Recht auf Wohnen“) 
7. Weshalb publiziert die IG Wohnen auf Ihrer Website keine Jahresberichte? 
8. Gäbe es im Rahmen des Leistungsauftrags der IG Wohnen die Möglichkeit zum Aufbau eines 

Inserateportals mit Facebookpräsenz, welches es Vermietern, auch privaten, sowie wohnungssuchenden 
Klienten ermöglichen würde, ihre Mietangebote bzw. -gesuche (anonymisiert) zu publizieren? 

9. Welche anderen Institutionen gewähren im Kanton Basel-Stadt gleiche oder ähnliche Hilfe wie die IG 
Wohnen? Welche von ihnen erhalten staatliche Beiträge, und wie hoch ist deren allfällige Summe (letzte 
fünf Jahre)? 

10. In welchen Fällen gewährt die Sozialhilfe Basel-Stadt Wohnungssuchenden die Finanzierung der 
Mietkaution? 

11. Können Sozialhilfeempfänger mit der Sozialhilfe und ihrem Vermieter eine Direktzahlung des 
Mietbeitrages an den Vermieter vereinbaren (Zession). 

Laut der Sozialberichterstattung 2018 des Statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt ist die Sozialhilfe Basel-
Stadt zuständig für die Bereitstellung von Notwohnungen und von günstigem Mietwohnraum für besonders 
benachteiligte Personen im Sinne des Wohnraumfördergesetzes (WRFG). Sie ist verantwortlich für die 
Vermietung einschliesslich Auswahl der Mieterschaft sowie Bewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt des 
Wohnraums. Das Finanzdepartement (Immobilien Basel-Stadt) ist zuständig für die Beschaffung und 
Instandhaltung der Gebäude bzw. des Wohnraums. Ende des Jahres 2018 lag die Auslastungsquote der 
Notwohnungen bei 89 Prozent. 
12. Welche Massnahmen laufen derzeit in Bezug auf die Erweiterung des Angebots an Notwohnungen? 
13. Befinden sich im Eigentum des Kantons Basel-Stadt unbebaute Grundstücke, welche für das Aufstellen 

von Wohnplätzen in Containern (analog Flüchtlingsunterkünfte) genutzt werden könnten? 
14. Wäre es im Rahmen des Wohnraumfördergesetzes möglich, Sozialhilfebezügern, welche die 

Aufnahmebedingungen der Sozialhilfe für die Zuweisung einer Notwohnung erfüllen, temporär eine 
Wohnung im grenznahen Ausland zuzuweisen und deren Mietkosten zu übernehmen, unter der 
Bedingung, dass die Mieter intensiv in der Schweiz nach einer Unterkunft suchen (monatlicher schriftlicher 
Nachweis) und bereits vorher längere Zeit im Kanton Basel-Stadt wohnhaft waren (um den „Obdachlosen-
Tourismus“ zu vermeiden)? Welche Gesetzesänderungen bräuchte es allenfalls für die Durchführung einer 
solchen Massnahme? 

15. Wie viele Obdachlose stehen zurzeit im Kanton Basel-Stadt unter einer Vormundschaft oder 
Beistandschaft? 

16. Ist garantiert und gewährleistet, dass sich bei Minusgraden (Erfrierungsgefahr) in Basel-Stadt aufhaltende 
Obdachlose in der Nacht durchgehend Zugang zur Notschlafstelle haben und dort kostenlos übernachten 
können? 

17. Wie viele Männer und wie viele Frauen können die Notschlafstellen im Kanton Basel-Stadt derzeit maximal 
aufnehmen (Vollbelegung)? Sind die folgenden Zahlen korrekt? 75 Betten für Männer und 28 Betten für 
Frauen? 

18. Welche zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten bestehen im Falle einer Überbelegung bei gefährlichen 
Wetterbedingungen? 

19. Entspricht es der Tatsache, dass gegenwärtig das kantonale Asylzentrum voll belegt und an die Grenzen 
seiner räumlichen Aufnahmekapazitäten gelangt ist? 

20. Sieht die Regierung in Zukunft vor, die Menge der Patienten zu zählen, welche aus den kantonalen 
Spitälern / Heimen entlassen werden und über keinen festen Wohnsitz verfügen? 

21. Wie viele Einwohner des Kantons Basel-Stadt haben sich in den vergangenen fünf Jahren von ihrer alten 
Adresse abgemeldet und keine neue Wohnadresse angegeben? Wie viele davon sind Frauen, wie viele 
Männer? 

Daniela Stumpf 
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Interpellation Nr. 141 (Dezember 2019) 
betreffend Symposium "Ein Spielzeug sei das Weib dem Manne" im Naturhistorischen 
Museum 

19.5554.01 
 

Im Rahmen der Ausstellung «Übermensch. Friedrich Nietzsche und die Folgen», die vom 16. Oktober 2019 bis 
22. März 2020 im Historischen Museum Basel gezeigt wird, findet am 7. Dezember 2019 im Naturhistorischen 
Museum ein philosophisches Symposium satt. Dieses Symposium wird von Peter Buser organisiert und trägt den 
Namen «Ein Spielzeug sei das Weib dem Manne», nach einem Zitat von Friedrich Nietzsche. Laut Peter Busers 
Homepage möchte er dabei den Begriff der Gehorsamkeit, wie ihn Zarathustra verwendet, diskutieren: 
«Zarathustra fordert den ‘Gehorsam des Weibes’ ein. Er verkündet, die gehorsame Frau sei ob ihres Gehorsams 
eine restlos glückliche Frau. Wenn es meine Gesprächspartner zulassen, möchte ich diesen Begriff der 
Gehorsamkeit zu einem Kernpunkt der Diskussion machen. Ich glaube, dass Frauen (nicht die Frau an sich!) 
diesen Gehorsam zu ihrem Glück durchaus leben können. Freilich mit einem Mann, den es viel zu wenig gibt. Mit 
einem ‘tugendhaften’ Mann, der mit evident valablen Prinzipen im Leben steht und dem Leben standhält.» 
Es ist irritierend, dass der Kanton eine öffentliche Plattform für so ein frauenfeindliches und aus der Zeit 
gefallenes Weltbild bietet. 
Deshalb bittet die Interpellantin den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
- Gibt es konkrete Richtlinien (neben der Museumsverordnung) für die (Mit-)Finanzierungen von 

Ausstellungen in staatlichen Museen des Kantons Basel-Stadt? Wenn ja, wie sehen diese aus und wurden 
sie in diesem Falle eingehalten? 

- Warum lässt sich der Kanton Basel-Stadt auf Verträge ein, die ihm vorschreiben, für solche 
Veranstaltungen Werbung zu machen? Wenn ihm dies nicht vertraglich vorgeschrieben wurde, warum 
macht er dann Werbung für eine eindeutig frauenfeindliche Veranstaltung? 

- Im «Entwurf Kulturleitbild Basel-Stadt 2020 – 2025» steht, dass der Basler Kulturbetrieb für 
Chancengleichheit und Gendergerechtigkeit steht. Sind Inhalte von Veranstaltungen im Zuge von 
Ausstellungen des Kantons davon ausgenommen? 

- Versteht der Kanton Basel-Stadt unter künstlerischer Freiheit, dass Sexismus zugelassen wird? 
- Ist auch mit künftigen ähnlichen Kooperationen mit Geldgebern zu rechnen? 
- Entscheiden in Zukunft Sponsoren und Sponsorinnen über Inhalt und Wertevermittlung von kulturellen 

Anlässen? 
Michela Seggiani 

 
 

Interpellation Nr. 142 (Dezember 2019) 
betreffend Schutz vor religiösem Fundamentalismus 

19.5555.01 
 

Durch die Koranverteilaktion «Lies», bei der sich unter anderem radikale Salafisten beteiligen, sowie durch die 
Handlungen der umstrittenen amerikanischen Religionsbewegung Scientology, welche beispielsweise in 
Deutschland unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, werden Passantinnen und Passanten im Kanton 
Basel-Stadt auf offener Strasse immer wieder mit religiösem Fundamentalismus belästigt. Gemäss bisherigem 
Übertretungsstrafgesetz bzw. neuem Polizeigesetz ist die Polizei befugt, Anwerbende von einzelnen Orten oder 
generell wegzuweisen, wenn Anzeichen dafür bestehen, dass bei der Anwerbung widerrechtliche, insbesondere 
täuschende oder sonst unlautere Methoden angewendet oder Passantinnen und Passanten in unzumutbarer 
Weise belästigt werden. Diese Regelung wurde auch vom Bundesgericht für zulässig erklärt, sofern eine 
verhältnismässige Auslegung angewandt wird (BGE 125 I 369). Da Passantinnen und Passanten jedoch immer 
wieder belästigt werden, wird diese Regelung entweder zu lasch angewandt oder es benötigt eine zusätzliche 
rechtliche Grundlage, um derartige Aktionen vermehrt einzudämmen und die Bevölkerung vor religiösem 
Fundamentalismus zu schützen, 
ln diesem Zusammenhang ersuche ich den Regierungsrat um Antworten zu folgenden Fragen: 
A: Bezüglich Scientology 
1. Sind dem Regierungsrat die Tarnorganisationen der Scientology, Jugend für Menschenrechte, der Weg 

zum Glücklichsein, Sag Nein zu Drogen, Dianetik, CCHR «Psychiatrie zerstört Leben» und weitere, 
bekannt? 

2. Wie viele Bewilligungen für Aktionen auf öffentlichem Grund wurden in den Jahren 2018 und 2019 der 
Scientology bzw. den Tarnorganisationen erteilt? 

3. Wie oft kam es in diesem Zeitraum zu Reklamationen von Passantinnen und Passanten, welche sich von 
Scientology belästigt fühlten? 

4. Wie oft hat die Polizei in diesem Zeitraum eingegriffen und die Anwerbenden weggewiesen? 
5. Besteht die Möglichkeit, Bewilligungen bereits im Vorfeld nicht zu erteilen oder die Auflagen für 

Bewilligungen zu verschärfen, wenn bereits ein dringender Anfangsverdacht besteht, dass bei der 
Anwerbung widerrechtliche Methoden angewendet oder Passantinnen und Passanten in unzumutbarer 
Weise belästigt werden? 

B: Bezüglich Koranverteilaktion «Lies» 
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6. Wie viele Bewilligungen für Koranverteilaktionen auf öffentlichem Grund wurden in den Jahren 2018 und 
2019 erteilt? 

7. Wie oft kam es in diesem Zeitraum zu Reklamationen von Passantinnen und Passanten, welche sich von 
der Aktion belästigt fühlten? 

8. Wie oft hat die Polizei in diesem Zeitraum eingegriffen und die Anwerbenden weggewiesen? 
9. Wie beurteilt der Regierungsrat die Problematik, dass radikale Salafisten diese Aktionen organisieren? 
10. Einige Organisatoren stammen aus dem benachbarten Ausland. Werden bzw. wurden diese Personen 

bezüglich Einreisesperren und Aufenthaltsbewilligungen kontrolliert? 
C: Allgemeine Massnahmen 
11. Wie beurteilt der Regierungsrat eine Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, um die genannten 

Organisationen eindämmen oder auf öffentlichem Grund verbieten zu können? 
Pascal Messerli 

 
 

Interpellation Nr. 144 (Dezember 2019) 
betreffend Verantwortung für das Basler Trinkwasser tragen 

19.5557.01 
 

Die Pestizid-Produktion der Firma Bayer in Muttenz hat zu unerwünschten Rückständen im Basler Trinkwasser 
geführt. Der Stoff Ethyldimethylcarbamat wurde bei Messungen durch die IWB nachgewiesen – dies in einer 
Konzentration, die unter den erlaubten Grenzwerten liegt. Im Laufe der weiteren Berichterstattung stellte sich 
heraus, dass der Stoff seit vielen Jahren im Wasser auftritt. 
IWB hat umgehend reagiert und für die Grundwasseranreicherung nur noch auf Wasser aus der Wiese 
zurückgegriffen – ein frühzeitiger Ersatz der Aktivkohlefilter zur Trinkwasseranreicherung wird zudem eventuell 
nötig.  
Schnell auf die Nachricht reagiert hat auch das Baselbieter Amt für Umwelt und Energie und Massnahmen 
eingeleitet, um den Eintrag der Substanz in das Rheinwasser zu reduzieren – dies durch eine Verbesserung der 
Abwasserreinigung.  
Die Bayer Schweiz AG musste die Produktion, durch die das giftige «Nebenprodukt» ins Wasser gelangte 
stoppen, hat aber offenbar umgehend ein Massnahmenpaket vorgelegt und umgesetzt, um die Menge an 
abgegebenem Ethyldimethylcarbamat dauerhaft zu reduzieren. 
Die Trinkwasserversorgung ist ein ganz sensibles Thema für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Die 
Menschen müssen auf die Qualität unseres Trinkwassers vertrauen können. Dieses Vertrauen dürfen Firmen wie 
Bayer nicht aufs Spiel setzen. Sie kennen die «Nebenprodukte» ihrer Produktion und deren mögliches 
Gefährdungspotenzial für Menschen am besten. Deshalb müssten sie selber die Verantwortung für die 
umweltgerechte Entsorgung ihrer schädlichen Stoffe wahrnehmen. Es ist befremdend, dass nach der Entdeckung 
des Stoffs innerhalb weniger Tage ein Massnahmenpaket vorgelegt und die Produktion mit «dauerhaft reduzierter 
Einleitung» des schädlichen Stoffes wieder aufgenommen werden kann. Es ist nicht verständlich, wieso diese 
Massnahmen nicht vorher schon umgesetzt worden waren. 
Die Interpellantin bittet die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Ist trotz der Erkenntnis, dass die Verunreinigung des Wassers seit Jahren erfolgte, davon auszugehen, 

dass die Basler Bevölkerung durch den Konsum von Trinkwasser auch durch die Dauerexposition nie 
gefährdet war? 

2. Findet ein Austausch zwischen den Regierungen beider Halbkantone statt, wie eine solche 
Verunreinigung in Zukunft früher erkannt werden kann – resp. gar nicht stattfindet? 

3. Wie wird die Bayer Schweiz AG juristisch zur Rechenschaft gezogen für die jahrelange Verunreinigung 
des Wassers?  

4. Kommt die Bayer Schweiz AG für die entstandenen und entstehenden Mehrkosten (zusätzliche 
Wasserreinigung durch die ARA Rhein AG, Anpassung der Grundwasseranreicherung durch die IWB, 
allenfalls frühzeitiger Ersatz der Aktivkohlefilter) auf? 

5. Wieso erfolgt die Wasserreinigung in Basel (Aktivkohlefilter) und in Muttenz (mehrstufiges Verfahren) 
unterschiedlich?  

6. Braucht es eine Anpassung der Richtlinien und der Kontrollen für Chemie-Produktionsfirmen mit 
Abwassereinleitung, um in Zukunft solche Fälle zu verhindern? 

Lisa Mathys 
 
 

Interpellation Nr. 149 (Januar 2020) 
betreffend Projekt Stadtterminal 

20.5004.01 
 

Das geplante und bewilligte Projekt Stadtterminal in der Erlenmatte verzögert sich seit nunmehr fünf Jahren. Wie 
berichtet wird ist das Jugendprojekt sogar ernsthaft gefährdet. Im Jahr 2015 hat der Grosse Rat für das wichtige 
Projekt 20,5 Mio Franken bewilligt. Im Ratschlag wurde ausführlich berichtet, dass die Kosten (für Investitionen 



38 

und Betrieb) sehr genau und ausführlich untersucht wurden und auch Massnahmen für eine Kostenreduktion 
ergriffen wurden. Zudem wurden im Ratschlag die Folgekosten für Unterhalt und Betrieb beziffert und ebenfalls 
bewilligt. 
Der aktuelle Stand der Dinge ist mehr als stossend und kann nicht akzeptiert werden. Es kann nicht sein, dass 
solche von der Verwaltung scheinbar detailliert und seriös vorbereitete, sowie in der Folge vom Parlament 
bewilligte Vorhaben derart verschleppt oder gar verunmöglicht werden. Deshalb ersuche ich den Regierungsrat 
um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Gemäss Dreirollenmodell muss offensichtlich eine Baukommission sowie eine Projektkommission an der 

Arbeit sein; wie sieht konkret die Organisationsstruktur des Projekts aus? 
2. Wie ist die sog. «Begleitgruppe Betrieb» zusammengesetzt und was sind ihre Pflichten und 

Kompetenzen? 
3. In den Medien irritieren die Aussagen von BVD und ED. Welche Rolle nimmt das Erziehungsdepartement 

ein resp. in welchen Gremien des Projekts ist das ED vertreten? 
4. Hat das Präsidialdepartement auch eine Rolle resp. mit welchen Stellen ist das PD in der Projektstruktur 

vertreten? 
5. Wie sieht konkret das Baubudget aus und was sind die Gründe der Nichteinhaltung des bewilligten 

Kredits? 
6. Auf welchen Betrag belaufen sich die Mehrkosten? 
7. Wie sieht der aktuelle Terminplan aus und was sind die Gründe für die Verzögerungen?  
8. Wie ist der Betrieb des Stadtterminals geplant und wie hoch fallen die erwarteten Betriebskosten aus resp. 

können die bewilligten Folgekosten für den Betrieb eingehalten werden? 
9. Was ist Gegenstand der Einsprache gegen das Projekt und wann wird über diese Einsprache 

entschieden? 
10. Was wenn die Realisierung nicht umgesetzt wird, was wird für die Jugendlichen als alternativer Standort 

vorgesehen?  
11. Im Ratschlag gab der Verzicht und Ersatz durch Baumpflanzungen eine Kostenersparnis von 1,7 Mio. 

Franken. Könnte man auf Grund der heissen Sommermonate nicht nochmals überprüfen ob diese 
Einsparung sinnvoll war und diese evt. Rückgängig machen?  

Kerstin Wenk 
 
 

Interpellation Nr. 151 (Januar 2020) 
betreffend Steigerung des Bekanntheitsgrades grenzüberschreitender Fördertöpfe in der 
Nordwestschweiz 

20.5006.01 
 

Im Willen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Projekte fördern, wurden im Perimeter der 
Oberrheinkonferenz wie des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) verschiedenste grenzüberschreitende 
Fördertöpfe eingerichtet. Am bedeutendsten ist in diesem Zusammenhang sicher Interreg Oberrhein, das von der 
Europäischen Union wie auch von der Eidgenossenschaft mitfinanziert wird. Im Rahmen des 
Agglomerationsprogramm des Bundes werden auch grenzüberschreitende Verkehrsprojekte mitfinanziert. 
Daneben wurden aber auch verschiedene Fonds eingerichtet, deren Zweck gerade darin besteht, kleinere 
Projekte und grenzüberschreitende Begegnungen zu unterstützen. 
Dazu gehören: 
- Der Interreg-Kleinprojektefonds: (siehe https://www.interreg-oberrhein.eu/sie-haben-eine-projektidee/) 
- Der Sportfonds Oberrhein (siehe https://www.oberrheinkonferenz.org/de/sport/sportfonds.html) 
- Der Begegnungsfonds des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB): (siehe 

https://www.eurodistrictbasel.eu/de/was-wir-tun/unserefoerderinstrumente/begegnungsfonds.html) 
- Der Fonds für Klassenbegegnungen (siehe https://www.eurodistrictbasel.eu/de/was-wir-

tun/unserefoerderinstrumente/klassenbegegnungen.html) 
Nun wurde - was durchaus erfreulich ist - auf 1. Januar hin zusätzlich von der Oberrheinkonferenz ein Kulturfonds 
eingerichtet. Es handelt sich allerdings vorläufig erst um ein Pilotprojekt für das laufende Jahr. 
Grundsätzlich ist es sehr begrüssenswert, dass solche Fördertöpfe bestehen – der Schreibende hält sie für 
ausbaufähig. Dadurch wird nicht nur das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern - seien es nun Lehrerinnen 
und Lehrer, Verantwortliche von Sportvereinen und Kulturgruppen oder andere – für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit honoriert, sondern oftmals erst ermöglicht, dass grenzüberschreitende Schülerbegegnungen, 
Sportanlässe und Kulturbegegnungen erst stattfinden können. 
Seitens deutscher und französischer Partner in den parlamentarischen Begleitgremien Oberrheinrat und 
Districtrat ist immer wieder zu vernehmen, es gäbe bei den drei erstgenannten Fonds eher zu wenig als zu viel 
Anträge aus der Nordwestschweiz (der Sportfonds wurde erst im Sommer 2019 eingerichtet). Der Schreibende 
hat den Eindruck, dass der Bekanntheitsgrad dieser Finanzierungstöpfe in der Nordwestschweiz ziemlich gering 
ist – am ehesten verfügt der Begegnungsfonds im (Jugend-) Musikbereich noch über einen gewissen 
Bekanntheitsgrad. 

https://www.eurodistrictbasel.eu/de/was-wir-tun/unserefoerderinstrumente/
https://www.eurodistrictbasel.eu/de/was-wir-tun/unserefoerderinstrumente/
https://www.eurodistrictbasel.eu/de/was-wir-tun/unserefoerderinstrumente/
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In diesem Zusammenhang hat der Schreibende folgende Fragen an den Regierungsrat: 
1. Wie viel Unterstützungsanträge für diese Fonds wurden seit Anfang 2014 (also dem Beginn der laufenden 

Interreg V-Finanzierungsperiode) gestellt und wie viele der Anträge stammten dabei aus der 
Nordwestschweiz und wie viele aus dem Kanton Basel-Stadt? 

2. Wie hoch sind die genannten Fonds dotiert und inwiefern ist ihre Finanzierung nachhaltig sichergestellt? 
3. Gibt es gegenüber den Sportvereinen der Region irgendeine aktive Kommunikation darüber, dass es 

einen Begegnungsfonds und einen Sportfonds für grenzüberschreitende Projekte gibt und sie 
antragsberechtigt wären? 

4. Gab es für den Sportfonds der ORK überhaupt schon Anträge aus der Nordwestschweiz? 
5. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass Begegnungen mit französischsprachigen Schulklassen aus 

nächster Umgebung für Basler Schülerinnen und Schüler enorm motivierend sein könnten, um 
Französisch zu lernen? 

6. Wird der Fonds für Klassenbegegnungen z.B. bei den Französisch-Lehrkräften im Kanton in irgendeiner 
Form aktiv beworben? 

7. Inwiefern besteht in Hinblick auf die genannten Fördertöpfe in der Nordwestschweiz eine gemeinsame 
Strategie und Kommunikation mit den anderen beteiligten Gebietskörperschaften der Nordwestschweiz? 

Tim Cuénod 
 
 

Interpellation Nr. 2 (Februar 2020) 
betreffend Lärmsanierung 

20.5024.01 
 

Laut Lärmschutzverordnung des Bundes hatten Schweizer Gemeinden bis Ende März 2018 Zeit, Massnahmen 
zu erlassen, um die von übermässigem Strassenlärm betroffene Bevölkerung zu schützen. Laut neueren Studien 
sind die gesundheitlichen Folgen des Strassenlärms gravierend. 
Im Geschäftsbericht 2018 legte der Gemeinderat Riehen im Leistungsbericht zum Bereich Mobilität dar, dass 
nach dem aktuellen Strassenlärmkataster auf den Gemeindestrassen in Riehen keine Immissionsgrenzwerte 
überschritten würden. Gegenwärtig würden durch das Amt für Umwelt und Energie (AUE) die Werte für den 
Grenzacherweg überprüft. 
Die Interpellantin bittet den Regierungsrat zu folgenden Fragen Auskunft zu geben: 
1. Wann wurde das AUE auf die möglicherweise fehlerhaft eingefügten Berechnungsgrundlagen für den 

Strassenlärmkataster am Grenzacherweg aufmerksam? 
2. Weshalb muss das AUE die Werte des Strassenlärmkatasters überprüfen? 
3. Auf welchen Messungen beruhen die im Strassenlärmkataster für den Grenzacherweg angenommenen 

Werte? In welchem Bezug stehen sie zu den in den letzten 10 Jahren vorgenommenen physischen oder 
per Algorithmus ermittelten Werten (Fahrzeuge/h: 2008: 275; 2010:137,2015:300)? 

4. Mit welcher Begründung wurden Verkehrszahlen von 2010 für den neuen Lärmkataster 2018 eingesetzt? 
Es sind die tiefsten Werte verglichen mit 2008 und 2015 und sie bedeuten eine Halbierung des Verkehrs. 

5. Weshalb wurden nicht aktuelle Verkehrsdaten erhoben bzw. von der Gemeinde Riehen verlangt? Dies 
insbesondere, da ein GVM mit wenigen Dauerzählstellen nur an den Rändern, keiner einzigen auf dem 
gesamten Gemeindegebiet von Riehen und ohne Kurzzeitzählungen keine verlässliche Resultate bringen 
wird. 

6. Wird eine solch rudimentäre Verkehrserhebung den Anwohnerlnnen von lärmbelasteten Strassen gerecht? 
7. Vor der Umleitung im Rahmen von LöBas wurde der Strassenbelag am Grenzacherweg ais saniert, aber 

nicht als lärmrechtlich saniert eingestuft. Inzwischen wurde er durch Mehrverkehr - auch wesentlich mehr 
LKW's - massiv abgenutzt. Werden die zugesagten Lärmmessungen nun durchgeführt und werden die 
Resultate in die Überprüfung des Strassenlärmkatasters aufgenommen? 

8. Bis wann werden die entsprechenden Werte (Verkehrsdaten, Zustand des Strassenbelags bezüglich 
Lärmemission) überprüft? 

9. Ist davon auszugeben, dass die Werte des Lärmkatasters auch für andere Gemeinde- und 
Kantonsstrassen auf dem Gemeindegebiet Riehen fehlerhaft sind? 

Sasha Mazzotti 
 
 

Interpellation Nr. 3 (Februar 2020) 
betreffend MCH Group AG – Folgen und Verantwortlichkeiten der jüngsten 
Entscheidungen des Verwaltungsrates 

20.5027.01 
 

Gemäss Medienmitteilung vom 21.1.2020 hat der Regierungsrat - als Vertretung der Einwohnergemeinde der 
Stadt Basel - beschlossen, die Liegenschaften der Messehalle 3 und des Musical Theaters rückwirkend per 1. 
Januar 2020 zu erwerben. Die Messehalle 3 wird bis Ende 2025 weiterhin von der MCH Messe Schweiz 
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betrieben. Der Kaufpreis für die beiden Liegenschaften (Baurecht) beruht auf einer externen Schätzung und 
bewegt sich im tieferen einstelligen Millionenbereich. Für das Musical Theater übernimmt die Einwohnergemeinde 
im Finanzvermögen den bestehenden Miet- und Betreibervertrag mit der Rent-a-Theater AG, Zürich. 
Noch im November 2019 wurde von der zuständigen Finanzdirektorin (und MCH-Verwaltungsrätin) in der 
Parlamentsdebatte zur Motion Thüring betreffend "kein Rückkauf von Messehallen mit Steuergeldern" versichert, 
dass ein Kauf derzeit nicht zur Diskussion stehe und der Grosse Rat bei einem Rückkauf ein "Mitspracherecht" 
habe. Diese Aussage ist rückblickend nachweislich falsch - auch wenn sich die Aussage der Finanzdirektorin 
allenfalls nicht auf einen Kauf ins Finanzvermögen, welcher in der Kompetenz des Regierungsrates liegt, bezog. 
Weiter wurde per Medienmitteilung der MCH Group AG vom 27.1.2020 bekannt, dass die MCH Group eine 
Kapitalerhöhung erwägt, um "notwendige Investitionen" in Digitalisierung, Innovationen und Internationalisierung 
zur Entwicklung bestehender und neuer Formate voranzutreiben. Hierzu kommt auch der Einstieg neuer 
Investoren in Frage. Die bestehenden Aktionäre, konkret also auch der Kanton Basel-Stadt mit seiner bisherigen 
Beteiligung von 33.5%, haben dann die Möglichkeit, neue Wertpapiere entsprechend ihrem Anteil an der 
Aktienmenge zu kaufen, damit sie prozentual gleich viele Aktien am Unternehmen halten. Entscheidet sich der 
Kanton also gegen einen weiteren Wertpapierkauf, würden der Einfluss und der Anteil des Kantons am 
Unternehmen sinken. 
Im Rahmen einer Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit einem Aktionärsantrag zur Einleitung einer 
Sonderprüfung zur Strategie hat die MCH Group AG am 27.1.2020 - im Vorfeld der a.o. Generalversammlung 
vom 29.1.2020 - schriftlich 39 beantwortete Fragen veröffentlicht, welche die AMG Fondsverwaltung AG 
eingereicht hat. In der Beantwortung wird u.a. ersichtlich, dass für die Messe "Grand Basel" ein konsolidierter 
operativer Verlust für die Jahre 2017 bis 2019 - inklusive Entwicklung und Teaser-Event 2017 - von CHF 27.8 Mio 
verbucht werden musste. Hinzu kommen ausserordentliche Abschreibungen der Standbauten in der Höhe von 
CHF 6.8 Mio. Weiter wurde bekannt, dass dem Verwaltungsrat durch das Management bis im Frühsommer 2018 
keine konkreten Hinweise auf die grossen finanziellen Probleme vorgelegt wurden. Dem Verwaltungsrat wurden 
diese erst im August 2018 und unmittelbar vor der Durchführung der Grand Basel zur Kenntnis gebracht. 
Auf Fragen in Bezug auf die Verantwortlichkeiten innerhalb des Verwaltungsrates geht die MCH Group AG nur 
verallgemeinernd ein. 
Ich bitte den Regierungsrat aufgrund der aktuellen Ereignisse um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Weshalb hat der Regierungsrat in der Ratsdebatte vom 20.11.2019 zur Motion Nr. 19.5458 behauptet, 

dass ein Kauf derzeit nicht zur Diskussion stehe und der Grosse Rat bei einem ja ohnehin ein 
Mitspracherecht hätte, wenn nur wenige Wochen später ein solcher Kauf vollzogen wurde? 
1.1 Wäre deshalb, da wohl die Verhandlungen über den beabsichtigten Kauf wohl bereits im Gange 

waren, etwas mehr Zurückhaltung und korrektere Aussagen besser gewesen? 
1.2 Wann hat der Regierungsrat die Verhandlungen mit der MCH Group AG betreffend des Kaufs 

begonnen? 
1.3 Wie hoch war der Kaufpreis? 
1.4 Sind weitere Hallenkäufe geplant? 
1.5 Welche Strategie wird mit dem Musical Theater verfolgt und finden hierzu Gespräche mit dem Mieter 

statt? 
2. Dem Verwaltungsrat der MCH Group AG gehören u.a. zwei Regierungsräte des Kantons Basel-Stadt 

(Regierungsrätin Eva Herzog und Regierungsrat Christoph Brutschin an). Sind diese beiden 
Regierungsräte bei den Kaufverhandlungen, im Sinne der Governance-Richtlinien des Regierungsrates 
aber auch der MCH Group AG, aufgrund des evidenten lnteressenskonflikts in den Ausstand getreten? 
2.1 Falls nein, weshalb nicht? 

3. In Bezug auf die Messehalle 3 wurde bekannt, dass diese noch bis 2025 weiterhin von der Messe Schweiz 
betrieben wird. Die Messehalle 3 ist auch Teil der Herbstmesse («Super 80's). 
3.1 Ist sichergestellt, dass diese Halle auch weiterhin (bis 2025) den Schaustellern und Standbetreibern 

der Herbstmesse zur Verfügung gestellt wird? 
3.2 Falls nein, wie sieht die weitere Strategie im Hinblick auf die Herbstmesse aus? 

4. Schon vor Jahren wurde von den Marktfahrern/-händlern und Schaustellern die Forderung aufgestellt, 
während der Herbstmesse die Halle 1 benutzen zu können. Die Messe hat diese Zusage schriftlich 
gemacht, als es um den Neubau der Halle und die damit zusammenhängende Volksabstimmung ging - 
und später dann jedoch angemeldet, sie habe Eigenbedarf. 
4.1 Ist angesichts der unklaren Zukunft der Halle 3 resp. der allgemeinen Situation der Messe Schweiz 

ein Umzug in die Halle 1 nun allenfalls doch denkbar? 
4.2 Falls nein, weshalb nicht? 

5. In den Antworten des Verwaltungsrates der MCH Group AG an die AMG Fondsverwaltung AG wird 
bekannt, dass die "Grand Basel" einen enormen Verlust eingefahren hat (fast 35 Millionen Franken) und 
der Verwaltungsrat erst sehr spät von diesem Misserfolg Kenntnis erhalten habe. 
5.1 Weshalb wurde der Verwaltungsrat durch das Management erst so spät in Kenntnis gesetzt? 
5.2 Welche Massnahmen wurden konkret ergriffen, um die Aufsicht des Managements - eigentlich 

Hauptaufgabe des Verwaltungsrates - zu verbessern? 
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6. Ebenfalls in den Antworten wird ersichtlich, dass der Neubau "über die Baselworld hinaus eine stark 
genutzte und von vielen Kunden geschätzte Lokalität" sei. 
6.1 Um diese Aussage mit Fakten zu belegen: Wie sieht die Auslastung der einzelnen Hallen aus (bitte 

Jahre 2017, 2018, 2019 einzeln aufführen)? 
7. Es ist bekannt dass die Baumesse "Swissbau" um einen Tag verkürzt wird. Auch andere Messeformate 

wurden in den vergangenen Jahren verkürzt oder eingestellt. 
7.1 Wie sieht die vom Verwaltungsrat nun mehrfach erwähnte Strategie für den Standort Basel aus und 

wie sollen, auch angesichts der digitalen Herausforderungen, neue Messen nach Basel gelockt 
werden? 

8. In der Medienmitteilung der MCH Group AG wird ausgeführt, dass u.a. "in die Internationalisierung zur 
Entwicklung bestehender und neuer Formate investiert" werden soll. 
8.1 Wo ist bei einer Internationalisierung, welche gerade erst kürzlich durch den Verkauf verschiedener 

Beteiligungen gestoppt wurde, der Mehrwert für den Kanton Basel-Stadt? 
9. Die vorgesehene Kapitalerhöhung bei der MCH Group AG hätte, sollte der Kanton Basel-Stadt nicht 

weitere Aktien erwerben, zur Folge, dass der Anteil und des Einflusses des Kantons sinkt. 
9.1 Wurde der Regierungsrat über diese Entscheidungen in Kenntnis gesetzt und verfolgt er 

diesbezüglich eine Strategie? 
10. Derzeit befinden sich zwei Regierungsräte aus Basel-Stadt im Verwaltungsrat der MCH Group AG. 

Regierungsrätin Eva Herzog wird als Finanzdirektorin per 31.1.2020 ausscheiden. Bleibt sie als Vertreterin 
des Kantons im Verwaltungsrat resp. ist vorgesehen, dass Tanja Soland ihren Sitz im VR per 1.2.2020 
einnimmt? 

11. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass die Gelegenheit für eine Anwendung der 
regierungsrätlichen Corporate-Governance-Richtlinien gerade jetzt (Kapitalerhöhung, Rücktritt 
Finanzdirektorin, baldiger Rücktritt Wirtschaftsdirektor etc.) angebracht wäre und die beiden VR-Sitze an 
externe Personen, welche die Minderheitsbeteiligung des Kantons vertreten können, vergeben werden 
könnten? 

Joël Thüring 
 
 

Interpellation Nr. 5 (Februar 2020) 
betreffend kantonale Regelungen für Praktika 

20.5036.01 
 

In der Antwort des Bundesrates auf die Motion 18.3489 zur Regelung von Praktika auf eidgenössischer Ebene 
schreibt der Bundesrat, dass die Arbeitsmarktaufsicht durch die Kantone vollzogen werde und die Kantone auch 
die Instrumente hätten, um gegen Missbräuche vorzugehen. Deshalb lehnt der Bundesrat die Motion ab. 
Seit 2010 steigt die Zahl von Praktika laufend. Gut 10 Prozent der 15- bis 24-Jährigen befinden sich schweizweit 
in einem Praktikum. Besonders prekär ist die Situation jener Jugendlichen, die im Gesundheits- und 
Betreuungsbereich vor einer Berufslehre teils sehr lange Praktika absolvieren müssen, und die jener 
Studienabgängerlnnen, die auch Jahre nach Ausbildungsende nur Praktika erhalten. Aus den Medien bekannt 
sind Fälle von jungen Menschen, deren Praktikum z.B. in Kinderbetreuung unter dem Versprechen, es folge bald 
eine Festanstellung, immer wieder verlängert wird. In solchen Fällen handelt es sich klar um Lohndumping. Junge 
Menschen werden in Praktikumsverträge zu kleinen Löhnen gezwungen und ersetzen Festangestellte mit 
höheren Löhnen, die zum Leben reichen. 
Grundsätzlich sollten Praktika nur in ganz spezifischen Konstellationen nötig sein, wie beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration und dann muss es eine Ausbildungskomponente geben. In vielen 
Fällen ist aber keine Ausbildungskomponente ersichtlich. Einige Kantone (beispielsweise Genf) haben deshalb 
bereits einen Kriterienkatalog veröffentlicht, der festhält, unter welchen Bedingungen junge Mitarbeitende 
tatsächlich als Praktikant/innen gelten können. Die Unsitte, durch junge Praktikant/innen Festangestellte zu 
ersetzen, gehört bekämpft. 
Der Regierungsrat wird gebeten, die nachfolgenden Fragen zu beantworten: 
− Gemäss Bundesrat sind die Kantone für die Überprüfungen der Praktikumsbedingungen zuständig. Prüft 

dies die zuständige kantonale Behörde?  
− Welche Instrumente werden hierzu eingesetzt? 
− Wurden bisher im Rahmen der Überprüfung Missbräuche aufgedeckt und geahndet? 
− Stimmt der Regierungsrat zu, dass durch Praktika zunehmend arbeitsrechtliche Standards unterlaufen 

werden und Lohndumping betrieben wird? 
− Welche Massnahmen wird der Regierungsrat unternehmen, um die Situation von Praktikant/innen in 

unserem Kanton zu verbessern? 
− Im Kanton Bern wurden verpflichtende Höchstdauern für Vorlehrpraktika von 6 Monaten eingeführt, um 

Missbräuchen vorzubeugen. Plant der Regierungsrat ähnliche Massnahmen? 
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− Wird sich der Regierungsrat für gesetzliche und regulatorische Änderungen wie Mindestlöhne für 
Praktikant/innen, Höchstdauern, dem verbindlichen Teil einer Ausbildungskomponente und angemessener 
Betreuung einsetzen? 

Toya Krummenacher 
 
 

Interpellation Nr. 8 (Februar 2020) 
betreffend weibliche Genitalverstümmelung – wie ist die Situation in Basel und was werden 
für Massnahmen dagegen ergriffen? 

20.5039.01 
 

Die gestern anlässlich des Jahresgedenktages zur weiblichen Genitalverstümmelung veröffentlichten Zahlen 
geben Anlass zu Bedenken. Die Zahlen der von Genitalverstümmelung betroffener Frauen und Mädchen habe 
gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Terre des Femmes (TdF) in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen. Es seien etwa 20'000 (BAG) bis 22'000 (TdF) Frauen und Mädchen in der Schweiz davon 
betroffen. Dies, obwohl die weibliche Genitalverstümmelung seit 2011 ein Straftatbetand ist, welcher mit einer 
Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren oder einer Geldstrafe nicht unter 180 Tagen bestraft wird. 
Frauen und Mädchen, die in ihrer Kindheit und Jugend an ihren Genitalien verstümmelt wurden, leiden meist ihr 
ganzes Leben lang an den Folgen dieses Übergriffs, diese können sowohl körperliche wie auch psychische 
Schädigungen sein. 
Dennoch werden jedes Jahr erneut Mädchen und Frauen Opfer dieses Rituals, sei es in den Sommerferien im 
Ausland oder auch hier in der Schweiz. Gemäss dem Bericht in der bz vom 06.02.2020 käme es immer wieder 
vor, dass sog. Beschneiderinnen aus dem Ausland in die Schweiz kämen um die Mädchen in den Ferien hier zu 
beschneiden. 
Des Weiteren existieren in Asien und Nordafrika mittlerweile Kliniken, die die weibliche Genitalverstümmetüng 
unter klinisch sauberen Bedingungen anbieten. Dies birgt die Gefahr, dass der verstümmelnde Eingriff in den 
Körper der Mädchen und Frauen gesellschaftlich vermehrt akzeptiert wird, da er unter klinisch sauberen 
Bedingungen durchgeführt wird und die Lebensgefahr nicht mehr so akut besteht wie bei einer Beschneidung im 
Hinterhof. 
Die Unterzeichnende bittet den Regierungsrat deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Gibt es konkrete Zahlen zu der Anzahl von Genitalverstümmelung betroffener Frauen und Mädchen, die in 

Basel-Stadt leben? 
2. Wo erhalten genitalverstümmelte Frauen und Mädchen Hilfe, Beratung und Unterstützung? 
3. Gibt es Verurteilungen oder Strafverfahren gestützt auf Art. 124 StGB in Basel-Stadt? 

− Wenn ja, wie viele und zu welcher Art von Verurteilungen haben sie geführt? 
− Wenn nein, weshalb sind bis anhin keine Strafverfahren eingeleitet worden? 
− Wen nein, was braucht es, damit Verstösse gegen Art. 124 StGB in Zukunft verfolgt werden können? 

4. An wen können sich Mädchen wenden, die Angst haben, sei es im Ausland oder auch hier in der Schweiz, 
an ihren Genitalien verstümmelt zu werden? Gibt es dafür eine spezifische Anlaufstelle? Gibt es 
niederschwellige und kostenlose Angebote für die Opfer weiblicher Genitalverstümmelungen? 
− Wenn ja - wie wird sie den Mädchen und Frauen bekanntgegeben? 
− Gibt es Informationsmaterial, das potentiell betroffenen Menschen ausgehändigt wird? 
− Wenn nein - ist der Kanton bereit, ein derartiges Angebot aufzubauen? 

5. Gibt es Aufklärungs- und/oder Sensibilisierungskampagnen in den Schulen über dieses Thema? Evtl. 
verbunden mit den Hinweisen, wohin sich potentielle Opfer wenden können? 
− Wenn nein - kann sich der Regierungsrat vorstellen, diesbezügliche Aufklärungskampagnen sofort an 

die Hand zu nehmen (die nächsten Sommerferien stehen schon bald wieder vor der Tür)? 
6. Ist weibliche Genitalverstümmelung - deren schwerwiegende Konsequenzen für die Betroffenen und die 

Tatsache, dass es in der Schweiz verboten ist - ein Thema, das Ärzte mit den Frauen, Mädchen (und auch 
Männern) besprechen? Z.Bsp. im Frauenspital, bei Kinderärzten, bei den schulärztlichen Untersuchungen 
etc.? 

7. Gibt es andere Stellen, an denen die Thematik der weiblichen Genitalverstümmelung mit Menschen, in 
deren Herkunftsländer dies praktiziert wird, thematisiert und besprochen wird? 
− Wenn nein - wäre es evtl. denkbar, an den Willkommens- und Integrationsgesprächen 

Informationsmaterial zur weiblichen Genitalverstümmelung den Klientinnen und Klienten mitzugeben? 
8. Gibt es konkrete Massnahem im Kanton Basel-Stadt um die potentiellen Opfer von weiblicher 

Genitatverstümmelung zu schützen? 
− Wenn nein - ist der Regierungsrat bereit, eine breite Informationskampagne in der Öffentlichkeit zu 

diesem Thema zu initiieren? 
 
1 Art. 124 StGB Körperverletzung / Verstümmelung weiblicher Genitalien 
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1 Wer die Genitalien einer weiblichen Person verstümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich und dauerhaft beeinträchtigt oder sie in anderer 
Weise schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen bestraft. 
2 Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind 
anwendbar. 

Ursula Metzger 
 
 

Interpellation Nr. 11 (Februar 2020) 
betreffend Gesamtsanierung des Hallenbad Rialto 

20.5042.01 
 

Das Hallenbad Rialto ist vielleicht nicht das schönste seiner Art auf Gottes Erdboden, hat aber für den 
Breitensport und damit die Lebensqualität und Gesundheit vieler Menschen in unserem Stadtkanton eine sehr 
grosse Bedeutung. Die vor zwei Jahren angekündigte Notwendigkeit einer Gesamtsanierung des Rialto mit einer 
möglichen Schliessung des Hallenbads von zwei Jahren hat daher in der Bevölkerung und v.a. bei den 
regelmässigen Nutzerinnen und Nutzern des "Rialto" sehr gemischte Gefühle ausgelöst. 
In seiner Antwort auf die Interpellation von Thomas Gander (siehe 18.5078.02) vom März 2018 schrieb der 
Regierungsrat, dass die Dauer der Sanierungsarbeiten (und ob diese gestaffelt durchgeführt werden könnten) 
erst dann abgeschätzt werden könne, wenn der Generalplaner seine Arbeit aufgenommen habe und ein Projekt 
vorliege. Ob das Hallenbad tatsächlich zwei Jahre geschlossen werden müsse, werde sich erst im Laufe der 
Gesamtplanung zeigen. Erst wenn Zeitdauer und Zeitraum der Sanierung und insbesondere der Zeitraum der 
notwendigen Schliessung des Hallenbads Rialto geklärt seien, könnten sinnvolle Alternativen gesucht und 
kommuniziert werden. 
Nun kursieren Gerüchte, dass die für Sommer 2020 angekündigte Gesamtsanierung des Hallenbads Rialto 
(genauer: des gesamten Rialto-Gebäudekomplexes) sich um mindestens zwei Jahre verzögere. In diesem 
Zusammenhang bittet der Interpellant den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Sind diese Gerüchte zutreffend? 
2. Wenn dem so ist: wo liegen die Ursachen für diese Verzögerung? 
3. Haben sich aufgrund der Entwicklungen in den letzten 23 Monaten neue Erkenntnisse ergeben, wie lange 

das Rialto seine Pforten für Schwimmerinnen und Schwimmer schliessen müsse und ob eine Staffelung 
der Sanierungsarbeiten möglich sei? 

4. Wären verbunden mit gewissen Mehrkosten allenfalls eine Beschleunigung der Sanierungsarbeiten 
denkbar (Zweischichtbetrieb usw.)? 

5. Wird es für die Schwimmerinnen und Schwimmer während der Dauer der Sanierungsarbeiten nun 
irgendwelche sinnvollen Alternativen geben (Öffnung von Schulschwimmbädern oder dergleichen)? 

6. Wird die Sanierung des Hallenbades für dessen Nutzerinnen und Nutzer irgendeine 
Attraktivitätssteigerung mit sich bringen? 

Tim Cuénod 
 
   
 
 

Interpellation Nr. 12 (März 2020) 
betreffend Abfallentsorgung bei KMU 

20.5050.01 
 

Am 4. Februar 2020 hat der Regierungsrat bekanntgegeben, dass das Entsorgungsmonopol der Gemeinden seit 
dem 1. Januar 2019 neben Haushaltsabfällen neu auch haushaltsähnliche Abfälle von KMU umfasst. Neu wird 
das Tiefbauamt den KMU-Abfall entsorgen; wobei Spezialabfälle ausgenommen sind. 
Ich erlaube mir, dem Regierungsrat in diesem Zusammenhang die vorliegenden Fragen zu stellen: 
1. Der Regierungsrat erwähnt "haushaltsähnliche Abfälle" und als Ausnahme "Spezialabfälle". In den Medien 

konnte man auch den Begriff "Sonderabfälle" lesen. Was ist unter diesen Ausdrücken genau zu 
verstehen? 

2. Ich gehe davon aus, dass KMU mit weniger als 250 Vollzeitstellen betriebsspezifische und leicht zu 
sortierende Abfälle wie Akten, Altmetall, Altöl, Elektroschrott, Glas, PET-Flaschen, Weissblech und Abfälle 
in Presscontainern weiterhin von privaten Anbietern entsorgen lassen dürfen. Wenn das stimmt: was 
spricht dagegen, in der öffentlichen Kommunikation explizit darauf hinzuweisen? 

3. Findet es der Regierungsrat in Ordnung, dass beispielsweise eine Kioskkette mit schweizweit über 250 
Mitarbeitern die Abfälle der einzelnen Kioske (mit jeweils nur wenigen Mitarbeitern) von privaten Anbietern 
entsorgen darf (oder sogar muss), während beispielsweise einem grossen Hotel mit 150 Mitarbeitern 
dasselbe verwehrt wird? 

4. Die Grenze von 250 Vollzeitstellen wurde vom Bund festgelegt. Teilt der Regierungsrat meine Ansicht, 
dass dies eine willkürliche Grenze ist, die kleinere und mittlere Unternehmen gegenüber 
Grossunternehmen benachteiligt? Ist der Regierungsrat bereit, sich dafür einzusetzen, dass diese Grenze 
fällt oder stark gesenkt wird? 
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5. Laut Regierungsrat fallen für den Kanton keine Mehrkosten an, da der zusätzliche Aufwand von jähriich 
rund 1,4 Millionen Franken durch Abfallgebühren in derselben Höhe gedeckt werden soll. 
a. Bedeutet dies, dass für die betroffenen Unternehmen auch keine Mehrkosten entstehen? 
b. Geht der Regierungsrat davon aus, dass das Tiefbauamt die Entsorgung der "haushaltsähnlichen 

Abfälle" für KMU zum gleichen Preis oder günstiger eriedigen kann als private Anbieter? 
c. Wenn Ja, bitten wir um detaillierte Berechnungsgrundlagen. 
d. Wenn nein, wie hoch werden die voraussichtlichen Mehrkosten für die KMU sein? 

6. Der Regierungsrat erwähnt, dass auch Modelle zulässig wären, bei denen Konzessionen an einen oder 
mehrere private Anbieter vergeben werden. Entsprechende Modelle wurden offenbar geprüft. 
a. Wie wurde diese Prüfung vorgenommen? 
b. Fanden zu diesem Zweck auch Gespräche mit den führenden privaten Anbietern statt? 
c. Wurden Offerten von privaten Anbietern eingeholt? 

7. Im Baselbiet gibt es kein Gemeinwesen, das Abfälle noch selbst einsammelt. In allen Gemeinden wird mit 
privaten Anbietern zusammengearbeitet. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die von ihm 
vorgeschlagene Lösung "punkto Ökologie, Arbeitnehmerschutz, Sauberkeit der Stadt und Zuverlässigkeit" 
besser abschneidet. 
a. Wie kommt er zur Einschätzung, dass private Anbieter weniger zuverlässig, weniger ökologisch, 

weniger arbeitnehmerfreundlich und weniger sauber arbeiten? 
b. Gab oder gibt es entsprechende Hinweise von Gemeinden, die durch private Anbieter entsorgen 

lassen? 
c. Gibt es Baselbieter Gemeinden, welche eine Reintegration der Sammlung gewerblicher Abfälle in die 

kommunale Verwaltung prüfen? 
8. Wenn Gemeinden Konzessionen an private Anbieter vergeben, erfolgt das mittels Ausschreibungen. 

a. Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass bei einer Ausschreibung den Anbietern keine Standards 
betreffend Ökologie, Arbeitnehmerschutz, Sauberkeit der Stadt und Zuverlässigkeit zwingend 
vorgeschrieben werden können? 

b. Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die privaten Anbieter solche Standards, obwohl zugesichert, 
nicht einhalten? Gibt es hierfür Belege zumindest ernstzunehmende Hinweise? 

Beat K. Schaller 
 
 

Interpellation Nr. 13 (März 2020) 
betreffend Integrative Förderung in den Mittelschulen und der Berufsbildung 

20.5051.01 
 

Basel-Stadt hat den gesetzlichen Auftrag, eine integrative Förderung aller Kinder gemäss ihren Bedürfnissen 
bereitzustellen. Die baselstädtische Sonderpädagogikverordnung basiert auf dem Schulgesetz und stützt sich auf 
das Sonderpädagogik-Konkordat. 
In den Volksschulen von Basel-Stadt gibt es deshalb eine breite Palette von integrativen Angeboten. Kinder, die 
diese Angebote in Anspruch nehmen, haben dadurch die Möglichkeit, eine Schule mit Regelstrukturen zu 
besuchen und einen Schulabschluss zu machen. Im Bereich der Mittelschulen und der Berufsbildung braucht es 
ebenso, auch weiterführende, integrative Angebote und in den Berufsfachschulen sonderpädagogische 
Unterstützung, damit diese Kinder und Jugendlichen, die eine integrative Förderung benötigen, auch in die 
Berufsbildung eingebunden werden können. 
Neben dem Gap-Case Management Berufsbildung, der Lehraufsicht und der Berufsberatung braucht es 
niederschwellige Angebote mit Anschlussmöglichkeiten. 
Fragen: 
− Besteht im Bereich der Mittelschulen und der Berufsbildung ein integratives Angebot und gibt es in den 

Berufsfachschulen eine sonderpädagogische Unterstützung? 
− Was für Projekte sind dazu in Planung? 
− Gibt es eine Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Berufsbildung 2030? 
− Wenn integrative Angebote in der Berufsbildung 2030 aufgenommen werden, besteht die Möglichkeit, 

dass Basel-Stadt diese übernimmt? 
− Gibt es neben den EFZ/EBA - Ausbildungen Bestrebungen für ein integratives Berufsbildungsangebot 

(nicht PrA nach INSOS)? 
− Besteht die Möglichkeit, Kompetenzen zu validieren, resp. die Möglichkeit eines individuellen 

Kompetenznachweises? 
− Gibt es Ansätze für Zusammenarbeiten mit anderen Kantonen, z.B über die EDK? 

Michela Seggiani  
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Interpellation Nr. 14 (März 2020) 
betreffend Rathaus: Haus des Parlaments? 

20.5059.01 
 

Das Rathaus wäre im Grunde genommen ein Haus des Parlamentes. Die Vergabe und Vermietung von Sälen 
und Sitzungszimmern wirft in letzter Zeit eher Fragen auf; es besteht auch Uneinigkeit in Bezug auf Führungen, 
das Öffnen des Regierungsratszimmers, Sicherheit im Regierungsratszimmer, das Offenhalten und die Kontrolle 
des Rathausinnenhofes. Ich verweise hier auf die Antwort der Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann auf 
die Interpellation von Stephan Mumenthaler betreffend Zugang zum Rathaus. 
Drei Fragenkomplexe entstehen. Der Eine betrifft die Vergabe und Vermietung der Säle und Sitzungszimmer – 
nicht nur an die Kommissionen, sondern auch an "Fremde". Untrennbar damit verbunden ist der Aufsichtsbetrieb 
und dessen nur schwer nachvollziehbaren Veränderung. Und nicht zuletzt geht es um Sicherheit und 
Datenschutz. 
Die Interpellantin bittet die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
Vergabe und Vermietung von Sitzungszimmern und Säle 
− Warum kann eine Kommission einen Raum am Vormittag (8-12 Uhr) nicht benützen, wenn abends (18 

Uhr) in diesem Raum eine Veranstaltung stattfindet? 
− Warum wird z.B. eine interreligiöse Veranstaltung im Grossratssaal nicht zugelassen, weil diese angeblich 

nicht "neutral" ist? 
− Wieso wurde die Vergabe und Vermietung der Sitzungszimmer und Säle – auch für Kommissionen - 

verschärft? 
Aufsichtsbetrieb 
− Warum wurde dem Abwart gekündigt? 
− Warum ist der jetzige Abwart nur 80% angestellt und wohnt erst noch extern? 
− Was ist der Vorteil eines extern wohnhaften gegenüber eines intern wohnhaften Abwarts? 
− Wer übernimmt in Abwesenheit des Abwarts im Notfall tagsüber und nachts das Zepter? 
− Wer ist nun zuständig für das Öffnen und Schliessen des Hauses nach den Parlamentssitzungen? 
− Was entstehen für Zusatzkosten, wenn der Abwart nicht im Hause ist? 
− Rechnet sich die Auslagerung des Abwartjobs überhaupt? Hier bitte ich um eine Gegenüberstellung der 

Kosten. 
Sicherheitsbedenken 
Das Regierungsratszimmer kann an Führungen nicht mehr gezeigt werden, weil u.a. befürchtet wird, Zitat 
mündliche Beantwortung von Frau Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann der Interpellation Stephan 
Mumenthaler: "Ausschlaggebend waren die ungeschützten LAN-Anschlüsse am Regierungstisch".  
− Was wird unter "ungeschützten LAN-Anschlüssen" verstanden? 
− Warum gibt es fahrlässig ungeschützte LAN-Anschlüsse am Regierungstisch? 
− Können also auch jederzeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zugang zum Regierungsratszimmer Daten 

abziehen? 
− Könnte nicht in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten und der IT-Abteilung des Kantons eine 

sichere Lösung für diese leichtfertige Situation gefunden werden? 
Beatrice Isler  

 
 

Interpellation Nr. 15 (März 2020) 
betreffend unhygienische Zustände in der Markthalle? 

20.5081.01 
 

Der Basler Zeitung vom 25. Februar 2020 war zu entnehmen, dass in der Markthalle offensichtlich 
Hygienezustände herrschen, welche Gastronomen und Lebensmittelkontrollexperten für grenzwertig halten.  
Im Bericht werden u.a. schlecht gesäuberte und für einen professionellen Betrieb ungünstige Abzugshauben über 
den Kochfeldern moniert. Teilweise sei der Staub und Dreck im Gebälk der Bretterbuden über den Anrichten und 
Arbeitsflächen "zentimeterdick". Der ehemalige Präsident des Wirteverbandes und Besitzer verschiedener 
Gastronomiebetriebe in Basel, so der Bericht, würde selbst nicht in der Markthalle – aus hygienischen Gründen – 
essen gehen.  
Ein Rundgang in der Halle mit einer ehemaligen Mitarbeiterin der Lebensmittelkontrolle Basel-Stadt (und Expertin 
im Bereich) zeigte weitere Mängel auf. So muss ein Anbieter von seiner Anrichtefläche quer durch den 
Kundenbereich an ein kleines Becken gehen, um sich die Hände zu waschen – was gemäss Aussagen der 
Expertin "ausserhalb der Markthalle in einem Kleinbetrieb nicht geduldet werden würde". In einem anderen 
Betrieb lagen im Lagerraum Lebensmittel in geöffneten Kartonkisten auf dem Boden.  
Handelt es sich hierbei allenfalls noch um Details, so wird gemäss Bericht zudem aber v.a. beanstandet, dass die 
Standbetreiber über den Arbeitsflächen über kein Dach verfügen und alle Stände oben offen seien. Dies, obschon 
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die hohe Kuppel der Markthalle nicht zu kontrollieren sei, weil sie nicht einfach geputzt werden kann. 
Entsprechend seien die Stände verstaubt. 
Kritisiert wird im Bericht zudem das Wasserkonzept. Inmitten der Bretterbuden-Inseln gibt es nur einen einzigen 
Wasserhahn mit einem kleinen Becken fürs Händewaschen. Hierzu hätten aber nicht einmal alle Standbetreiber 
einen direkten Zugang. In der Praxis führe dies dazu, dass Standbetreiber ihre Hände lediglich mit einem Tuch 
abwischen. Dabei ist in diesem Punkt das Lebensmittelgesetz sehr eindeutig und schreibt vor, "dass in jedem 
Arbeitsbereich eine Handwascheinrichtung vorhanden und jederzeit zugängig und benutzbar sein muss." 
Auch die in der Halle angetroffenen Holzablagen scheinen ungeeignet, wenn auch nicht verboten zu sein, da sie 
schwierig sauber zu halten sind. Normalerweise wird deshalb den Betrieben eine Arbeitsfläche aus Chromstahl 
o.ä. empfohlen.  
Offensichtlich profitiert die Markthalle davon, dass sie an sich von Klein- und Kleinstbetrieben betrieben wird und 
nicht als Grossbetrieb gilt. Die Hygiene wird von der Hallenbetreiberin, der Markthallen AG, offensichtlich an die 
Standbetreiber delegiert. Andere Konzepte, wie bspw. auf von einem Konzern betriebenen Autobahnraststätten in 
der Schweiz, sehen vor, dass die dort befindlichen Betriebe als Einheit zu verstehen sind und nicht als separate 
Kleinbetriebe, womit auch härtere Anforderungen gelten. Offensichtlich ist dies bei der Markthalle nicht der Fall- 
Der Interpellant schätzt die Markthalle mit dem vielfältigen gastronomischen Angebot und findet das Konzept 
spannend. Dennoch lässt der Bericht gewisse Fragen offen, welche unbeantwortet bleiben. Ich ersuche den 
Regierungsrat daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Sind dem Regierungsrat diese Zustände bekannt? Falls ja, was unternimmt er, um die risikobasierten 

Kontrollen zu intensivieren? 
2. Trifft es zu, dass einzelne Vorgaben – wie im Bericht der Baz beschrieben – nicht eingehalten werden 

(bspw. in der Thematik der Handwascheinrichtungen). Falls ja, weshalb wird dagegen nichts 
unternommen? Falls nein, wird dieser Mangel beseitigt? 

3. Weshalb werden die einzelnen Betriebe in der Markthalle als "Kleinbetriebe" mit tieferen 
Hygieneanforderungen geführt und nicht, wie bei einer Essenausgabe / Tag in dieser Grössenordnung, als 
ordentlicher Grossbetrieb? 

4. Existieren im Kanton weitere Beispiele wie die Markthalle, bei welcher bei permanenten (nicht 
Gelegenheits- oder Festwirtschaften) Betrieben diese als Kleinbetriebe gewertet und behandelt werden? 
Falls ja, um welche Betriebe handelt es sich? 

5. Ist der Regierungsrat angesichts der beschriebenen Mängel und der Expertise einer ehemaligen 
Mitarbeiterin der kantonalen Lebensmittelkontrolle nicht auch der Ansicht, dass diese Beurteilung 
überdacht werden muss und die Lebensmittel- und Hygienestandards eines Grossbetriebs gelten sollten 
(Stichwort "gleich lange Spiesse")?  

6. Ist sichergestellt, dass im Kanton Basel-Stadt die geltenden lebensmittel- und hygienerechtlichen 
Bedingungen auch bei den Food Trucks und anderen Betreiben von Kleinangeboten jederzeit eingehalten 
sind resp. kann der Regierungsrat bestätigen, dass jeder Food Truck und Standbetreiber über die 
gesetzlich vorgeschriebenen Einrichtungen wie bspw. eine eigene Handwascheinrichtung verfügt? Falls 
nein, weshalb nicht? 

7. Das neue Gastgewerbegesetz ist vor wenigen Wochen in Kraft getreten. Wie ist sichergestellt, dass den 
Bewerbern für die Erteilung einer Betriebsbewilligung die entsprechenden Vorschriften bekannt sind resp. 
wie werden die Kenntnisse seitens des Kantons, welcher neu die Prüfungen organisiert, abgefragt? 

Pascal Messerli 
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Schriftliche Anfragen 
 
eingegangen seit der Sitzung vom 12. Februar 2020 
 
 
 

1. Schriftliche Anfrage betreffend mehr Sicherheit für Velofahrende auf der 
Giornicostrasse 

20.5025.01 
 

Die Giornicostrasse erschliesst das hintere Bruderholz von der Reinacherstrasse her. Der untere Teil ist bis zur 
Seltisbergerstrasse immer noch Tempo 50. Ab dieser gilt dann Tempo 30. Viele Velofahrende beklagen sich über 
die mangelnde Sicherheit im unteren Teil wo Tempo 50 gilt. Sie werden von Automobilisten im hohen Tempo 
knapp überholt. Velofahrende fahren in diesem Strassenabschnitt wegen der starken Steigung langsamer und 
brauchen daher auch mehr Bewegungsraum. Sicherheitsmassnahmen für die Velofahrenden drängen sich daher 
auf. 
Die Giornicostrasse weist keine Mittellinie auf. Es stellt sich die Frage ob bergwärts ein Radstreifen markiert 
werden kann. Abwärts haben die Velofahrenden eine hohe Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeitsdifferenz zu 
den Autos ist relativ klein. Darum werden die Velofahrenden abwärts selten oder wenig überholt. Ein Radstreifen 
drängt sich abwärts nicht auf. Die Breite von 6.50 m lässt gemäss den Normen eine Kernfahrbahn von 5 m und 
einen bergwärts markierten Radstreifen von 1.50 m. Damit könnte die Sicherheit der Velofahrenden massiv 
verbessert werden. Kreuzen von zwei Lastwagen ist weiterhin möglich, denn der Radstreifen lässt ein Befahren 
zum Kreuzen zu wenn sich darauf kein Velofahrer befindet. 
Ich frage deshalb die Regierung an ob, auf der Giornicostrasse, von der Reinacherstrasse - Seltisbergerstrasse, 
für die Sicherheit der Velofahrenden bergwärts ein Radstreifen markiert werden kann. 

Kerstin Wenk 
 
 

2. Schriftliche Anfrage betreffend Massnahmen gegen sexuelle Belästigungen an 
der Uni 

20.5029.01 
 

Im Mai 2018 wurde bekannt, dass während eines mehrjährigen Zeitraumes eine Studierende der Uni Basel von 
ihrem betreuenden Professor sexuell belästigt und genötigt wurde. Da diese in einem Abhängigkeitsverhältnis zu 
dem Professor stand, war es für die Studierende schwierig, die anhaltenden Belästigungen und Übergriffe immer 
wieder zurückzuweisen. In einem Artikel wurde sie mit den Worten "Wenn sie nicht mitgemacht habe, habe sie 
das zu spüren bekommen" zitiert. Im Mai 2018 reichte die Studentin eine Beschwerde ein, woraufhin die 
Universität auf Grund der schweren Vorwürfe ein Verfahren einleitete. Im November wurde das Verfahren 
abgeschlossen, aber das Ergebnis der Untersuchung der Studentin nicht mitgeteilt. Erst später wurde bekannt, 
dass der Professor abgemahnt wurde und er sich von seinen Leitungsfunktionen zurückgezogen hat. Nach einem 
halbjährigen Sabbatical (welches bereits geplant war), nahm der Professor im Herbstsemester 2019 seine Lehr- 
und Betreuungstätigkeit wieder vollumfänglich auf. 
Auch nach Abschluss des Verfahrens gibt es viele offene Fragen. Die Beteiligten verweigern jegliche Auskunft. 
Aber im Hinblick auf mögliche zukünftige Vorfälle ist es dringend notwendig klare Strukturen zu schaffen und eine 
niederschwellige Anlaufstelle mit genügend Stellenprozenten und den notwendigen Kompetenzen auszustatten. 
Ich bitte die Regierung deshalb die folgenden Fragen zu beantworten: 
- Welche Massnahmen hat die Universität seit letztem Frühjahr selbst getroffen und geplant, um Studierende 

und Angestellte in (Mehrfach-)Abhängigkeitsverhältnissen zu schützen? 
- Wie wird gerechtfertigt, dass der abgemahnte Professor nach seiner Rückkehr seine Lehr- und 

Betreuungstätigkeiten wieder vollumfänglich aufnimmt? 
- Durch wen wurde diese Entscheidung getroffen und welche Möglichkeiten gibt es, um Einsicht in diesen 

Entscheid zu bekommen? 
- Welche Möglichkeiten des Einspruchs gibt es? 
- Unter welchen Bedingungen und Auflagen findet die Betreuung der Studierenden statt und wie kann die 

persönliche Integrität der Betreuten gewährleistet werden? 
- Wurden die Studierenden des Professors über die Übergriffe informiert? 

- Inwiefern sind Massnahmen bezüglich Verletzungen von persönlicher Integrität im Rahmen der Universität 
einklagbar? Wie können – neben Arbeits- und Strafrecht  – Tatpersonen sanktioniert werden? 

- Die Schaffung der neuen Stelle «Koordinatorin für Verletzungen persönlicher Integrität» wird als Massnahme 
für den Umgang und die Betreuung von Integritätsverletzungen von Betroffenen bezeichnet. Allerdings wurde 
diese neugeschaffene Stelle durch eine Mitarbeitende besetzt, die zuvor im «antelope» -Programm gearbeitet 
hat und diese Stelle im "antelope"- Programm anscheinend unbesetzt blieb.  
- Inwiefern steht es im Einklang von Diversität und Chancengleichheit eine neue Stelle einzurichten, diese 
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aber von einem Programm abzuziehen, welches explizit Diversität und Chancengleichheit fördern soll? 
- Welche Schritte werden unternommen, um das «antelope»-Programm wieder auf den vorherigen 

personellen Stand zu bringen? 
- Inwieweit sind Schritte geplant, diese Stellen weiter auszubauen? 

- Wie viele Stellenprozente hat die neuen Stelle «Koordinatorin für Verletzungen persönlicher Integrität" und wie 
viele Anfragen wurden bis heute gestellt und bearbeitet? 

- Welche Massnahmen werden beim Kanton erarbeitet, um sexueller Belästigung an staatlichen 
Bildungsinstitutionen wirksam entgegen zu treten und die Mitarbeitenden zu sensibilisieren? 

- Gibt es konkrete Pläne für einen kantonsweiten «Code of Conduct», der alle Angestellten kantonaler 
Behörden und Verwaltungen zu respektvollem und anti-diskriminatorischem Verhalten anleitet? 

- Gibt es Pläne für kantonale Sensibilisierungskampagnen zur Problematik von sexueller Belästigung und 
Ausbeutung in Betreuungsverhältnissen an kantonalen Bildungsinstitutionen? 

- Inwiefern können die bestehenden Institutionen beim Kanton eine achtsame und angemessene Betreuung 
von Betroffener sexualisierter Belästigung oder Gewalt gewähr-leisten und an welche Stellen können sich 
Betroffene wenden? 

- Ist ein Ausbau oder eine Veränderung bei den Stellen geplant, angesichts dessen, dass die Betroffene bei 
den bestehenden Stellen keine angemessene Unterstützung erfuhr? 

Beatrice Messerli 
 
 

3. Schriftliche Anfrage betreffend des Ausbaus von Solarenergieinstallationen 
durch bessere Information über die geänderte Rechtslage 

20.5034.01 
 

Nicht wenige Immobilieneigentümer/innen in der Nummernzone (also ausserhalb der Schutz- und Schonzone) 
konnten in der Vergangenheit Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen auf dem Dach ihres Gebäudes nicht 
installieren, weil ihnen dies durch die Stadtbildkommission aus baukulturellen und ästhetischen Gründen 
untersagt worden war. 
Vergangene Anti-Solardach-Entscheide der Stadtbildkommissionen haben gerade in Aussenquartieren der Stadt 
für viel Unverständnis gesorgt und dem Ansehen der Stadtbildkommission, die ohne Zweifel viel Gutes für den 
Erhalt unseres Stadtbildes leistet, nicht unerheblichen Schaden zugefügt. 
Sehr Vielen ist dabei nicht bewusst, dass in der Zwischenzeit bundesrechtlich ein vereinfachtes 
Bewilligungsverfahren im Bereich Solarenergieinstallationen eingeführt ist und die Stadtbildkommission in der 
Nummernzone über keinerlei Zuständigkeit verfügt, Solarenergieanlagen auf Gebäudedächern abzulehnen. 
Dies wurde auch im Bericht der Bau- und Raumplanungskommission zur Motion René Brigger und Konsorten 
betreffend Anpassung der Aufgaben der Stadtbildkommission (Geschäfts-Nr. 14.5275) so festgestellt. Auch 
Mitglieder der BRK waren bis vor kurzem nicht über die veränderte Rechtslage informiert. Insofern darf auf jeden 
Fall davon ausgegangen werden, dass sicher einige, deren Gesuch auf Erstellung einer Photovoltaikanlage in der 
Vergangenheit von der Stadtbildkommission abgelehnt worden war, ebenfalls nicht darüber im Bilde sind, dass 
ein genau gleich formuliertes Gesuch mit der nun schon seit 2014 veränderten Rechtslage auf jeden Fall bewilligt 
werden würde. Auch ist davon auszugehen, dass andere (z.B. Nachbarn von Eigentümern mit einem abgelehnten 
Gesuch) in der irrigen Annahme, ein Solardach-Gesuch von ihnen wäre chancenlos, auf ein solches verzichten. 
Der Schreibende hat daher in diesem Zusammenhang folgende Fragen an den Regierungsrat: 
Wäre es aus Sicht des Regierungsrates nicht angebracht und aus klima- und energiepolitischen Gründen 
dringend notwendig, die Basler Bevölkerung und insbesondere Hauseigentümer/innen offensiver über die 
veränderte Rechtslage zu informieren? 
Wäre der Regierungsrat z.B. bereit, im Gespräch mit der kantonalen Gebäudeversicherung zu erörtern, ob diese 
in ihrem jährlichen Brief an alle Eigentümer/innen ein Infoblatt beilegen könnte, um über die veränderte 
Rechtslage im Bereich der Photovoltaik aufzuklären? 
Wäre der Regierungsrat darüber hinaus bereit, all diejenigen gesondert anzuschreiben, die eine Parzelle 
besitzen, auf welcher in der Vergangenheit die Erstellung einer Solarenergie-Dachinstallation durch die 
Stadtbildkommission oder die Ortsbildkommissionen der Landgemeinden abgelehnt worden war? 

Tim Cuénod 
 
 

4. Schriftliche Anfrage betreffend Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen Basel-
Stadt (Friedhof Hörnli) 

20.5047.01 
 

Überführung eines Leichnams ins Ausland. 
Wenn Angehörige den Leichnam eines Verstorbenen zur Bestattung ins Ausland (i.d.R. Geburtsland des 
Verstorbenen) transportieren wollen, sind verschiedene gesetzliche Regelungen zu beachten. Für den Transport 
eines Leichnams ins Ausland ist ein Leichenpass nötig. Dieser wird vom zuständigen Zivilstandsamt erteilt. Bevor 
ein Leichenpass erteilt werden kann, muss der Bestatter oder die Bestatterin ein Einsargungs- und 
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Versiegelungsprotokoll erstellen. 
Gemäss den internationalen Übereinkommen über die Leichenbeförderung und der entsprechenden 
Bundesverordnung muss für den Transport einer verstorbenen Person von der Schweiz ins Ausland ein 
sogenannter Leichenpass ausgestellt werden. Dieser ermöglicht es, einen versiegelten Sarg ohne Grenzkontrolle 
durch Drittländer auf dem Luft- oder Landweg ins Bestimmungsland zu überführen. 
Dieser Leichenpass wird durch das Zivilstandsamt, in dessen Kreis die betroffene Person verstorben ist, 
ausgestellt. Für ausserkantonal verstorbene Personen mit letztem Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt wird der 
Leichenpass durch das am Wohnsitz zuständige Zivilstandsamt ausgestellt. 
In Basel-Stadt leben heute 163 verschiedene Nationen mit diversen Religionszugehörigkeiten und diversen 
Bestattungsgeboten. 
Der Tod kennt keine Öffnungszeiten, deshalb bitte ich die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
Ist es möglich, am Zivilstandsamt die Öffnungszeiten mit Pikettdienst flexibler zu gestalten? 
Besteht im Bestattungsamt für Todesfälle an Sonn- und Feiertagen ein Pikettdienst zur Verfügung? 
Gibt es eine vereinfachte Lösung für die diversen Religionsgemeinschaften auch an Sonn- und Feiertagen, damit 
die logistischen Herausforderungen ohne Zeitverlust organisiert werden können? 

Seyit Erdogan 
 
 

5. Schriftliche Anfrage betreffend Weiterbildungsbeiträge im Rahmen der ALV, IV 
und Sozialhilfe 

20.5048.01 
 

Für einige erwerbslose Menschen, die von Sozialversicherungen und dem Kanton unterstützt werden, helfen Aus- 
und Weiterbildungen sowie Umschulungen, den Weg zurück in die Arbeitswelt wiederzufinden. Im Rahmen der 
ALV, der IV und der Sozialhilfe wird deshalb finanzielle Unterstützung gewährt, wenn zum Beispiel die 
Unterstützten ihren Beruf aus Gesundheitsgründen nicht mehr ausführen können oder ihre beruflichen 
Qualifikationen nicht mehr gefragt sind. Dabei wird auch auf Stipendien des Amtes für Ausbildungsbeiträge 
zurückgegriffen. Mit der Schriftlichen Anfrage bitte ich um eine Übersicht über diese Weiterbildungs-
Unterstützungen. Mich interessiert die Periode der letzten zehn Jahre und dabei insbesondere die 
Altersverteilung der Unterstützten (idealerweise nach Kohorten) und die Art der unterstützten Ausbildungen 
(Berufsfelder). Konkret: 
1. Wie viele Personen in der ALV werden aufgeschlüsselt nach Alterskategorien absolut und prozentual jährlich 

bei einer Aus- oder Weiterbildung unterstützt? In welchen Berufsfeldern? 
2. Wie viele Personen in der IV werden aufgeschlüsselt nach Alterskategorien absolut und prozentual jährlich 

bei einer Aus- oder Weiterbildung unterstützt? In welchen Berufsfeldern? 
3. Wie viele Personen in der Sozialhilfe werden aufgeschlüsselt nach Alterskategorien absolut und prozentual 

jährlich bei einer Aus- oder Weiterbildung unterstützt? In welchen Berufsfeldern? 
4. Mit welchen Mitteln werden diese Beiträge finanziert?  
5. Wie hoch fällt der durchschnittliche Beitrag pro unterstützte Person in den jeweiligen Bereichen aus?  

Pascal Pfister  
 
 

6. Schriftliche Anfrage betreffend Pacer-Schwellen auf Velorouten und in 
Quartierstrassen 

20.5049.01 
 

Die gelb-schwarzen Gummischwellen, auch genannt Pacer-Schwellen, werden zur Unterstützung der Einhaltung 
von Tempo 30 des Autoverkehrs in den Quartierstrassen bei den Einmündungen montiert. Die Quartierstrassen 
sind aber vielfach auch Velorouten auf denen die Velofahrenden sicher, zügig und bequem vorankommen sollen. 
Zur besseren Verkehrssicherheit werden die Routen durch Tempo-30-Zonen geführt. 
Bei der Montage dieser Pacer-Schwellen wird aber nicht auf die Gegebenheiten der Velofahrenden Rücksicht 
genommen. So werden diese Gummischwellen über die ganze Fahrbahnbreite bis an die Trottoir-/Strassenränder 
oder zu den parkierten Autos gezogen. Die Durchfahrtbreite für Velofahrende beträgt in den meisten Fällen nur 
noch 50 cm. Velos mit Anhänger und Cargo-Velos haben eine Breite von ca. 1 m (gesetzlich zulässige Breite 
1.0m). Sie müssen die Gummischwellen genauso überfahren wie Autos. Für Velofahrende ist dies eine 
Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und des Fahrkomforts. Gefährlich ist es nachts und bei Nässe. Beim 
Überfahren mit Kinderanhänger und "Kistenvelos" werden die Kinder unnötig und arg durchgeschüttelt, was nicht 
veloförderlich ist. 
Als in Basel-Stadt die ersten Tempo-30-Zonen mit Pacer-Schwellen eingeführt wurden, gab es diesbezüglich 
Gespräche zwischen den Veloverbänden und der Verwaltung. Man einigte sich auf eine seitliche Durchfahrtbreite 
(zulässige Velobreite und etwas Spielraum). In der Tat wurde aber in letzter Zeit diese "Norm" nicht mehr 
eingehalten. 
Ich frage deshalb die Regierung an: 
− ob für die Sicherheit der Velofahrenden zwischen den Gummischwellen und Fahrbahnrand oder parkierten 
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Autos eine Durchfahrtbreite von 1.50 m eingehalten werden kann. 
− ob diesbezüglich ein Normenblatt oder Projektierungsrichtlinie gemacht werden kann. 
− ob alle vorhandenen Gummischwellen auf die Durchlassbreite von 1.50 m überprüft und bei 

Unterschreitung des Mindestmasses korrigiert werden können. 
Jörg Vitelli 

 
 

7. Schriftliche Anfrage betreffend "QUIMS" in Basel-Stadt 20.5052.01 
 

Vor zwanzig Jahren startete QUIMS in Zürich. QUIMS ist ein Schulentwicklungs- und Unterstützungsprogramm, 
das für Schulen mit vielen Kindern aus sozial benachteiligten und fremdsprachigen Familien entwickelt wurde. 
QUIMS steht für "Qualität in multikulturellen Schulen". Bei dem Projekt stehen die soziale Integration, der 
Schulerfolg und die Förderung der Sprache im Fokus. Das Projekt basiert auf "lokalen Schulprogrammen mit 
QUIMS-Schwerpunkten, kantonalen finanziellen Beiträgen für alle Schulen mit einem Mischindex ab 40 Prozent, 
Beratung und Weiterbildung". So können zum Beispiel auch Eltern intensiver beraten werden oder sie erhalten 
Bildungsangebote. Quartieren, die sozial mehr belastet sind als andere, können mehr Stellenprozente für 
Lehrpersonen gewährt werden. 
Dadurch erhalten die Gebiete nicht direkt eine höhere soziale Durchmischung, aber die Bevölkerung hat bessere 
Bildungschancen und längerfristig führt dies ebenfalls zu einer grösseren Durchmischung. 
Im nationalen Schulvergleich steht Basel-Stadt schlecht da (Studie vom 24.5.2019 der EDK). Bei diesem ersten 
nationalen Schulvergleich in der Schweiz ging es darum, zu prüfen, ob die nationalen Bildungsziele in allen 
Kantonen erreicht sind. Als Erklärung für das schlechte Ergebnis in Basel werden als Teilfaktoren die soziale 
Schicht und der Migrations- und Sprachhintergrund der Schüler und Schülerinnen genannt, was zeigt, wie 
relevant die Faktoren Herkunft und familiärer Hintergrund für den Zugang zur Bildung sind. Obwohl Basel-Stadt 
schon viel im Bereich der Integration macht, könnte QUIMS und die guten Erfahrungswerte aus Zürich doch 
Anreiz für Basel-Stadt sein, das Projekt zu übernehmen. 
Deshalb bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
− Gibt oder gab es eine Überprüfung, ob sich das Projekt QUIMS auch für Basel eignet? 
− Wäre es eine Möglichkeit, QUIMS auch in Basel-Stadt anzuwenden und wenn nein, warum nicht? 
− Welche mit QUIMS vergleichbaren Massnahmen und Instrumente werden vom Kanton Basel-Stadt 

angewandt, um soziale Integration und gleiche Bildungschancen für alle zu generieren? 
Michela Seggiani 

 
 

8. Schriftliche Anfrage betreffend geplante gebührenpflichtige Papierabfuhr 20.5063.01 
 

Der Erlös aus der Verwertung von Papierabfällen ist Schwankungen unterworfen. Derzeit besteht wieder eine 
mangelnde Nachfrage, was auf den Erlös drückt. So kamen denn auch Stimmen auf, die forderten, dass das 
Einsammeln von Altpapier mit einer Gebühr, ähnlich der Sackgebühr beim Hauskehricht, belastet werden soll. 
Das Umweltschutzgesetz stipuliert das Verursacherprinzip. Das Basler Umweltgesetz lässt jedoch abweichende 
Vorschriften zu. In der Schweiz hat das Einsammeln von Altpapier und deren Wiederverwertung eine sehr alte 
Tradition. Die Bevölkerung trennt denn auch das Altpapier vom Hauskehricht und führt dies der monatlichen 
Papiersammlung zu. Der Erfolg präsentiert sich jeweils am Vorabend des Papierabfuhrtages in den Basler 
Strassen. 
Wenn nun für die Entsorgung von Altpapier die gleichen Bedingungen angewendet werden sollen wie für die 
Abfuhr des Hauskehrichts, würde dies nicht verstanden. Papier/Karton ist ein gutes Ausgangsmaterial für die 
Wiederherstellung von Recyclingpapier, Karton oder Verpackungsmaterial. 
Das Basler Umweltschutzgesetz umschreibt denn auch in §20 bei den Grundsätzen, dass keine Vermischung der 
Abfälle stattfinden soll und dass wiederverwertbare Abfälle umweltverträglich verwertet werden sollen. Dies trifft 
auf Altpapier voll und ganz zu. 
Das Altpapier nun mit einer Verursachergebühr zu belasten, wäre kontraproduktiv. Einerseits würde vom 
Recyclingkreislauf abgewichen, anderseits hätte dies Nebenwirkungen mit nicht geringen Folgekosten. Das 
Altpapier würde wohl teilweise direkt mit dem Hauskehricht entsorgt. Ein beachtlicher Teil würde sicher wild in 
öffentlichen Abfallkübel, an Bahnhöfen oder anderen Orten entsorgt. 
Seitens der Verwaltung wurde die Möglichkeit in die Diskussion gebracht, eine Grundgebühr für die 
Altpapierentsorgung zu erheben. Altglas und Alu-/Weissblech kann gratis entsorgt werden. Es stellt sich die 
Frage, wenn eine Grundgebühr eingeführt werden soll, ob diese nicht auf allen verwertbaren Abfällen 
angewendet werden soll. 
Ich frage die Regierung an: 
− wie gross ist die Menge des jährlich eingesammelten Altpapiers 
− wie gross die ungedeckten Kosten der Papierabfuhr und -Verwertung sind 



51 
 

− ob es sinnvoll ist, auf dem recyclierbaren Papier eine Abfallgebühr zu erheben, währenddessen Altglas 
und Alu/Weissblech weiter gratis entsorgt werden können 

− ob es wirklich eine konkrete Absicht gibt, eine Abfallgebühr auf Altpapier zu erheben 
− ob allenfalls eine Grundgebühr auf recylierbaren Abfällen wie Papier, Glas oder Bioabfälle erhoben 

werden könnte. 
Jörg Vitelli 

 
 

9. Schriftliche Anfrage betreffend Parkieren überbreiter Fahrzeuge auf Allmend 20.5064.01 
 

Es kann festgestellt werden, dass in den letzten Jahren immer mehr Wohnmobile auf öffentlichen Parkplätzen mit 
Anwohnerparkkarten abgestellt werden. Die immer breiter und grösser werdenden Fahrzeuge überragen nicht nur 
mit der Karosserie sondern auch mit den Rädern die Parkfelder. Vor allem im Bereich von Einmündungen 
behindern die hohen Fahrzeuge die Sicht. In der Basler Verordnung über den Strassenverkehr 
(Strassenverkehrsverordnung, StVO) ist in §10, Abs. 3 festgehalten: "Das Parkieren von Motorfahrzeugen mit 
mehr als 1'200 kg Nutzlast sowie von Anhängern aller Art über Nacht auf der Allmend ist ausserhalb von dafür 
besonders gekennzeichneten Parkplätzen verboten." Mit dieser Bestimmung dürfen Wohnwagen und auch 
Lastwagen nicht auf normalen Parkplätzen abgestellt werden. Damit wollte der Gesetzgeber und die Regierung, 
dass nicht grosse und schwere Motorfahrzeuge sowie Anhänger auf Allmend abgestellt werden. Die Technische 
Entwicklung vom Campingbus hin zum Wohnmobil konnte damals nicht vorausgesehen werden. Da Wohnmobile 
oder auch andere grossdimensionierte Fahrzeuge der Kategorie bis 3.5 t Gesamtgewicht eine Nutzlast unter 
1'200 kg haben, fallen sie nicht unter die Bestimmung der Basier StVO. Die Wohnmobile sind nicht nur 
problematisch bezüglich der Verkehrssicherheit, sie beanspruchen massiv mehr Platz als normale Autos. Damit 
wird der rare Parkraum in Basel von wenigen über Gebühr beansprucht. 
Ich frage die Regierung an, ob die Basier StVO dahingehend angepasst werden kann, dass das Abstellen von 
Wohnmobilen und gleichartigen Fahrzeugen, die eine Aussenbreite von mehr als 2.0 m haben, ebenfalls verboten 
ist. 

Jörg Vitelli 
 
 

10. Schriftliche Anfrage betreffend Stärkung der Ehepaare via Abgabe der Broschüre 
"Wie man die Liebe pflegt" 

20.5065.01 
 

Es ist kein Geheimnis: Die Scheidungsrate in der Schweiz liegt bei über 40%; d.h. fast jede zweite Ehe wird 
geschieden. Dies hat einschneidende persönliche Konsequenzen für die Direktbetroffenen und ist für diese sowie 
deren Kinder eine grosse Herausforderung. Während eine Scheidung für die Erwachsenen auch eine Chance für 
einen Neubeginn darstellen kann, erleben nur wenige Kinder die Trennung der Eltern als Erleichterung. Die 
Scheidung gestaltet sich für Kinder äussert schmerzhaft und bleibt ihnen lange in Erinnerung. Auch die 
Allgemeinheit trägt die Folgen mit: So steigt beispielsweise das Armutsrisiko geschiedener Personen (z.B. weil 
eine Familie nach der Scheidung zwei Wohnungen benötigt). Scheidungen verursachen gemäss einer Schätzung 
von "B,S,S - Volkswirtschaftliche Beratung" in der Schweiz jährlich volkswirtschaftliche Kosten von über 90 
Millionen Franken; ganz zu schweigen von den emotionalen und psychischen Kosten. Darüber hinaus belegen 
diverse Studien, dass verheiratete Personen gesünder, erfolgreicher, stressfreier und länger leben als nicht 
verheiratete Menschen. Intakte Ehen und Familien sind daher für den Staat ein grosses Potenzial und eine 
wichtige Grundlage für das Sozialwesen. Deshalb sollte es dem Staat ein Anliegen sein, Ehepaare zu stärken. 
Eine konkrete Idee dazu lieferten 18 Zivilstandsämter in der Schweiz, welche Neuvermählten eine präventive 
Broschüre mit dem Namen "Wie man die Liebe pflegt" abgeben.  
Die Broschüre, die von Guy Bodenmann, Paarforscher und Professor am Psychologischen Institut der Universität 
Zürich entwickelt wurde, enthält Tipps für eine gute Ehe. Sie fasst in einer allgemein verständlichen Sprache 
wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen, wie die Paarbeziehung gelingt.  
https://www.kath.ch/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Brosch%C3%BCre_DE.pdf 
Der Regierungsrat des Kantons BL schrieb in seiner Beantwortung einer entsprechenden Interpellation am 27. 
November 2018, das Zivilstandsamt sei bereit, die Broschüre in seinen Räumen aufzulegen bzw. im Rahmen des 
Ehevorbereitungsverfahrens abzugeben. 
In diesem Zusammenhang stellen sich die folgenden Fragen: 
1. Gemäss Abklärungen wird die Broschüre "Wie man die Liebe pflegt" im Kanton Basel-Stadt nicht 

abgegeben. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, dass diese Broschüre zukünftig an Neuvermählte 
abgegeben wird? 

2. Werden Neuvermählte über Beratungs- und Kursangebote betreffend Ehe, Familie und Partnerschaft 
informiert? 

3. Welche (sonstigen) Hilfestellungen zur Scheidungs-Prävention bietet der Kanton Basel-Stadt an? 
4. Sieht der Regierungsrat weiteren Handlungsbedarf betreffend Scheidungs-Prävention, resp. welche 

weiteren Hilfestellungen könnten in Zukunft zusätzlich angeboten werden um Ehepaare zu stärken? 

https://www.kath.ch/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Brosch%C3%BCre_DE.pdf
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5. Kann der Regierungsrat Angaben machen, wie hoch die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund 
von Scheidungen in unserem Kanton sind? 

Thomas Widmer-Huber 
 
 

11. Schriftliche Anfrage betreffend der Auswirkungen der Topverdienersteuer 20.5080.01 
 

Am 19.05.2019 hat die Stimmbevölkerung die sogenannte "Topverdienersteuer" angenommen. Im Vorfeld teilten 
die Initiativ-Gegnerschaft und die Regierung die Befürchtung, dass eine einseitige Erhöhung der 
Einkommenssteuern für Gutverdienende um 2-3% einzelne mobile Steuerzahler aus dem Kanton Basel-Stadt 
vertreiben könnte bzw. der Kanton sich für den Zuzug von solchen Steuerzahlern unattraktiv macht. 
In ihrer Stellungnahme zur Motion Haller (19.5240) betreffend Anpassung des Gesetzes über die direkten 
Steuern zur Dividendenbesteuerung lässt die Regierung offen, ob sie die Sicht der Motionäre teilt, dass rasch 
Massnahmen zu ergreifen sind, um die Attraktivität des Steuerstandortes Basel-Stadt für Gutverdienende zu 
retten. Immerhin schreibt die Regierung in besagter Stellungnahme von einer gewissen "Unzufriedenheit". 
Deutlicher wird Roche-CEO Severin Schwan in seinem Interview in der Basler Zeitung vom 19.02.2020, in 
welchem er dergestalt zitiert wird, dass sich gewisse gutverdienende Roche-Mitarbeiter heute aufgrund der 
Topverdienersteuer in anderen Kantonen niederlassen bzw. einen Umzug in letztere in Erwägung ziehen würden. 
Neun Monate nach Annahme der Initiative dürften erste Erkenntnisse zu den Auswirkungen dieser 
Steuererhöhung vorliegen. Im Wissen darum, dass ein demokratisch gefällter Entscheid nicht einfach rückgängig 
gemacht werden kann, ersuche ich die Regierung deshalb um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie viele Personen waren per 31.12.2018 in Bezug auf ihr steuerliches Einkommen von der 

Topverdienersteuer betroffen? 
2. Wie hat sich diese Zahl bis zum 31.12.2019 verändert? 
3. Sofern Frage 2 aufgrund der Datenlage noch nicht beantwortet werden kann: Wie viele der am 31.12.2018 

mutmasslich von der Topverdienersteuer betroffenen Steuerpflichtigen sind im Verlaufe des Jahres 2019 
aus dem Kanton Basel-Stadt weggezogen? 

4. Wie bemisst sich eine allfällige Abnahme des Steuersubstrates durch Wegzug von natürlichen Personen 
im Jahr 2019 und wie vergleicht sich diese Zahl mit dem entsprechenden Wert im 2018? 

5. Wie äussert sich die von der Regierung ausgemachte "Unzufriedenheit" gemäss einleitendem Text? Etwa 
durch Anfragen bei der Steuerverwaltung, Beschwerden, Androhung des Wegzugs oder gar durch 
tatsächlichen Wegzug aus dem Kanton? 

6. Sieht die Regierung Handlungsbedarf, um die von der Steuer betroffene kleine Bevölkerungsschicht im 
Kanton behalten zu können bzw. anzuziehen? 

7. Die Regierung schlägt in ihrer ablehnenden Stellungnahme der genannten Motion Alternativen vor. Sind 
weitere Entlastungsmöglichkeiten angedacht und falls ja, welche? 

8. Wurden grosse Arbeitgeber, insbesondere aus dem Bereich Pharma, bei der Regierung nach Annahme 
der Topverdienersteuer hinsichtlich Steuerbelastung ihrer Kadermitarbeiter vorstellig? 

9. Sieht die Regierung generell Anzeichen für einen Reputationsverlust Basels als attraktiver Arbeits- und 
Wohnort im Vergleich mit anderen Städten Europas von ähnlicher Ausprägung? 

10. Zusammenfassend: Die Regierung hatte im Abstimmungskampf die Topverdienersteuer bekämpft, da sie 
ein Abzug von Steuersubstrat befürchtete. Sieht sie sich nach den ersten Erfahrungen mit der 
Steuererhöhung in ihren Befürchtungen bestätigt oder hat sich die Beunruhigung gelegt? 

11. Sofern die Regierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage ist, die vorstehenden Fragen mit handfesten 
Aussagen zu beantworten, bitte ich abschliessend um eine Einschätzung, wann diese oder ähnliche 
Fragen neu zu stellen sind, um ein konkretes Bild der Situation bei der betroffenen Bevölkerung zu 
erlangen. 

Lorenz Amiet 
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